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Vorwort

Am 22.Mar 1949 wurde in der Bundesrepublik Deutschland (dainals Vereinigtes Winschafts-
gebiet und französische Besatarngszone) eine Landwirtschaftliche Betriebszählung durchge'
fährt, die der Ermittlung der strukrurellen Verhältnisse in der Landwirtschaft dienen sollte.
Sie erfolgte als selbständige Erhebung und fügt sich in den trß 1949 und 1950 vereinbarten
Weltzensus ein. In organischer Verbindung mit der Landwirtschaftlichen Betriebsz'fülung 1949,.
jedoch abgetrennt von der Haupterhebung, fanden ausserdem eine Schleppererhebung im April
1950 sowie eine Gartenbauerhebung im Oktober 1950 scatt. 61s Frgänzung zur Landwirtschaft-
lichen Betriebsz'ählwg L949 wurde femer im Zusammenhang mit der Volks- und Berufsz?rhlung
am L3. September 1950 eine Erhebung über die landwirtschaftlichen Kleinbetriebe unter 0r5 ha
Ges amtfläch'e durchgefrhrt.

Die früheren Landwirtschaftlichen Betriebsz'fülungen wurden gleichzeitig mit den Volks-
und Benrfsz?ihlungen in den Jahren L882, 1895, 1907, L925, 1933 und 1939 dutchgefrhrt.

Die Ergebnisse der Landwirtschaftlichen Betriebszählung, die u. a. über Zahl der Betriebe,
Betriebsgrösse, Besirzverhämisse, Arbeitsverfassuosr Bodenbewirtschaftung, Viehbestand
und lvlaschinenverwendung Äufschluss geben, werden für gesetzgeberische und Verwaltungs'
aufgaben, insbesondere auf den Gebieten der Ernährung, der Landwirtschaft und der Ärbeits-
verwaltung sowie für volks- und betriebswirtschaftliche Zwecke benötigt.

Die von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben ausgefüllten Betriebsbogen für Land'
und Forsrwirtschaft wurden für die Länder von den Statistischen Landesämtem nach einem vom

Statistischen Amt fur das Vereinigte Winschaftsgebiet - sPäter Stadstisches Bundesamt-
aufgestellten einheitlichen Plan aufbereitet

Die Ergebnisse der Landwinschaftlichen Betriebszählung sind im Statistischen Bundesamt

in der von Regierungsdirektor Dr. Rauterberg geleiteten Abteilung ,,Ernährungs- und Landwirt'
schaftsstatisrik" von Dr. Diegel und Dipl.-Landw. Kratzer bearbeitet und zusammengestellt
worden. Die Bearbeitung der als Nacherhebung zur Landwirtschaftlichen Betriebszählung durch'
gefirhrten Schleppererhebung erfolgte durch DipI.-Landw. Kegel, die der Gartenbauerhebung
durch Dr. Walter.

Viesbaden - Biebrich,
im November 7952

Dr. Gerhard Fürst
Präsident des Statistischen Bundesamtes
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Vorbemerkung

Bei der Landwirtschaftlichen Betriebszfülung f949 wruden nur die land- und forstwirtschaft-
lichen (gZinnetischen) Betriebe mit einer Beuiebsfläche(Gesamtfläche) von 0,5 und oehr ha
erfasst. Die Bcuiebe mit Bodenflächen unter 0,5 ha sind bei der Volks- und Benrfsz2ihlung
1950 ermittelt worden.

Die nach Beuiebsgrössenklassen gegliederten Ergebnisse werden in vollem Umfaog für das
Bundesgebiet, die Länder und grösseren Verwdtungsbezirke in den Bänden 21bis 27 der Reihe
,,Statistik der Bundesrepublik Deutschlaod" veröffentlicht. Für die Kreise werden die wich.
rigsten Zahlea in zusammengefasster Grössenklassengliedemng an Ende eines jeden Bandes
(ausgenommen Band 25) gebracht. Die vollständigen Ergebnisse für die Kreise liegen beim
Sratistischen Buodesamt und bei den Statistischen Landesämtem vor. Sie können auf Änforde.
rung in Form von Fotokopien und zum Teil als Lichtpausen zur Verfügung gestellt werdea. Die
wichtigsten Ergebnisse für die einzelnen Gemeinden wetden in zusammengefasster Form in der
voo den Statistischeo Landesämtem herausgegebenen Gemeindestatistik (der Volks. uod Be'
rufszählung) veröffendicht. Veitere Gemeiodezahlen der LandwirtschaftIichen Beuiebszählung
können gegen Kostenerstattuog voo den Statistischen Landes'ärntem bezogen werden. Vodäufige
Zahlen der Landwirtschaftlichen Beuiebszllhluog sowie die wichtigsten endgültigen Ergebnisse
- mit Vergleichszahlea ton 1939 - wurden in den Statistischen Berichten und im Statistischen
Jahrbuch 1952 veröffentlicht. Daneben sind die wichtigsten Ergebnisse laufend in ,,Virtschaft
und Statistik" erschienen und besprochen worden.

Die Bände 21 his 27 des Quellcnwetkes enttralten folgende Ergebnisse:

Band 21: Einführung; laod- und forstwirtschaftliche Betriebe tach Zahl, Fläche und Besitz'
verhäItnissen; die landwinschaftlichen Kleinbetriebe unter 0r5 ha Gesamtfläche; die
von Vertriebenen bewirtschafteten Kleinbetriebe rutter 0r5 ha Gesamtfläche.

B,and,22: Bodenbenutzuag in dön land- und forstwirtschaftlichen Betrieben.

Band2Sz Personalverh?iltnisse in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben.

Band 24: Viehhaltung in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; Viehhdruog in den
Iandwirtschaftlichen Kleinbeuieben unter 0,5 ha GEsamtfläche.

Band 25: Maschinenverwendung in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; die Vetpeo'
dung von Schleppem in der Lanäwinschaft - Ergebnisse der Schleppererhebung 1950.

Band26: Die Beuiebsveüältnisse im Gemüss', Obst'und Gartenbau - Ergebnisse det Gar'
tenbauedrebung 1950.

Band 27: Zusammenfasseade fuswenung der Landwirtschaftlichen Betriebszfülwg 1949.

Das vodiegende Heft t dcs Bandes 21 enthält in tertlicher Darstellung eine methodische
Einführung in das Zfülwert, deren Keonmis bei der Benutzung uod Äusweftung äes Zahlen'
materials sowie beim Vergleich mit föheren Landwirtschaftlichen Betriebszählungen erforder'
lich ist. In Heft 2 des glclcLen Bandes werden die Ergeboisse über Zahl, Fläche und Besitz'
verhämisse der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, ferner die Ergebnisse über die Zer'
splimerung der landwirtschrftlich benutzten Fläche sowie die Ergebnisse über die laodwirt'

""n"ftti.hin Kleiobeuiebe und die voa Vertriebeoen bewinschafteten Kleinbetriebe unter 0r5ha
Gesamtfläche verBffendicht.
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A. Methodisdre Einftihrung in die Landwirtscihaftliüe
Betriebszählung 1949

. I. Allgemeines

Am 22. 5. 1949 wurde in der Bundesrepublik
Deutschland (damals Vereinigtes Wirtschaftsgebiet
und französische Besatzungszone) eine Landwirt'
s ch aftlich e B etri ebszäh lun g durchgef irhrt.. Die se Z?i[r'
lung, die mit der Bodenbenutzungserhebung vom glei-
chen Jahre verbunden war, diente der allgemeinen
Bestandsaufnahme derdeutschen Landwinschaft sowie
der B esch affun g n euer Unterl agen üb er di e s tnrkturellen
Verhätnisse der Betriebe. Die Ergeboisse der letzten
L an dwirtsch aftlich en B etriebsz'äh lun g vom J ahr e 1939
waren im Hinblick auf die durch den Krieg und seine
Fol geerschein un gen ein getretenen V eränderungen viel -
fach überholt und bedurften auf vielen Gebieten einer
Erneuerung und Ergänzung. Dazu kam, dass wert-
volles statistisches Material aus der Vorkriegszeit
durch Kriegseinwirkungen verloren gegangen w,u.

Durch die Landwirtschaftliche Betriebsz'ählung
1949 werden umfangreiche statistische Unterlagen für
die Planung und Durchführung von agrarpolitischen
NJassnahmen in der Bundesrepublik bereitgestellt. Die
Ergebnisse dieser Zählung bilden ferner eine wesent-

liche Grundlage für die Beobachrung der weiteren
Entwicklung der deutschen Landwirtschaft.

Landwirtschaftliche Betriebszählungen sind bis'
her gleichzeitig mit den Volks- und Berufszählungen
in den Jahren 1882, 1895, 1907, 1925, l9J3 und L939
durchgeführt worden. Die L andwirtschafdiche Be'
triebsz'ählun g 79 49 erfolgte erstmalig als selbst?indige
Erhebung; sie ist als Bestandteil des allgemeinen
Veltzensus 1950 anzusehen, in dessen Rahmen die
Volks-, Bemfs- und die nichtlandwirtschaftliche Är'
beitsstätten z'ahlun g I 950 in der Bundesrepubl ik statt -
fand.

Äus technischen Gründen erstreckte sich die Land'
wirtschaftliche Betriebszähhurg 1949 nv auf die land'
wirtschaftlichen Betriebe, Forstbettiebe, Gartenbau-
und Veinbaubetriebe mit einer Bodenfläche von 0r5
und mehr ha. Die landwirtschaftlichen Kleinbetriebe
und Kleingärten unter 0,5 ha Gesamtfläche -die für
die Landwirtschaft als solche trotz ihrer grossen Zahl
von untergeordneter Bedeutung sind- wurden im Rah-
men der Volks- und Berufsz'ahlung 1950 ermittelt.

l. Gesetzliche Grundlage der Erhebung
(vgl. .Anhang'S. 20 bis 21)

Die L andwirtschaftliche Betriebs z'ählung vom 22.
Mai 7949 fand auf Grund des Gesetzes über die Durch-
fuhrun g einer L andwirts ch aft lichen B etri ebs z'ählun g im
Vereinigten Wirtschaftsgebiet votn 2. 4. 49 ([/iGBl'
Nt lO/49 S. 54) und der Ersten Verordnung zur Durch'
führung des Gesetzis über eine Landwirtschaftliche
B etriebs zählung im Verein igten Wirtschafts gebiet vom

9,'4. 1949 (ViGBl. Nr. L0/49 S. 54) statt.

Al s N acherh ebungen zur L andwirts ch aftlichen B e -
triebsz?ihlung 1949 wurden am 14.4.1950 eine'Schlep-
pererhebung und am 15. 10. 1950 eine Gartenbauerhe.
bung durchgeführt, die auf der Zweiten und Dritten
Verordnung zur Durchfühnrng des Gesetzes über eine
Landwirtschaftliche Beriebsz'ählung im Vereinigten
Virtschaftsgebiet vom 27.2. 1950 (BA Nr. 47, 2. lg.,'S. 1) bzw. vom 15. 9. 1950 (BA Nr. L94, 2. Jg., S. 2)
beruhen.

Von den drei L'ändern der ehemaligen irarrzösi-
schen Zone (Rheinland-Pf.alz, Baden und Vür*em'
berg-Hohenzollem) wurden en tsprech en de L andesge -
setze erlassen:

.a) Rh ein I an d-P f alz
Landesgesetz zur Durchführung einer Landwirt-
schaftlichen Beriebszählung im Lande Rheinland-
Pfalz vom 21. 4. 1949 (GVBI. Teil I,'3. Jg., Nr.
23/49, S. f49). Anordnung des Ministers für Emätr-
rung, Landwirtschaft und Forsten und desMinisters

der Finanzen zur Durchführung des Gesetzes über
eine Landwirtschaftliche Betriebsz'fülung im Lan-
de Rheinland-Pfalz vom 13.'4. 7949 (Min.Bl. der
Landesreg. von Rheinland-Pfalz, 1. Jg., Nr. 18,
s. 1r9).

b) B aden
Landesgesetz über eine Landwirtschaftliche Be-
triebsz'ählung in Baden vom 27.'4. 1949 (Bad.GVBl.
Nr 20/49,5, 181). Erste Landesverordnung zur
Durchfirhrung des Landesgesetzes über eine Land'
winschaftliche Betriebsz?ahlung in Baden vom 17'
5. 1949 (Bad.GVBl. Nr. 39/40/ 1949, S. 372).

c) Württemberg-tIoh en zol lern
Gesetz zur Durchführung einer Landwirtschaftli-
chen Betriebszählung vom 4. 3. 1949 (Reg.BI. für
das Land Vürn.-Hohenzollem Nr. 14/49, S. 80).
Verordnung des Landwirtschaftsministeriums zur
Durchfährung des Gesetzes über eine Landwirt-
schaftliche Betriebszählung vom 29. 4. 1949 (ReS'
Bl. Nr. 22/49, S. 1r2).

2. .Die Erh ebun gsPaPiere
(vgl. 'Anhang S. 22 bis'48)

Zur Durchführung der Landwirtschaftlichen Be'
triebszählun I 1949 wurden folgende Ethebungsformu-
lare verwendet:

a) Betriebsbogen für Land' und Forstwirtschaft
(Drucksache LBZ I)

b) Anweisung für die Zlähler (Drucksache LBZ 2)

II. Die Erhebung
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c) Änweisung für die Gemeindebehörden anr Durchfüh-
rtrng der Landwirtschaftlichen Betriebsz'ählung und
der Bodenbenutzungserhebun g 7949 (Drucksache
LBZ 3)

d) Kontrolliste -fürden Zähler- (Dnrcksache LBZ 4)
e) Z'ählerausweis (Dmcksache LBZ 5)
f) Verzeichnis der Zählbezirke (Drucksache LBZ 6)
g) Hilfsliste der Bodenbenutzungserhebung für die

Aufrechnung der Betriebsbogen und die Zusammen-
stellung des Gemeindeergebnisses (Dnrcksache
LBZ 7)

h) Gemeindebogen -für die Urschrift- (Drucksache
LBZ 8)

i) Gemeindebogen -für die Reinschrift- (Drucksache
LBZ 9)

j) Eilmeldung (Drucksache LBZ l0)
k) Amtliche Bekanntmachung (Drucksache LBZ 11)
l) Änweisung für die Kreisverwalrungen (Drucksache

LBZ L2).

Zt 2 a) Der Betriebsbogen für Land- undt Forstwirtschaft
Die Grundlage der Erhebung bilder der Beuiebs-

bogen für Land- und Forstwirrschaft, Jeder Betriebs-
inhaber oder Bewirtschafter (bzw. deren Stellvertreter)
einer Bodenfläche von mindestens 0r5 h a G e s am t-
f läch e, die ganz oder teilweise als Äcker, Garten-
land, Wiese, Veide oder zum Obst-, Gemüse-, Wein-,
Tabakbau usw. oder als Vald, Holzung, Baumschule
oder als Fischgewässer selbständig bewirtschaftet
wird, hat einen Betriebsbogen fur Land- trnd Forst-
wirtschaft auszufirllen. Zur Gesamtfläche eines Be-
triebes gehören.auch die Haus- undHofflächen, Vege-
land, Gräben, Odland. Unland und sonstige Flächen.
Betriebe von weniger als 0,5 ha Gesamr-
fläche wurden durch die Betriebszählung
nicht erfassr.

Äls eigentliche Landwirtschaftsbetriebe werden
alle Betriebe gez'ählr, die eine landwirtschaftlich be-
nutzte Fläche, also Ackerland, Gartenland, Rebland,
Viesen, Weiden, Obstanlagen, Baumschulen oder Korb-
weidenanlagen bewirtschaften. In dieser Begriffsbe-
stimmung ist mithin der landwirtschaftlich benurzren
Fläche nach unten keine Grenze gesetzt, so dass
auch grosse Betriebe mit ausgedehnten Forstflächen
oder mit Fischereigewässem als landwirtschaftliche
Betriebe gezählt werden, sofern sie über eine wenn
auch geringe Fläche in landwirtschaftlicher Nutzung
verfügen. Betriebe, die neben llaus- und l{offlächeo
nur Parkanlagen und Ziergätten aufweisen, werdenbei der Landwirtschaftlichen Betriebszählung nicht
erfasst.

Als Betriebsinhaber gilt derjenige, für dessen
Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird, gleichviel,
ob es sich um Privatpersonen (natürliche Einzelper-
sonen, Ehepaare, Geschwister und Erbengemeioschaf-
ten) oder um juristische Personen des öffentlichen
Rechts (Staat, Kreis, Gemeinden, Kirchen, kirchliche
Anstalten, Universitäten u. dgl.) oder um juristische
Personen des privaten Rechts (Gesellschaften, Ge-
nossenschaften, Stiftungen u. dgl.) handelt. Bei Be-
trieben, die auf Rechnung mehrerer natürlicher per-
sonen (Ehepaare, Geschwister, Erbengemeinschaften
usw.) bewirtschafter werden, wird jeweils nur eine

Person als Betriebsinhaber gez?ihlr, und zwar im all-
gemeinen die für die Betriebsführung verantwordiche
Person. Die übrigen lvlitinhaber werden nach ihrem
Beschäftigungsverhältnis im Betrieb als Familienan-
gehörige des Betriebsinh abers geztähk.

Deputadandempf?inger haben nur dann einen Be-
triebsbogen auszufüllen, wenn die von ihnen ange-
gebene Gesamdläche (Betriebsfläche) ohne Deputat-
land 0,5 ha oder grösser ist. Die hauptsächlich in den
Regienrngsbezirken Osnabrück und lrlirnster vor-
kommenden Heuedinge haben für das von ihnen be-
wirtschaftete Heuerlingsland -wenn es fiir sich oder
zusammen mit sonstigen von ihnen bewirtschafteten
Flächen mindestens 0,5 ha Gesamtfläche umfasst-
ebenfalls einen Betiiebsbogen auszufullen.

Die 200 Einzelfragen des Betriebsbogens fur Land -
und Forstwirtschaft veneilen sich auf folgende Ab-
schnitte:
1. Betriebsinhaber und seine im Betriebshaushalt le-

benden Familienangehörigen und Verwandten
2. Familienfremde Arbeitskräfte des Berriebes
l. Deputatenrlphnung
4. Facharbeiter
5. Dauerarbeitskräfte (Kündigungsfrist)
6. Werkwohnungen
7. Sonderfragen über ausgewiesene uod vertriebene

Deutsche aus den Gebieten ösdich derOder/Neisse
und aus dem Ausland

8. Selbstbewirrschaftete Gesamtfläche und Besirz-
verhätnisse

9. Kulturarten und sonsriße Flächen
10. Anbau auf dem Ackerland als Hauptfrucht
11. Nutzung der Haus- und Nutzgartenfläche
12. Bestand an Obstbäumen
13. viehhaltung
14. Maschinenverwendung
15. Technische und gewerbliche Nebenbetriebe.

Abschnitr l des Betriebsbogens für Land- und
Forstwirtschaft befasst sich mit dem Inhaber des Be-
triebes, d.h. demjenigen, für dessen Rechnung der
Betrieb bewirtschaftet wird (Eigentümer, Pächter oder
sonstige Inhaber) und seine im Betriebshaushalr le-
benden Familienangehörigen und Verwandten (Fragen
I - 10). Die ersren vier Fragen dieoeo der näheren
Kennzeichnung des Betriebsinhabers bzw. des Be-
triebsleiters und der Feststellung des Betriebsorres.
Diese Fragen sind gleichzeitig Schlüsseltragen für
die Äuswertung der Ängaben zu den nachfolgenden
Fragen über die im Beuiebe lebenden und beschäf-
cigten Personen.

Sofem die Bewirrschaftung (Leitung) des Beriebes
nicht den Hauptberuf des Inhabers bildet, ist der
Hauptbemf anzugeben. Als Hauptbemf gilr der Beruf,
auf dem der Haupterwerb im Zeitpunkt der Zählung
beruht. Bei Beuieben, die der Betriebsinhaber nichi
selbst leiter, wird nach dem Namen des Betriebslei-
ters und seines verwandtschafdichen Verhätnisses
zum Betriebsinhaber gefragt.

Durch die Fragen 6 - lO werden die Familienan-
gehörigen des Betriebsinhabers eri"sst, die z. Zt. der
Zähluog im Betriebshaushalt leben. Dieser personen-
kreis wird nach der Tätigkeit im Betrieb und Betriebs-
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haushalt in ständig, nicht st2indig oder vorübergehend
und überhaupt ni"ht im Betrieb oder Beriebshaushalt
Beschäftigte geüennt ermittelt. Ausserdem werden

die st2indig ausserhalb des Betriebes beruflich Tä'
tiger, ,rntei deo Betriebsinhöem und ihren im Be-
rlebshaushalt Iebenden Familienangehörigen und

Verwandten ermittelt. Innerhalb dieser Gruppen wird
nach m'ännlichen und weiblichen Personen von 14

Jahren und darüber sowie nach Kindern unter 14 Jah-
i.o orrr.r".hieden. Von den st'andlg im Betrieb be-
schäftigten Familienangehörigen werden die über 65

Jahre a-iten Personen noch besonders ermittelt'

Um möglichst einwandfreie Angaben zu erhalten,
wird der Personenkreis der st'ändig und der nichtstän-
dig beschäftigten Familienangehörigen genau festge'
lelt. Als ständig beschäftigte Familienangehörige

"iid di" im Betriebshaushalt tätigen Angehörigen des

Betriebsinhabers aufzuführen, die bei Aufrechnung
sämtlicher Arbeitsleistungen im Betrieb oder im Be-
triebshaushalt mindestens die Häfte des Jahres mit'
arbeiten. Familienangehörige, die dem Betrieb zwar
gelegentlich zur Verfügung stehen, jedoch bei Auf'
iechnung s?imtlicher Arbeitsleistungen im Betrieb oder
im Betriebshaushalt weniger als die H?ilfte des Jah-
res mitarbeiten, werden als nichtst?indig oder vor-
übergehend beschäftigte familieneigene Arbeitskräftq
gez'ählt.

Die familienfremden'Arbeitskräfte einschliesslich
der nicht im Betriebshaushalt lebenden, aber im Be'
trieb beschäftigten Familienangehörigen und Ver'
wandten des Beiriebsinhabers (Frage 11 bis 16) wer-
den wie die Familienangehörigen -entsPrechend der
järtichen Beschäftigtendauer- in ständig und nicht-
st2indig Beschäftigte, und innerhalb dieser Gruppen in
männliche und weibliche Personen von. i4 Jahren und
darüber geuennt gegliedert. Die st?indigen 'Arbeits'
kräfte sind nach Verwaltungs-, Aufsichts' und Rech'
nungspersonal (Inspektor, Verwalter, Wirtschafter,
Ilofmeister, Buchhalter usw.), nach Lehdingen,
Knechten und lvlägden (mit voller Beköstigung im Be-
triebshaushalt, woan auch Familienangehörige und
Verwandte des Beuiebsinhabers -Bruder, Schwester
usw.- rechnen, wenn ein schriftIicher Ärbeitsvertrag
abgeschlossen wurde) und nach sonstigen st?rndig

beschäftigten Personen (Land', Garten' und Valdar'
beiter, vLhpfleger, öutshandwerker, Deputanten u'a')
unterschieden. Von den ständig beschäftigten Ar'
beitskräften werden die über 65 Iafue alten Personen

-wie bei den familieneigenen Arbeitskräften-beson'
ders ausgewiesen.

Von den nichtst?indigen Arbeitskräften werden die
in der Voche vom 15..bis 21. Mai L949 im Betrieb
Beschäftigten ermittelt. Unter den Fragen über die
Deputatenilohnung (Fragen 17 bis 2l) ist die Zahl der
Haushaltungen der st2indig beschäftigten fubeitneh-
,er uufzofilhren' die von ihrem Betrieb Deputatland

-Kanof fell and, G anenl an d- oder N aturaldeputate, ge'
sondert nach Kartoffeln, Getreide, Irlilch, erhalten'
Ausserdem wird die Gesamtfläche des Deputatlandes
ermittelt. Im Betriebsbogen ist das Deputatland vom

Arbeitgeber nachzuweisen. Deputatlandempfänger ha'
ben ntir dann einen Betriebsbogen auszufüllen, wenn

die von ihnen bewirtschaftete Gesamtfläche o h n e

Deputatland 0,5 und mehr llektar beträgt.

Die Fragen über Facharbeiter, Dauerarbeitskräfte,
Verkwohnungen sowie die Sonderfragen über die im
Betrieb untergebrachten und besch äftigten Flüchtlinge,
Vertriebenen. und Evakuierten werden bei der Land'
wirtschaftlichen Betriebszählung L949 an ersten Ir{al

gestellt. Mit den Frageo nach Verkwohnungen, Flücht'
Iing.n, Venriebenen und Evakuierten werden die durch
den Krieg und seine Folgeerscheinungen hervorge-
rufenen niuen Verhältnisse besonders durchleuchtet'

Die Ermittlung der Zahl der im Betrieb beschäf-
tigten Facharbeiter (Frage 22)beztehr sich auf

- die im Betrieb st?rndig besch'äftigten familienfremden
Arbeitslräfte, wobei als Facharbeiter Beschäftigte
mit abgelegter Prüfung oder mindestens vierj'ähriger
Tätigkeit im landwirtschaftlichen (forstwirtschaftli'
chen, gärtnerischen usw.) Beruf zu verstehen sind.
Ebenso bezieht sich die Frage nach. der Kändigungs-
frist (Frage 23) auf die st?indig besch'äftigten fami'
lienfremden Arbeitskräfte. Hier werden jene Personen
eingetragen, die ein Arbeitsverhämis für mindestens
ein Jahr oder auf unbestimmte Zeit mit einer Kündi-
gungsfrist von wenigstens 6 Monaten abgeschlossen
haben.

Die Fragen 24bis 26 über Verkwohnungeo
(Landarbeiterwohnungen, Norwohnungen) geben Auf'
schluss darüber, wieviel Verkwohnungen -als sol'
che rechnen Wohnungen, die zum landwirtschaftlichen
Betrieb gehören und die zur Unterbringung von Ar-
beitskräften bestimmt sind- vorhanden sind, wieviel
von ihnen zweckentfremdet sind, d.h. die dem Betrieb
z, Zt. keine ständigen Arbeitskräfte stellen, und
wieviel neue Werkwohnungen neben den bereits vor-
handenen zusätzlich benötigt werden.

Durch die Fragen 27abis c nach den in Werkwoh'
nungeo und sonstigen Räumlichkeiten des Betriebes
untärgebrachten Flüchtlingen, Vertriebenen und Eva-
kuiertenr)*ird festgestellt, wieviel solcher Personen
im Betrieb untergebracht sind, die dort ständig, nicht-
ständig, vorübergehend oder überhaupt nicht beschäf-
tigt werden.

Die Sonderfngen 28bis 30 über ausg ew i e s en e
und vertriebene Deutsche aus den Ge-
bieten östlich der Oder/Neisse und aus

dem Ausland ermitteln die Zahl der ausgewiesenen
und vertriebenen Deutschen, die als Beriebsinhaber,
im tsetrieb ständig beschäftigt oder in der Woche vom

15. bis 2I, Mai 1949 vorübergehend beschäftigt waren'

l) Unter Flüchtlingen, Vertriebenen und Evakuierten werden
im Sinne dieser-Zählung folgende Personen verstanden:

a) Heimatvertriebene Deutsche, die am 1' l-'- 1945 ihren
dauernden Wohnsitz östlich der Oder/Neisse oder
ausserhalb des Deutschen Reiches hatten und die
ihn dutch die Kriegsereignisse und deren Folgen
verlassen mussten;

b) Personen, die aus der sowjetischen Z-one und Berlin-' ..r."L*äaert" sind; ausderdem zählen dazu Eva-
ü;i"?i" unä sonstiee'Personen -Deutsche und Aus-
lä"ä;t-, die .us üricgsbedingten -Gründen'ihren ur-
."tli""ti"f,u" Wohnsitz'' verlasäen haben (ohne Aus-
iä"aui die von der IRO betreut wurden)'



Die Fragen ü ber dieselbstbewirtschaf-
tete Gesamrfläche und die Besirzverhält-
nisse (Fragen 1lbis42)

D ie F iächen an gaben der L andwirts chaftlichen B e -
triebsz'fülung 1949 haben wie bei der letzten Betriebs-
z'ählung 1939 durch die Vorerhebung vom l.Mfuz 1949
(besonders durch Heranziehung der amtlichen Ver-
riessungsuntedagen) eine zuverlässige Gnrndlage
bekommen. Die hierbei festgestelhen Gesamtflächen
der Eetriebe werden von den Gerneindebehörden in
die Betriebsbogen für Land- und Forstwirrschaft vor
der Verteilung derselben eingerragen. IIar sich seir
1,1ärz 1949 -dem Zeitpunkt der Vorerhebur,g- die
selbstbewirtschaftete Gesamtfläche durch Zu- und
Abgänge (Zukauf., Verkauf, Zupacht, Ve4>achtung,
Erbteilung usw.) verändert, so ist die Veränderung
der vorgetragenen Fläche bei der Gemeindeverwaltung
zu beantragen und darf nur von dieser vorgenommen
werden. Diese Gesamtfläche muss nun vom Bewirt-
schafter nach den Besitzverhältnissen, nach eigener
Fläche, gepachteter Fläche, Heuedingsland und son-
stiger Fläche (Diensdand, aufgeteilte Allmende
usw.) aufgeteilt werden. Als eigene Fläche darf nur
die zum Betrieb gehörige eigene Fläche eingetragen
werden.

Die gepachteren Flächen werden getrennt nach
dem Eigentümer und nach dem Verpächter (Privat-
personen, Gemeinden, Reich, Länder, Provinzen,
Kreise, Kirchen, Körperschaften u-sw.) ermittelt. Ne-
ben den gegen Geld gepachteten Flächen sind Gnrnd-
stücke, die auf Halbpach.t (Halbscheid) oder gegen
einen anderen Ertragsanteil gepachtet. *order, 1i-nd,
vom Pächter als Pachtland anzugeben. Hat ein Be-
triebsinhaber einen Teil des von ihm selbst gepach-
teten Landes weiterverpachtet, so sind diese weiter
verpachteten Flächen nicht von ihm, sondem vom
Unterpächter (B ewirtschaft er) nachzuweisen.

Als lleuerlingsland gilt das Land, das ein Be-
triebsinhaber (Heuerling) auf Grund eines Heuerlings-
veftrages zu selbst'ändiger Bewirtschaftung erhalien
hat.

AIs Dienstland gelten solche Bädenflächen, die
einem weltlichen oder kirchlichen Beamten (Förster,
Geistlichen, Lehrer usw.) und sonstigen Personen
(Ädminisuatoren usw.) zu selbst'ändiger Nutzung über-
lassen worden sind.

. Die Erm ittl ung üb er di e Boden ben urzung
(Fragen 43 Uis I32) sind wie L939 rnit der ailjährl
I ich en B oden benutzun gs erh ebung zus,unm en gelegr vor -
den. Neben den Hauptkukurarren, wie Äckerland, Gar-
tenland, Obstanlagen, Baumschulen, Wiesen, Weiden,
Rebland, Waldflächen usw. und den sonstigen Flä-
chen, wie unkultivierte lrloorflächerr, öd- uoä Unl"rrd,
Gew'ässer, Gebäude- und llofflächen usw., wird auch
der Änbau der Feldfrüchte auf dem Äckerland -alsHauptfrucht- wie Roggen, Weizen, Kartoffeln usw.-
umfassend ermittelt.

die Flächen für Kleegras und Grasanbau auf dem,Acker-
land gerechnet. Beim Gartenland werden die Haus-
und Nutzgärten -bei ihnen handeh es sich um Flä-
chen, die zum Änbau für den eigenen Bedarf dienen-
und die privaten Parkanlagen, Rasenflächen, Ziergär-
ten usw. -jeweils gerennr- erfasst.'Äls Obstanlagen
sind nur die Flächen anzugeben. die ausschliesslich
dem Obstbau (auch Beerenobstbau ausser Erdbeeren)
dienen. Bei Obstanlagen mit Unterkulturen zur Er-
zielung einer regelmässigen Ernte (Geueide, Gras,
Gemüse usw.) ist jeweils die als Hauptfrucht ange-
baute Unterkultur (Getreide, Gras, Gemüse usw.) an-
zugeben.

Bei den Viesen werdin die mir einem'schnitt (ein-
schürig), mit zwei oder meheren Schnirren (zwei- oder
mehrschärig) sowie die Sreuwiesen (Wiesen, die nur
zur Streugewinnung dienen) jeweils gesondert erfragt.
Zum Unterschied von 1939 werden auch Viehweiden
sowie Älmen und Hutungen jeweils getrennr ermittelt.
Flächen, die innertralb der Fmchtfolge vorübergehend
als Viehweiden benutzt werden, sind nicht den Vieh-
weiden, sondem den Ackerweiden (Frage 7i4) zuzt-
rechnen.

Äls Rebland z'ählen neben den besrockten auch
die gerodeten Rebflächen (Veinberge), sofem sie
wieder mit Reben bepflanzt werden sollen und hierzu
vorbereitet wurden.

Die gesamre lan dwirtsch aftliche N utzfl äche (näm -
lich Äckerland, Haus- und Nutzgärten, private park-
anlagen usw., Obstanlagen, Baumschulen, Wiesen,
Viehweiden, Älmen und Hutungen, Rebland und Korb-
weideanlagen) wird bei der Landwirtschaftlicheo Be-
triebszählung 7949 erstmals auch oach der Zahl der
räumlich voneinander gerrennr liegenden Teilstücke
(Bodenzersplitterung) ermittelr (Frage 132).

Als Valdfläche -Forssen und Holzungen- werden
nur die zur Holzancht benutzten Flächen einschl.
Räumden, Blössen, Knicks, Ilauberge, Kampanlagen,
Saat- und Baumschulen sowie die nicht in regelmäs-
siger Nutzung stehenden Ausschlussflächen, wie
Moorwald, unzugängliche Lagen, Schutzwald im Ge-
birge und Flächen, die innerhalb des Waldes nur vor-
übergehend als Äcker, Viese oder Veide benurzr wer-
den, erfasst. Äls Forstflächen dürfen die innerhalb
der Waldungen gelegenen, dauemd als Acker, Wiesen,
Viehweiden und Gärten benurzren Flächen, ferner
flächenmä.ssig ausgeschiedene Vege, Vasserläufe,
Teiche, Odland, bebaute Flächen und zugehörige
Hofräume sowie flächenmässig geschlossene Korb-
weidenanlagen ausserhalb der Forsten, nicht nachge-
wiesen werden.

2.) Anbau auf dem Ackerland als Ilauptfrucht (Fragen
6r bis 119)

Infolge der Zusammenlegung der L andwirtschafr-
lichen Betriebszählung 7949 mir der Bodenbenut-
zungserhebnng wird, wie bei derBetriebs zählungl)j),
im Betriebsbogen für Land- und Forstwirtschaft eine
weitgehende Unterteilung der Äckerfläche vorgenom-
men. Bei den Flächeneintragungen ist darauf zu ach-
ten, dass grundsätzlich nur die Hauptfrüchte ange-
geben werdenl Vinterzwischenfrächte dürfen nicht
angegeben werden.

L ) Kulturarten und sonsrige Flächen (Fragen 43 bis 60)
Zum Äckerland werden auch die Flächen fur Ge-

müse und Gartengewächse in feldmässigem .Änbau und
im Erwerbsgarrenbau -auch Unterglasflächen- sowie
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Über das sonst übliche, teilweise verfeinerte
Erhebungsprogramm hinaus wird nach der Nutzung
der IIaus- und Nutzgartenflächen -getrennt nach
Gemüse-, Kanoffel- und sonstigen Haus- und Nutz-
gartenflächen- gefragt. Abweichend von früheren Er'
fiebungen wird auch der Bestand an Obstbäumen

-gesondert nach Apfel-, Birnen-, Süss' und Sauer'
kiischbäumen sowie Pflaumea-, Zwetschgen-, Mira-
bellen-, Reineclauden-, Pfirsich' und Aprikosen-
bäumen- erfragt.

Die Ztsarzfragen über den Anbau von Gemüse,
Obst usw. zum Zweck des Verkaufs oder zur Weiter-
verarbeitung für den Verkauf sowie über den Gemüse-
anbau zur Samengewinnung (Fragen 129 und 130) sind
Schlüsselfragen zur Ermittlung der Gartenbaubetrie-
be, die im Rahmen der Landwirtschaftlichen Betriebs-
zählung als besondere Nacherhebung -Ganenbauer-
hebung- im Oktober 1950 erfasst wurden'

Eine Zusatzf.nge (Frage 13 1) gibt Aufschluss
über den seit Sommer 1948 vorgenommenen Umbruch
von Dauergrünland.

Die Angaben über den Viehbestand (Fragen
131 - I5»irstrecken sich nur auf das zum land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb -pot5g-, Vein' oder
Gartenbaubetrieb- gehörige Vieh. Die bei Viehhänd-
lern, Fleischern u. a. gewerblichen Betrieben vor-
handenen Tiere, ebenso Zugtiete,die nicht für Zwecke
ein'es landwirtschaftlichen Betriebes gehalten wer'
den, sind nicht anzugeben. Das Vieh ist bei dem Be'
trieb nachzuweisen, zu dem es gehört, auch wenn es
am Zählungstage vorübergehend abwesend ist, z' B'
in Pension gegebene Tiere, Weidevieh auf entfemten
Veiden, WÄdirschafe usw. (Virtschaftsprinzip im
Gegensatz zum StanJortprinzip der Allgemeinen Vieh-
,ai'lrng). Langfristig im Betrieb gehaltene fremde
Tiere -wie Gemeindebullen, Flüchtlingspferde, Ge'
nossenschaftseber usw., sind ebenfalls anzugeben,
dagegen nicht vorübergehend in Fütterung genomme'
nes Vieh.

Ilei Pferden, Rindvieh und Schweinen werden
neben der Gesamtzahl auch die wichtigsten Alters-
klassen und Nutzungsaften ermittelt' Dagegen werden
Schafe, Ziegen, Hühner, sonstiges Iredervieh und

Bienenvölker nur in ihrer Gesamtzahl erfragt '
So wird bei Pferden (Maultieren, Mauleseln) nach

den unter 3 Jahre alten Tieren und nach 3 Jahre al-
ten und äteren Tieren gefragt. Beim Rindvieh wer-
den die K?ilber über 3 Monate, das Jungvieh -geson-
dert in 3 Monate bis unter 1 Jahr alte und 1 Jahr bis
unter 2 Jahre alte Tiere -die Färsen (Kalbinnen, 2

J ahre alt und älter), die Kühe -gesondert in Iiühe nur

zur Irlilchgewinnung und Ki.ihe zur Nlilchgewinnung und
'Arbeit-, di. A.b.it"ochsen (Arbeitsbullen, Arbeits-
stiere) sowie alles übrige 2 Jahrc alte und ältere
Rindvieh (Zuchtbullen, Mastochsen, Mastkähe usw')
jeweils getrennt ermittelt.

Bei den'schweinen werden die Ferkel bis unter
acht Vochen, die sechs Monate alten und älteren
Zuchtsauen sowie alle übrigen Schweine(acht Wochen
alte und ältere Läufer, Zuchteber und nicht zur Zucht
benutzte Schweine) gesondert erfasst' Bei dem Fe-
dervieh -Hühner (ohne Trut', Perl- und Zwerghirhner),
G'änse, Enten- werden nur die über sechs Nlonate
alten Tiere gez'ählt.

tvlit den Fragen über die Maschinenverwendung
(Fragen 1J4 bis 196) werden die Maschinen nicht nach
dem Bestand am 22. 5. L949, sondem nach ihrer Ver-
wendung im Zeitabschnitt des letzten Jahres vor dem

Stichtag der Zählung ermittelt. Dabei werden betriebs -
eigene und bemiebsfremde Maschinen unterschieden.
Äli betriebseigene Maschinen gelten alle in alleini-
gem Besitz des Beriebes befindliche Maschinenl als
betriebsfremde werden neben den geliehenen, ge'
mieteten oder im Lohnauftrag benutzten auch die
gemein - oder genossenschafdich gehaltenen lvlaschi'
I"n -g.".hen. Maschinen, die ausschliesslich im

gewerblichen Betrieb verwendet werden, sind nicht
an zugeben.

Die Verwendung betriebseigener Maschinen wird
fär alle wichtigeren Antriebsmaschinen (Kraft- und
Zugmaschinen) -EIektro'r Verbrennungsmotoren'
Schlepper, Bodenfräsen, Dampflokomobilen und Ar'
beitsmaschinen wie Fuhr' und Ackergeräte, Saat',
Pflege-, Emte -, Dresch- und Fördermaschinen, Stall',
Scheunen-, Speichergeräte usw.- nach der Stückzahl
ermittelt. Bei den Elektromotoren, 'Schleppern und
Dreschmaschinen ist neben der Zahl audt die Gesamt-
leistung in PS bzw. die Stundenleisnrng anzugeben'
Nach ihrer Leistung werden diese Maschinen in Grup'
pen zusammengefasst. So werden die Elektromotoren
nach ihrer Nennleistuog in drei Gruppen unterteilt:

unter 1 PS
1 bis unter 6 PS
und 6 und mehr PS.

Eingehender ist die Fragestellung bei den Schlep-
pern, die in fünf Gruppen gegliedert werden, und zwar:

bis unter 10 PS (einschl' Einachs-Schlepper)
über 10 bis 18 PS
" 18 " 2'PS,, 25 r' 35 PS
" 3) PS'

Die Dreschmaschinen werden nach ihrer Stunden'
leistung in drei Gruppen eingeteilt:

bis 7 15 dz Stundenleistung
über 7,5 bis 12,5 dz Stundenleistung
über 1215 dz Stundenleistung'

' Bei den lrlähbindern werden die Zapfwellenbinder
und Mähbinder für Gespannzug Setrennt ermitteltl die
Gespannmähbinder werden in solche mit und ohne
Autbaumotor besonders unterteilt. Die Drahrpressen
werden von den Bindfadenpressen geüennr erfragt'
Bei den G'ärfutterbehätem, die für Grünfutter und für
Kartoffeln getrennt ermittelt werden, ist neben der
Zahl auch der Fassungsraum in cbm anzugeben'
IIöhenfdrderer, Greiferaufzüge, Fördergebläse, die
in der Landwirtschaft in grösserem Umfange zum
Einsatz kommen, werden jeweils Seuennt erfragt',
Auch bei den lläckselmaschinen werden die mit und
ohne Gebläse oder Vurfschaufeln jeweils gesondert
ermittelt. Femer wird u. a. noch nach Elektro'Fut-
terdämpfern, Elektroherden, lvlelkmaschinenanlagen,
Beregnungsanlagen, Gülleanlagen gettagr. Der Äb-
schnitt lr{aschinenverwendung schliesst mit den Fra'
gen nach der WasserversorgunS' der elektrischen
Srrorr"r"orgung und den Fragen über die technischen
und gewerbl ichen Nebenbetriebe.
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Die Fragen nach det Verwendung betriebsfremder
lrlaschinen ersrecken sich nur auf besonders wich-tige und am häufigsren geliehene Maschinen wie:
Schlepper, Mähbinder, Dreschmaschinen, Motormäher,
Kartoffelroder, Väschewaschmaschinen und luftbe-reifte Ackerwagen.

Soweit rechnische Nebenbetriebe, Ge-werbe- oder Handelsbetriebe usw. (Frageo
197 - 200) mit der Landwirtschaft verbuoden si-nd,
werden sie nach ihrer Beriebsrichtung -Getreide.und Kartoffelbrenn erei, Obstbrennerei, lrocknungs _
anlage und sonsrige gewerbliche Beaiebe iri.
B rauerei, Mähle, Molkerei, Sägeg aft et, Gasrwirtsch aft,
B äckerei, Metzgerei, Schmiede, Lohndrescherei usw._
erfragt.
Zu2.b)Die Anweisung für d,ie Z?'hler hat

den Zweck, den Zähler über die Bedeutung
und Durchfrhnrng der Zähluur.g und deo In-
halr der Zählpapiere zu belehrin.Zu2.c)Die Änweisung für die. Gemeinde-
b eh ö rd en gibt den Bllrgermeistern Äuf-
schluss über die Rechtsgnrndlagen, Zweck
und Durchfühnrng der Landwirtschaftlichen
Betriebszählung.

Zu2.d) Die Konrrollisten vermitteln dcm ZÄh-ler eine libersicht über die im Zfülbczirk
vorhandenen land- und forstwirtschaftlichen
Beriebe mir 0r5 und mehr ha Gesamrfläche
sowie über die im Zählbezi* verteilten und

_ . wiedereiogesammelten Beriebsbogen.Zt 2.e)Det Zähl.erausweis bestätigi dem äh-ler das Recht zur Ausübung der Zählung.
Zu 2.f) D as Verzeichni s der 2atßezirk-e

liefert den Gemeindebehörden eine tlbersicht
über die Zahl der Zählbezirkc sowie über diein den einzelnen Zählbeätken ausgegebenen
und eingesammelten Beriebsbogenl es stellt
somit gleichzeitig eine Kontrolliste für die
Gemeindebehörden dar.

Zu 2.g) Die IIilf sliste (Ur- und Reinschrif t)
für die Bodenbenutzungsedrebung sowie

Zu 2.h) die Gemeindebogen (für Ur- und Rein-
und i) schrift) und

Zu2.j) die Eilmeldung dienen speziell für die
gesonderte und schnelle Zusammenstelluog
des Teils ,rBodenbenutzvng, der Landwirl
s chaftlichen Betriebszähluni tg4g.Zt 2.k) Ämtliche .Bekannt.."f,ong. Diesehat
den Zweck, die Gemeindebehörden sowie die
B erieb sinh aber von I an d - und fors rwirts chaft-lichen Betrieben auf das Gqsetz über eineLandwirtschafdiche Beuiebszählung (ver-
bunden mit einer BodenbenutzungseÄebung)
hinzuweisen und damit die Äuskunftspflicfit
den Beriebsinh abern zur Kenntnis zu br-ingen.Zt2.1)Die Anweisung für die Kreisver-
w altungen.Ao Hand dieserAnwersung wer-
den den Kreisverwalilngen die R'echtsgrund-
lage, der Zweck und die Durdrführun1g der
Landwirtschaftlicheo Beuiebszählung sowie
die damit verbundenen Äufgaben dargelegr.

3. Das Tabelleaprcgraoo (vgl. Anhang S. 49 bis 65)
Die Landwirtschaftliche Beuiebszählung lg49

umfasst 27 Haupttabellen gegenüber nur t0 Täbelen

der Landwirrschaftlichen Betriebszählung 1939. Die
besonderen Verhämisse, die mit dem steiigen Abbau
der Zwangswirtschaft und der Entfaltung äer freien
Wirtschaft nach der Vährungsreform, nichi zuletzt auf
dem Arbeitsmarkt eintraten, gaben Änlass, nach Be-
ginn der Äufbereitung das ursprünglich vorgesehene
Tabellenprogranm nochmal s, besonders hinsichtlich
der Personalangaben, zu erweitem.
. Da der Betriebsgrösse bei der Beurteiluog der
land- und forstwirtschaftlichen Beuiebe und bei der
Äuswenwrg betriebsstatistischer Ergebnisse gnrnd-
legende Bedeutung zuliommt, sind sämtliche Äufbe-
reitungstabellen nach Grössenklassen der Beriebe
gegliedert worden. Äls Gliederungsmerkmal wird zumTcil die gesurmte Betriebsfläche, vorwiegend jedoch
die landwinschaftlich benutzte Fläche verwendet.
Die Ergebnisse der Landwirtschaftlichen Beaiebs-
zählung 1949 lassen sich somitnichtnur summarisch,
son dern j eweils getrennr n ach B etriebsgrös senklassen
beuachten. Beginnend bei 0,5 ha Betriebsfläche
(Gesamdläche) -das ist die unrerste Grenze der in
die Betriebsählung 7949 einbezogenen land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe- werden diese nach
folgenden drei Gössenklassensystemen -Schema I,II und III- geglieden.

Schemal: G6ssenklassen nach der Beriebsfläche
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Schema II: Grössenklassen nach der landwirtschaft-
lich benutzten Fläche
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Schema III: Zusammengefasste Gössenklassen nach
der landwirtschafdich benutzten Fläche
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Im Hioblick auf die Bedeutung der laodwinschaft-
lichen Beuiebsrichnrng wird dJr grösste Teil der
Tabellen im Gegensae zt 1939 n""h d., landwirt -
schaftlich benutzren Fläche gegliedert. Dieses Glie-
derungsmerkmal wird angewandt, weil der Umfang der
landwirtsch afdich en Nutzfl äche auf die Organisätion
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des landwirtschaftlichen Beaiebes einen ausschlag-
gebenden Einfluss ausübt. So ist für den Charakter
der landwirtschafrlichen Nutzung -Kulturartenver-
hältnis, Anbau der Feldfrüchte, Viehwirtschaft usw.-
in erster Linie die Grösse der landwirtschaftlichen
Nutzfläche massgebend, während die zum Betrieb
gehörenden sonstigen Flächen (Valdflächen, öd- und
Unland usw.) darauf keinen nennerswerren Einfluss
haben.

Neben der landwirtschaftlich benutzten Fläche
wird für einige Tabellen auch die Betriebsfläche
(Gesamtfl äch e) al s Gliederungsmerkm al beibeh alten.
Die Betriebsfläche ist massgebend für die Kennzeich -
nung des Betriebscharakrers, da sie die Gmndlage
des landwirtschaftlichen Beuiebes in allen seinen
Teilen, also mit Einschluss der Valdnutzung usw.,
bildet. Das Ineinandergreifen der beiden Grössen-
klassengliederungen -Betriebsfläche und landwirt-
schafdiche Nutzfläche- 1 das vielfach für die be-
triebswinschaftlichen Verhältnisse massgebend ist,
wird in einer Gesamfibetsicht dargestellt. Diese
enthält sämtliche Beriebe in einer kombinierten
G6ssengliederung, bei der die Grössenklassen nach
der landwirtschaftlich benutzten Fläche in den Rah-
men der Grössenklassen nach der Gesamtfläche ein-
gefügt sind. Die Betriebe mit Valdflächen werden
ausserdem nach dem Umfang der Valdflächen sowie
nach Ängaben übär die Eigentümer (Staatswald, Kör-
perschaftswald, Privatwald) dargestellt.

Ausser der Betriebsfläche, der landwinschaft-
lichen Nutzfläche und der Waldfläche sind wie
7939 eine Reihe weiterer Merkmale zur Betriebsglie.
derung benutzt worden. So werdeo bei den Nachwei-
sen über die Besitzverhätnisse neben der Betriebs-
fläche die Flächen des Cjgenen Landes, des gepach-
teten Landes, des Heuerlingslandes sowie des son-
stigen L andes alsGliederungsmerkmale herangezogen.
Ausserdem werden Pachtland und Heuerlingsland,
nach ihrem Änteil an der Gesamtfläche des einzelnen
Betriebes von 10 zu 10 vH abgestuft, jeweils nach
Zahl der Betriebe und Fläche der betreffenden Be-
sitzart noch besonders dargestellt. öie Verpächter
bewirtschafteter Bodenflächen werden in der Unrer-
teilung nach Privapersonen, Gebietskörperschaften
(ehem. Reich, Länder, Kteise, Gemeinden), Kirchen
und sonstigen juristischen Personen ieweils nach
der Zahl der Betriebe und den verpachteten Flächen
aufgefühn. Femer wsrden bei den Ängaben über die
Bodenbenutztrng die Flächen der verschiedenen Kul-
tur- und Anbauartenl bei den Personalangaben die
Zahl der familieneigenen, familienfremden, der sr'än-
dig und nichtständig beschäftigten Arbeitskräfte usw. Ibei der Viehhaltung die Zahl der verschiedenen Tier-
aften, das Alrer usw.l bei den Maschinen die Stärke
der Elekuomotoren, der Schlepper, dig Ssundenlei-
stung der Dreschmaschineo usw. als Gliederungs-
merkmale angewandt. In einer Reihe von Tabellen
werden die Beaiebe innerhalb der Grössenklassen
auch nach den Anteilen wichtiger Betriebsmetkmale
in Gruppen geglieden. So werden beispielsweise die
Beuiebe mit Ackerland wie auch die Betriebe mit
Dauergrünland nach dem Anteil, den diese Kulturärten
an der landwirtschaftlich benutzten Fläche der ein-
zelnen Betriebe einnehmen, von 10 zu l0 vH abge-
stuft. In ähnlicher Veise werden die Betriebe mir
Getreidebau nach dessen Anteil am Ackerland in

Stufen von J0, 40, 50, 60, 70 und mehr vH, die Be-
triebe mit Kartoffelbau und die Beuiebe mit Zucker-
rübenbau in Stufen von 5, 10, 1r, 20, Zj bzw. 30 und'mehr vH des Ackerlandes eingeteilr. Auch der llack-
fruchtbau im ganzen und der gesamte Feldfutterbau
werden nach ihren Anteilen am Ackerland als be-
triebswirtschafdiche Gliedenrngsmerkmale verwen-
det. B emerken swert ist f emer der Nachweis der H aupt-
fuaerfläche (Dauergrünland, Feldfutterbau und Fur-
terhackfrüchte) in Änteilen der landwirtschaftlichen
Nutzfläche des Beuiebes. i{hnliche Darstellungen
werden auch für die Durchleuchrung der Personal-
verhälmisse, der Viehhaltung sowie der. Bodenzer-
splitterung in den land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben gebracht.

Im ernzelnen sind bei der Landwirrschaftlichen
Betriebsz'füLung 7949 folgende 27 llaupttabellen -fürdas Bundesgebiet, die Läoder, die Landesteile sowie
gösseren und kleineren Verwaltungsbezirken - aufge-
stellr worden (die römi'schen Zahlen am Schluss der
Tabellenbezeichnung beziehen sich auf das Schema
der Grö ssenkl assengli ederung):
fabelle 1 Die Betriebe mit land- und forstwirt-

schaftlich benutzten Flächen :
a) Die Betriebe mit laodwinschaftlich be-

nuzrer Fläche (I)
b) Die Beuiebe mit Valdfläche (I)

fabelle 2 Die land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe nach den Besitzverhätnissen (I)

Iabelle 3 Die land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe mit gepachtetem Land nach Ver_
pächrergnrppen (I)

Tabelle 4 Die land- und forstwinschaftlichen Be-
triebe nach den Hauptarten der Boden-
benutzung:

a) Die Zahl und Fläche der land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe nach Kul -
rurarren und sonstigen Flächen (II)

b) Die Zahl und Fläche der land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe mit Äcker-
land nach Fnrchtarten (II)

Tabelle J Der Bestand an obsrbäumen in dea
land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
ben (III)

Tabelle 6 Das Personal der land- und forsrwin-
schaftlich.en Betriebe (II)

Tabelle 7 Das Personal der land- und forsrwin-
schaftlicheo Betriebe nach Gössen-
klassen der Betriebsfläche (I)

Tabelle 8 Die in länd- und forsrwirtschaftlichen
Berieben beschäftigten ausgewiesenen
und vertriebenen Deurschen östlich der
Oder/Neisse und aus dem Ausland (III)

fabelle 9a Die land- und forstwirtschafrlichen Be-
triebe mit Verkwohnungen -Landarbei-
terwohnungen, Notwohnungen- (I[)

Tabelle 9b Die in land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben untergebrachten Flüchtlinge,
Vertriebenen und Evakuierten (IID

Tabelle 10 Die laod- und forstwirtschafrlichen Be-
triebe mit Deputatentlohnung (III)

Tabelle 11 Die Viehhaltung in den land- und forst-
winschaftlichen Berieben (II)

Tabelle 12 Die Verwendung von betriebseigenen
Antriebsmaschinen in den land- und
forstqinsch aftlicherr Betrieben (III)
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Tabelle 13a Die Verwendtrng von betriebseigenen
Arbeitsmaschinen in den land' und
forstwirtschaftlichen Betrieben (III)

Tabelle 13b Die technischen Einrichtungen in den
land- und forstwirtschaftlichea Betrie-
ben (III)

Tabelle 14 Die Verwendung von betriebsfremden
Irlaschinen in den land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben (III)

TabelJe 15 Die mit den land- und forstwirtschaft'
lichen Betrieben verbundenen techni'
schen und gewerblichen Betriebe (III)

Tabelle 16 Die tierischeZugkraf,t in den land'und
forstwirtschaftlichen Beuieben (II)

Tabelle 17 Die ZahL und Fläche der Betriebe mit
Pachtland nach dem Anteil des Pacht'
landes an der Gesamtfläche (I)

Tabelle 18 Die Zahl und Fläche der Betriebe mit
Heuerlingsland nach dem Anteil des
I{euerlin gsl andes an der Gesamtfläche(I)

Tabelle 19 Die land- und forstwirtschaftlichen Be'
triebe nach dem Anteil der Kulturarten
an der landwirtschaftlich benutzten Flä'
che:

a) Die Betriebe mit Ackerland (II)
b) Die Betriebe mit Dauetgrünland (II)

Tabelle 20 Die land-und forstwirtschaftIichen Be -
triebe nach dem Anteil der Hauptfrucht'
arten am Ackerland:

a) Getreidefläche in ,rvH" des Ackedan-
des (II)

b) Kanoffelfläche in ,rvH" des Äckerlan-
des (II)

c) Zuckerrübenfläche in ,rvII" des Acker-
landes (II)

d) Hackfruchtfläche in ,rvH" des Acker-
landes (II)

e) Feldfutterbaufläche in ,rvH" des Acker-
. landes (II)

f) Die land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe nach dem Anteil der Hauptfutter-
fläche an der landwirtschaftlich be-
nutzten Fläche (II)

Tabelle 21 Die Betriebe mit Rebland (II)
Tabelle 22 Die Beuiebe mit Tabakbau (II)
Tabelle 23 Die Betriebe mit Hopfenbau (II)
Tabelle 24 Die land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebe nach der Zahl der Teilstücke an
der landwirtschaftlich benutaen Fiä-
che (II)

Tabelle 25 Die land- und forstwirtschaftlichen.Be-
triebe nach der Zahl der st'ändig be-
schäftigten Ärbeitskräfte (II)

Tabelle 25a Die landwirtschaftlichen Betriebe (ein-
schliesslich Wein- und Gartenbaube-

. triebe) mit st?rndig beschäftigten fami-
lien fremden Arbeirskräften (II)

Tabelle 25b Die Forstberriebe mit ständig beschäf-
tigten familienfremden fubeirskräften (I)

Tabelle 26a Die land- und forstwinschaftlichen Be-
triebe nach Grössengnrppen von Gtoss-
vieheinheiten -Pferde, Rinder, Schafe,
Ziegen, Schweine- je 100 ha landwirt-
schaftlich benurzrer Fläche (II)

Tabelle 26b Die land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe nach Grössengruppen der Haupt-

futterfläche je Grossvieheinheit -Pfer-
de, Rinder, Schafe, Ziegen- (II)

Tabelle 27 Der Viehbesatz in den land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben :

a) Die Beuiebe mit Pferdehaltung (II)
b) Die Beuiebe mit Kuhhaltung (II)
c) Die Betriebe tnit Schweinehaltung (II)
d) Die Beuiebe mit Schafhaltung (II)
e) Die Bettiebe mit Hühnerhaltung (II)

Ergebnisse der f andwirtschafdichen Betriebs -
z'ählung 1949, -n Verbindung mit Ergebnissen der
Ällgemeinen Viehählung vom Dezember 1949, der
Schleppererhebung 1950 sowie der Volks- und Be'
rufszählung über die landwirtschaftlichen Kleinbe-
triebe unter 0r5 ha -wurden ausserdem gemeindewei'
se in Tabelle 30 -Gemeindetabelle- zusammenge-
fasst (vgl. S.65).
Tabelle 30 - Gemeindetabelle -

Die Ergebnisse dieser Tabelle werden im Rah-
men einer Gemeindestatistik (der Volks- und Berufs-
zählung) von den Stadstischen Landesämrem ver-
öffendicht.

4. Durchführung der Zählung
Die Landwirtschaftliche Beuiebszählung 1949 ist

im Gegensatz zu den fräheren Betriebszählungen erst-
mals als selbständige Erhebung durchgeführt worden.
Die technische und sachliche Vorbereitung sowie die
Leirung der Zählung lag in den Händen des Stati-
stischen Bundesamtes (damals Statistisches Amt für
das Vereinigte Virtschaftsgebiet). An den Vorberei-
tungsarbeiten waren die Statistischen Landesämter,
denen auch die Durchführung der Zähllor:,g oblag, be-
teiligt; die unmittelbare Durchführung der Zählung
war Aufgabe der Gemeindebehörden. Die Bürgermei-
ster bestellten nach § 3 des Gesetzes über eine Land'
wirtschaftliche Beuiebszählung bzw. § 2 der Verord-
nung zur Durchfühnrng des Gesetzes über , ,eine L and-
wirtschaftliche Beuiebszählung im Vereinigten Wirt'
schaftsgebiet 1949" die für die Durchfühnrng der
Erh ebung notwendigen. ehren amtlichen Zähler.

Die Bürgetmeister und die Zähler wurden einige
Vochen vor der Zählung durch Beauftragte des Sta-
tisti schen Ämte s f iir d as V ereinigte Vins chafts gebiet,
der Stadstischen L andesämter, der Kreis - und Städte -
statistischen Ämter sowie der Landwirtschaftsämter
und Landwinschaftsschulen (Landwirtschaftskam-
mern) in Zählenrersammlungen geschult; durch Rund-
funk, Presse und Aufklärungskurse wurde auch'die
Landbevölkenrng -insbesondere die Bürgermeister,
Z'ähler und Äuskunftspflichtigen - auf die Bedeutung
der Landwirtschaftlichen Betriebsählung hinge-
wiesen.

Wie alle mit der Durchführung der Zählung Be-
trauten waren insbesondere die Zähler nach § 3 der
ersten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes
über eine Landwirtschaftliche Beuiebszählung vom
9. 4. 7949, ViGBl. Nr. 10, S. 54 gegen iedermann
zur Verschwiegenheit über die bei der Ziählvng z:tt

ihrer Kenntnis kommenden Angelegenheiten und Ver-
hätnisse der einzelnen Betriebe verpflichtet. Nach
§ 3 dieser Verordnung dürfen die Angaben irn Be-
triebsbogen nur zu statistischen Zwecken -nicht
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zu steuerlichen Zwecken- herangezogen werden.
Die Betriebsinhaber wurden auf die Bestimmung
der Geheimhakung und der ausschliesslichen Ver-
wendung ihrer Angaben zu starisrischen Zwecken
besonders hingewiesen.

Der gesamte Zählbereich einer jeden Gemeinde
wurde in Zählbezirke eingeteilt. Jedem Z'ähler wurde
ein Zählbezirk, der im allgemeinen 30 Betriebe um-
fasste, zugeteilt. Zur reibungslosen Durchfiihrung
seiner Obliegenheiten erhielt jeder Z?ihler einen
amtlichen Zählerausweis, der ihm das Recht zttr
Ausübung der Zählung bestätigte. Femer erhielten
die ehrenamtlichen Zählet zu ihrer Unrerrichtung fol-
gende Unterlagen:

Beuiebsbogen für Land- und Forstwirtschaft
-Drucksache LBZ 1- Anweisung für dieZlähler-
-Drucksache LBZ 2- Kontrolliste -DrucksacheLBZ 4_.

Die Zählpapiere wurden von den ehrenamtlichen
Zählern verteilt und von diesen ausgefüllt wieder
eingesammela Anhand der Konrrollisten harten die
Z'ähler darauf zu achten, dass sämtliche laod- und
forstwirtschaftlichen (gärtnerischen) Betriebe ihres
Z'iIr,lbezirkes erfasst worden waren. Bei der Über-
nahme der ausgefüllten Betriebsbogen hatte jeder
Zläii,ler jeweils die lückenlose Ausfüllung des Be-
triebsbogens festzustellen. Sie waren ferner ange-
wiesen, den Auskunftspflichrigen bei den Äusfüll-
arbeiten zu beraten und ihm zu helfen. Nach Ab-
schluss der Prüfungsarbeiten und Beseitigung der
letzten Unsrimmigkeiten fenigte der Zähler die Kon-
trolliste aus. Die geordneren Betriebsbogen mussren
sodann der Gemeindebehörde abgeliefert werden. Die
Gemeindebehörden überprüften zunächst die Betriebs-
bogen nach Vollz?ihligkeit sowie Vollständigkeit und
Richtigkeit der Eintragungen.

änschliessend wurden nach einer ,rAnweisung
für dre Gemeindebehörden zur Durchführung der Land -
wirtschaftlichen Becriebsz'ählung und der Bodenbe-
nutzungserhebung 1949" die Betriebsbogen, insbe-

sondere die Ängaben über die Bodenbenutzung, L.:e-
arbeiter, die gleichzeitig als Unterlage für die mit
der Landwirtschafdichen Betriebszählung verbunde-
nen Bodenbenutzungserhebung dienten. "Auf Grund
der geprüften und richtiggestellten Kontrollisten
wurden sodann die Hilfslisten für die Aufrechnung
der Betriebsbogen und die Zusammenstellung des
Gemeindeergebnisses sowie die Gemeindebogen aus-
gefüIlt. Von den Gemeinden ging das gesamte Z'äh-
lungsmaterial an die zuständigen Kreisverwalrungen.
Dort wurden die Betriebsbogen anhand des Verzeich-
nisses det Z'ählbezirke, das jeder Sendung beiliegen
mussre, auf Vollz?ihligkeit nochmals geprüft und der
aufbe-reitenden Stelle -d. h. dem zuständigen Sra-
tistischen L andesamt- übersandt.

5. Die Nacherhebungen zur L andwirrschafdichen
Betriebszählung 1949

Im Rahmen der Landwirtschaf tlichen Be-
triebszählung wurden im Bundesgebiet am 14. 4.
1950 eine Schleppererhebungl) und am 15. Oktober
L950 eine Gartenbauerhebung als Nacherhebungen
durchgeführt. Diese beiden Erhebungen wurden in
organischer Verbindung mir der Landwirtschaftlichen
Betriebszählung, iedoch abgerrennr von der IIaupt-
erhebung, vorgenommen. Durch die Äbrrennung dieser
zu verschiedenen Zeitpunkren durchgeführten Erhe-
bungen von der Haupterhebung wzu es möglich, den
Fragenkatalog jeweils umfangreicher zu gesralren
und die Betriebe sratisrisch eingehender zu erfassen,
als es in unmitrelbarer Verbindung mit der Gesamt-
zählung möglich gewesen wäe.

Einzelheiten über die methodischen und gesetz-
lichen Grundlagen sowie die Erhebungspapiere sind
für die Schleppererhebung im nand 25/2 und fi-rr die
Gartenbauerhebung im Band 26 des Quellenwerkcs
,rStatistik der Bundesrepublik Deutschland" enchal-
ten. In den vorgenannren Bänden werden auch die
Ergebnisse -.nach Betriebsgrössenklassen geglie-
dert- für das Bundesgebiet, die L'änder und grösseren
Verwaltungsbezirke dargestellt.

Die Aufbereirung des Urmaterials erfolgre nach
einem vom Statistischen Amr für das Vereinigte Virt-
schaftsgebiet -spärer Statissisches Bundesamt- auf-
gestellten, für alle Bearbeitungssrellen massgeben-
den einheidichen Aufbereitungsplan. Das Urmaterial
der einzelnen Länder wurde jeweils bei dem zusrän-
gigen Landesamr bearbeit. Die Zusammenfassung der
Läoderergebnisse zum Bundesergebnis erfolgte im
Statistischen Bundesamr.

Nach Eingang der von den Kreisverwaltungen an
die Statistischen Landesämter übermittelten gemein-
deweise geordneten Beuiebsbogen würden diese an-
hand der Verzeichnisse der Zlählbezirke bzw. der
Kontrollisten für die Zähler auf Vollständigkeit über-
prüft. Fehlende Betriebsbogen wurden nachgefordert,
doppelte ausgeschieden. Das Zählungsmaterial eines
jeden Kreises wurde sodann nach alphabetischer

Reihenfolge der Gemeinden geordner. Massgebend
für die Einordnung der Betriebsbogen nach Gemein-
den war der Betriebsort, d. h. die Gemeinde, von der
aus die Flächen bewinschafret wurden. Die Betriebs-
bogen wurden sodann mit Nummem nach der Betriebs-
ortsgemeinde und innerhalb dieser nach Iletriebsnum-
mern (ohne Rücksicht auf Betriebsgrösse) gekenn-
zeichnet. Für . jeden kleineren Verwaltungsbezirk
(Kreis) wurde ferner für die Eingangskontrolle eine
Liste angeleqt, in der von den einzelnen Gemeinden
die lautenden Nummern, Gemeindenamen, die abge-
gebene Zahl der Beuiebsbogen, die ausgeschiedenen
sowie die nachtr'aglich angeforderten Betriebsbogen
-jeweils nach Nummer und Zahl- und die endgültige
Gesamtzahl der Betriebsbogen für Land- und F'orst-
wirtschaft eingetragen wurde.

Nach der für die Vollzahligkeit ausschlaggebcnden
Eingangskontrolle sowie nach der innerhalb der Kreise
gemeinde- und betriebsweisen Ausz'ählung der ße-

III. Die Aufbereitung

1) Im L^an{e.Badeq_wurde die Schleppererhebung bereitsam 28. Februar 1950 durchgeführt."
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triebsbogen fotgte die erste Sortierung derselben in
l8 Grössenklassen nach der gesnmten Beuiebsfläche.
Innerhalb jeder dieser 18 Gössenklassen war die
Ileihenfolge der Betriebsbogen hinsichtlich der lau'
fenden Gemeindenummem nicht beräcksichtigt.

Die Zahl der für die einzelnen Grössenklassen
ausgezählten Bogen wurde in eine besondere Tabelle
aufgenommen und galt als erstes vorläufiges Ergeb-
nis der Landwirtschaftlichen Beuiebszählung 1949
es wurde in ,,Virtschaft und Statistik", 1. Jg., N.F.t
I{eft 7, Oktober 1949, veröff.entlicht und besprochen.

Bei den Statistischen Landesämtern wurde das
vervol I ständigte Urmateri al weiterh in auf vol I ständige
und richtige Beantwortung der Fragen in den einzelnen
Betriebsbogen sachlich und rechnerisch nach be'
stimrnten Richtlinien überprüft. Die Angaben in dem
einzelnen Betriebsbogen durften sich nicht wider'
sprechen. Die Betriebsbogen wurden schliesslich
weiter für die Tabellenaufbereitung voöereitet, indem
die erforderlichen Summen gezogeo und Äuszeich'
nungen (Signierung) für die Edeichterung der weiteren
Somierung vorgenommen wurden. Die Prüfung und
Äuszeichnung der Betriebsbogen wurde in den meisten
Statistischen Landesämtem bis Dezember 1949 ab'
geschlossen, so dass mit det Aufstellung der Ta'
bellen bereits gegen Ende 1949 begonnen werden
konnte. Die Äufbereitung der Landwinschaftlichen
Betriebszfülung wurde von der [lehrzahl der Stati-
stischen Landes'ämter manuell (unter Verwendung von
Ililfstabellen) zum anderen Teilmaschinell im Hol-
lerithverfahren Curchgeführt. Die Ergebnisse wurden
nach Kreisen zusammengestellt, jedoch fär eine ge'
inge Zahl wichtiger Merkmale auch nach Gemeinden
ausgegliedert.

Nach Fertigstellung des ,rErsten vorläufi'
gen Ergebnisses" wurde auf Antegung vom Sta'
tistischen Bundesamt in Deutschland erstmals der

Versuch untemommen, neben einer Vollausweftung,
wichtige Angaben der Landwinschaftlichen Betriebs'
zählung 1949 aü repräsentativer Basis vorweg auf'
zubereiten und zu Länderergebnissen zusammenzu-
fassen. Die Vorwegaufbereitung wurde von den Sta-
tistischen Landesämtem Bayem, Nordrhein-West-
falen r:nd etwas abweichend auch von Vürttemberg-
Hohenzollern durchgeführt. Sie sollte vor allem zei'
gen, ob vodäufige Ergebnisse verschiedener wich-
tiger Betriebsmerkmale -nach Betriebsgrössenklas'
sen gegliedert- auf repräsentativem Wege schnell er-
stellt werden könoen ' In die Äuswahl für die reprä-
sentative Vorwegaufbereitung sind etwa 2 vH aller
Beriebsbogen einbezogen worden. Aus deo nach
Gössenklassen der Beriebsfläche und Kreisen ge'
ordneten Betriebsbogen wurden ohne Berücksichtigung
der Gemeinden und Kreise folgende Betriebsbogen
ausgewählt:
a) von den Grössenklassen bis unter 50 ha Betriebs-

fläche jeder 50. Betriebsbogen (2%)
b) von den Grössenklassen 50 bis unter 200 ha Be-

triebsfläche jeder 10. Beuiebsbogeln (70%)
c) von den Grössenklassen von 200 und mehr ha Be'

triebsfläche jeder Betriebsbogen (100%)
Die Aufbereitung der ausgewählten Betriebsbogen

erfolgte nach einer zusammengefassten Grössenklas-
sengliederung nach der landwirtschaftlich benutzten
Fläche (Schema III).

Das Ergebnis der Vorwegaufbereirung kann als
gelungen angesehen werden. Durch sie wurden wert.
volle Erfahrungen und Richtsätze fär künftig durch'
zufährende Erhebungen auf reptäsentativer Grundl age
ge;onnen. Mit der wissenschaftlichen Auswenung
der Vorwegaufbereitung hat sich besonders das Baye-
rische Statistische Ländesamt Verdienste erworben.
Die Ergebnisse wurden in der Zeltschrift des Baye'
ri s chen Statistis chen L andesamte s, 82 I ahr gan g 7950,
Heft 3/ 4, ver6ffendicht.

l. Quellenwerk
Die Ergebnisse der Landwinschafrlichen Be-

triebszählung L949 (Tab. L - 27), die Ergebnisse
der im Jahre 1950 durchgeführten Schlepper' und
Gartenbauerhebungen (Tab. 1 - 17 det Schlepper- und
t - 29 der Gartenbauerhebung), sowie die ErgeÜnisse
über die landw. Kleinberiebe unter 0r5 ha Gesamt-
fläche (Tab. 28a, 28b, 29) werden in den Bänden
21 bis 27 des Quellenwerkes ,rStatistik der Bundes-
republik Deutschland" vetöffentlicht. Mit Ausnahnie
einiger Tabellen der Schlepper- und Gartenbauerhe'
bung werden die Ergebnisse in vollem Umfang -nach
Gössenklassen gegliedert- frr das Bundesgebiet,
die Länder, die Landesteile und grössereo Verwal'
bezirke dargestellt.

Für die Kreise werden die wichtigsten Ergeb-
nisse der Töellen La.4a,4b,6, ll, 16, L9a,l9br20a-
20f , 25, 26a, 26b sowie auch einige wichtige Ergeb-
nisse der Gartenbauerhebung 1950 in zusammenge'
fasster Grössenklassengliederung am Ende der je'
weiligen B'ände gebracht. Die nicht veröffentlichten

IV. Die Veröffentlichung

Kreisergebnisse liegen geschlossen beim Statisti-
schen Bundesamt, fär die Ländet bei dem jeweiligen
Statistischen Landesamt vor und können abschriftlich
oder als Fotokopie z.T. auch als Lichtpausen be'
zogen werden.

Im einzelnen enthalten die Bände 21 bis 27 des,
Quellenwerkes die Ergebnisse . folgender Tabellen
(vgl. S. 10 - 12 u. Anlage S. 49 - 65):
Band 2l/Heft 1: Methodische Einfühnrng

Hek 2z Zahl, Grösse und Besitzverhältnisse
der land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Tabellen la, lb, 2, 3, 17,
18 und 24); die landwirtschaftlichen
Kleinbetriebe uotel 0r5 ha Gesamt'
fläche (Tabelleo 28a und 28b).

Band?2/Heft 1: Die Bodenbenutzung in den land-
und forstwinschaftlichen Beuieben
(Tabellen 4a, 4b, 5, 21, 22, 23)'

Heft 2: Die Bodenbenutzung in den land-
und forsrwinschaftlichen Betrieben
(Tabellen l9a, l9b, Na bis Nf
und Kreiszahlen der Tab' 4a u' 4b)'
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Band 23:

1

Band 24/Heft l:

Heft 2:

Band 25/Heft l:

Heft 2:

Band 26:

Band27/ Heft l:

Hetu 2:

Personalverhältnisse in den land-
und forstwirtschaftlichen Betrieben
(Tabellen 6,7, 25,25a und 25b); die
in land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben beschäftigten' und unter- ;

geblachten Flüchtlinge, Vertriebenen'
und Evakuierten (Tabellen 8, 9b); .

land- und forstwinschaftliche Be-
triebe mit Verkwohnungen (Landar-
b eiterwohoungen, Notwohnungen ) und
Deputatentlohnung (Tabellen 9a, 10),
Viehhaltung in den land- und forst-
wirtschaftlichen B etrieben (Tabellen
11,27a bis 27e); Viehhaltung in den
Iandwirtschaftlichen Kleinbetrieben
unter 0,5 ha Gesamtfläche (Tab. 29).
Viehhaltung in den land- und forst-
wirtsch aftlichen B etrieben (Tabel len
76, 26a,26b),
Maschinenverwendung in den land-
und forstwirtschaftlichen Betrieben
(Tabellen 12, 73a, 73b, 14, l5),
Die Schleppererhebung 1950: Ein-
firhrung, Ergebnisse (Tabellen l, 2,
3, 4, 5a, 5b, 6, 7ar 7b, 8, 9ar 9b,
10, 11, 12a bis l2e, 73, L4, L5, 76,
17 der Schleppererhebung 1950).
Gartenbauerhebung 1950: Einfühmng,
Ergebnisse (Tabellen 7 - 29 der
Gartenbauerhebung 1950).
Die landwirtschaftlichen Betriebe
n ach Bodennutzungssystemeo.
Zusammenfassende Äuswernrng der
Landwirtschaftlichen Betriebsz'fü -
lung 7949.

schaftlich benutzten Flächen (Tab .3).'Stat. Ber. -rfub. Nr. II i/5,6, 7 und 8 vom 6. ,. jO-
Die in land-und forstwirtschaftlichen Be-
trieben beschäftigten ausgewiesenen und
vertriebenen Deutschen östlich der Oder/
Neisse und aus dem Ausland (Tab. 8) die
land- und' forstwirtschaftlichen Betriebe
mit Verkwohnungen -Landarbeiterwoh-' nungen, Notwohnungen- (Tab. 9a); die in
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben
untergebrachten Flüchdinge, Vertriebenen
und Evakuierten (Tab. 9b); die Betriebe
mit Deputatentlohnung (Tab. 10).

't " -Arb. Nr. lü Y9 vom 12. 6.50- Das Per-
sonal der land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe.

" 'r -Ärb. Nr. Ii Vl} und 11 vom 24. 6. 50-
Die land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
be nach den Hauptarten der Bodenbenutzung
(Tab. 4):
a) die land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebe nach Kulturarten und sonstigen
Flächen;

b) die landwirtschaftlichen Betriebe mit
Äckerland nach Fruchtarten.

" " -Ärb. Nr. lll t/tZ und 13 vom 26.6.'50-
Die Verwendung von betriebseigenen An-
triebsmaschinen in den land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben (Tab. 12); die Ver-
wendung von betriebseigenen fubeitsma -
,schinen in den land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben (Tab. 13a).

. ,, ,, -Arb. Nr. lll V 74 vom 8. 7.50- Die Vieh-
haltung in den land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben (Tab. 11).

" " -Ärb. Nr. II V L5, 16 und 17 vom L4.7. 50-
Die Betriebe mit Rebland (Tab. 21);
die Betriebe mit Tabakbau (Tab. 22);
die Betriebe mit Hopfenbau (Tab. 23).

', ,r -fl1§. Nr. III l/78 vom 20. 7.,J0- Die
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
nach der Zahl der Teilstücke der landwirt'
schaftlich benutzten Fläche (Tab. 24).

" " -Arb. Nr. ilr v 19, 20, 21, 22 wd 23 vom
22. 7. 50- Der Viehbesatz in den land- und
forsrwirtschaftlichen Betrieben (Tab. 27):
a) die Betriebe mit Pferdehaltung;
b) die Betriebe mit Kuhhaltung;
c) die Betriebe mit Schweinehaltung;
d) die Betriebe mit Schafhaltung;
e) die Betriebe mit Hühnerhaltung.

', ,' -Arb.Nr. III V24,25und26vom24.7.50-
Die technischen Einrichilngen in den land-
trnd forstwirtschaftlichen Betrieben (Tab.
13b);
die Verwendung von betriebsfremden lvla-
schinen in den land- und forstwirtschaft'
lichen Betrieben (Tab. 14);
die mit den land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben verbundenen technischen und
gewerblichen Betriebe (Tab. 15).,, ,, -Arb. Nr. III l/27 vom 5. 8. j0- Die Be-
triebe mit Valdfläche (Tab. 1b).

" " -Arb. Nr. III 1/28 vom 25. 7. 51- End'
gültige Ergebnisse der L andwirtsch aft lichen
Beriebsz'ählung vom 22. Mat L949.

2. Statisti'sche Berichte

Vodäufige Ergebnisse der Landwirtschaftlichen
Betriebszählung wurden für das Bundesgebiet, die
Länder und zum Teil auch für die gösseren und klei-
neren Verwalrungsbezirke in den Statistischen Be-
richten Arb. Nr. IIJ y2 bis 27 veröffentlicht. Ein
Erh ebun gs- un d Äufbereitungsplan der L andwirts chaft -
lichen Betriebszählung wurde im Stadstischen Be-
iicht ,Arb, Nr. III C/ 10/ 13/ la gebrachr. Eine Zusam-
menstellung der endgültigen Ergebnisse für das Bun-
desgebiet mit Vergleichszahlen .ton 1939 wurde in
einem Statistischen Bericht (Arb. Nr. II t/Zg) veß-
öffentlicht. Der Inhalt der einzelnen .Statistischen

Berichte ist aus folgender Zusammenstellung zu er-
sehen:

Stat. Ber. -Arb. Nr. Ifi C l0/73/7avom 77. 3. 50-
Erhebungs- und Aufbereitungsplan der
L andwirtsch aftlichen Betriebszählung vom
22. Mai 1949.
-Arb. Nr. In t/Z vom 1. 4. 50- Die Be-
triebe mit landwirtschaftlich benutzter
Fläche (Tabelle 1a).

-Aö. Nr. III l/3 u. 4 vom D. 4. 50- Die
Besitzverhältnisse der land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe (Tab. 2) ;die Verpächter von land- und forstwirt-

,, ,,

,t ,,
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3. üirtschaft und'Statistik

Di e Ergebni sse d er L an dwirtsch aftli chen B eui eb s'
zfülung wurden ausserdem laufend in ansammenge-
fasster Form in ,,Virtschaft und Statistik" (ViSta)
veröffentlicht und besprochen, und zwar:
,,Die Landwirrschaftliche Betriebsz'ählung 7949",
WiSta, 1. Jg., N.F., Heft 7, Okrober 1949.

,,Die Betriebsflächen, die landwirtschaftlich benutz-
ren Flächen und Waldflächen der land- und forst'
wirtschaftlichen Betriebe", ViSta, L. IE., N'F', Heft
12, Mtuz I9)0.
,,Die Besitzverhämisse in den land' und forstwirt-
schaftlichen Betrieben", ViSta, 2. J8., N.F., Ileft 1,

April 1950.
,,bi. Arb.itskräfte der Iand' und forstwirtschaftlicher
Berriebe", WiSta, 2. Jg., N.F., Heft 4, Juli 1950.

,,Heimatvertriebene in der Lan& und Forscwirtschaft",
WiSta, 2. lg., N.F., Heft 6, September 1950.

,,Der Veinbau", ViSta, 2. Jg., N.F., Heft 8, Novem'
ber 1950.
,,Die lr{aschinenverwendung in den land' und forst-
wirtöchaftlichen Betrieben", WiSta, 2. Jg', N'F',

Bei einem Vergleich der.Ergebnisse der Land-
wirtschaftlichen Betriebsz'fülung 1949 mit denen der
Landwirtschaftlichen Beuiebszählungen von 1882,
1895, 1907, 1925, 1933 und 1939 sind in erster Linie
di e G ebi et sver'än derungen zu berücksi chtig en. F erner
sind die methodischen Änderungen und die sachlichen
Veändenrngen im Erhebungsumfang zu beachten.

l. G ebietsver'änderungen
Die Ver'änderirngen der Reichsgrenzen von 1882

bis 1925 sind im Band 409, S. 9; von f882 bis 1933
in Band 459, l,'S. lJ; von 1933 bis 1939 in Band 560,
S. 13 der ,rStatisti[ des Deutschen Reiches" dar-
gelegt. Auch die methodischen Veränderungen der
Landwirtschaftlichen Betriebsz?ihlungen in den ge-
nannten Zeiträumen sind in diesen Bänden darge-
stellt. Den Ergebnissen der Landwirtschaftlichen
Betriebsz'ähl:urr,g t949 liegt auf Grund der staatlichen
Neugliederung der Gebietsstand des Bundesgebietes
vom 22. M;i L949 zugrunde. Die Gesamtfläche des
Bundesgebietes setzt sich aus den im Art. 23 des
Grundgesetzes für die Bundesräpublik Deutschland
vom 2). l\lat 7949 genmnten Ländern Schleswig-
Ilolstein, Hamburg, Niedersachseri, Nordrhein-Vest-
falen, Bremen,'Hessen, Wüntemberg-Baden, Bayern,
Rheinland-Pf.alz, Baden und Vürttemberg-Hohen'
zollern sowie Lindau zusnmmen. Gegenüber 1939
hat sich die Fläche des heutigen Bundesgebietes
wie folgt verändert:
An Schleswig-Holstein kamen am 1.4. 4l auf. Grund
einer Grenzregulierung 1, l4,.qkm von Mecklenburgund
an Niedersachsen am f. 8. 41 1,36 qkmvonSachsen-
Anhalt.

Am 1. Juli L944wwde der Kreis Herrschaft Schmal-
kalden (Reg.' Bez. Kassel) mit einer Fläche von
279,25 qkm an Thüringen abgetreten. Von Bayem
wurden die Kreise Bergreichenstein, Markt Eisenstein
und Prachatitz sowie 11 Gemeinden des Kreises
Waldmünchen -letztere gehörten vor dem 1. Juli 1940'

Heft 9, Dezember 1950.
,,Die landwirtschaftlichen Betriebe im Bundesgebiet
mit Deputatentlohnung", wiSta, 3. Jg., N.F., Heft 2,
Februar 1951.
,,Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe nach
der Zahl der Teilstücke", WiSta, 3. Jg., N.F., Heft 5,
lvlai 1951.
,,Die menschliche'Arbeitskraft und der Zugkräftebe'
satz der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe",
ViSta, 5.':1 g., N.F., Heft 8, August 195 1.

,,Die arbäitswirtschaftliche Stellung des Schleppers
in der Landwirtschaft", ViSta, 3. Ig., N.F., Heft 9,
September 1951.
,rDie Kleingärten und landwirtschafdichen Kleinbe-
triebe unter 0r5 ha Gesamdläche", WiSta, 3. Jg.,
N.F., Heft 10, Oktober 1951.
,rDer Viehbestand nach Betriebsgrössenklassen",
WiSta, 4. Ig., N.F., Heft l, Januar L952'
,,Furterbau und Viehbesatz", ViSta, 4. Jg., N.F.,
Heft 5, Mai 1952.
,,Die land- und forstwirtschafdichen Betriebe nach
ZahI und Familienzrgehörigkeit ihrer ständigen Ar-
beitskräfte", ViSta, 4. Jg., N.F., Heft 7, Juli L952'

zum Kreis Markt Eisenstein- wieder an die Tschecho-
slowakei und zwei Gemeinden des Kreises Sonthofen
v,rieder an Österreich abgetreteo.Im Westen fielen von
Rheinland-Pfalz 644,11 qkm an das Saargebiet und
insgesamt 13100 qkm unter die vodäufige Auftrags-
verwaltung von Frankreich, Belgien und Luxemburg;
von Nordrhein-vestfalen kamen 97,41 gkm unter die
vorläufige Auftragsverwaltung Belgiens und der Nie-
derlande. Im Zule der Grenzziehungen zwisotren der
amerikanischen und englischen B esatzungszone einer'
seits und der sowjetischen Zone andererseits wurde
ausserdem im Jahre 7945 ein Gebietstausch vorge'
nommen, der den beteiligten Ländem Schleswig-
Holstein (24,18 qkm), Niedersachsen (678,7 I qkm)und
Hessen (0,44 qkm), zusammen einen Gebietsverlust
von 703133 qkm, dagegen Bayern einen Zuwachs von
55,99 qkm (Enklave Ostheim) erbrachte' Die Fläche
des geÄamten Bundesg'ebietes am 22. Mai 1949 wird
nit 145288,57 qkm zugrunde gelegt. Diese Fläche
wurde 'für den Stichtag der Volkszählung am 13.9' 50
amtlich festgestellt. Da zwischen dem 22. 5. 1949
und dem vorgenannten Stichtag keine Veränderungen
der äusseren Grenzen des Bundesgebietes eingetre-
ten sind, trifft diese Flächenangabe auch für den
Zeipr:nkt der L andwirtschaftlichen B etriebsz2ihlung
z!.

Innerhalb der Grenzen des Bundesgebietes sind
ausserdem zahlreiche Grenzveränderungeo eingetre-
ten, die auf die Neugliederung der Länder zurückzr-
führen sind.

2. M ethodische Veränderungen

Ein Vergleich der Ergebnisse der Landwirtschaft-
lichen Beuiebszähl,ng 1949 mit denen der Ziählung
vom Jahre 1939 ist -sofem die Gebietsver'änderungen
berücksichtigt werden- im allgemeinen möglich, da
die Begriffsbestimmungen der landwirtschafdichen
Betriebe und somit auch der Erhebungsbereich im

V. Vergleidr mit früheren Landwirtsdraftlichcn Betricbszählungen
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wesendichen unverändert blieben. Erwähnt sei je-
doch, dass die Erhebrurg von 7949 gegenitber den
früheren Erhebungen in nahean allen Teilen erweitert
wurde, um der Entwicklung in der Land- und Forst-
wirtschaft Rechnung zu tragen und um verschiedene,
vorwiegend kriegs - und nachkriegsbedingte P robleme
zu klären. So wurden bei der Erfassung der Arbeits-
kräfte von den ständig Beschäftigten die über 65
Jahre alten Personen, die Fachaöeiter und die Dauer-
aöeitskräfte besonders erfragt. Die Fragen über die
Werkwohnungen wurden erweitert, ferner die Unter-
brin gungs- und B es chäftigungsverhätniss e der Flücht-
linge, Veruiebenen und Evakuienen in der Landwirt-
schaft ermittelt. Erfasst wurden auch die in der Land-
wirtschaft beschäftigten ausgewiesenen und venrie-
benen Deutschen aus dem Gebiet östlich der Oder/
Neisse und aus dem Ausland. Femer wurde durch
eine erweiterte Fragestellung auch der fortschrei-
tenden Technisierung in der Landwirtschaft Rech-
nung getragen. In diesem Zusammenhang wurde nach
den mit den land- und forsrwirtschafdichen Beuieben
verbundenen technischen und gewerblichen Neben-
betrieben geftagt. Bei den Fragen über die Boden-
benutzung wurde u. a. der Bestand an Obstbäumen
in den land- und forstwirtschaftlichea Betrieben er-
mittelt. Erstmals wurden bei der Landwirtschaftlichen
Betriebszälung 1949 auch Ermitdungen über das
Ausmass der Zersplitterung der landwirtschaftlich
benutzten Fläche angestellt, die besonders für die
Massnahmen der Flurbereinigung werwolle Unterla-
gen liefem.

Bei Vergleichen mit den Ergebnissen der Zählung
vqn 1939 ist vor allem auch die bereits angefirhne
Verändenrng hinsich tlich der Grössenkla ssengl iede -
rung der Bemiebe zu beachten. Die Etgebnisse der
Zählungvon L949 sind -mit Ausnahme von sieben Ta-
bellen- dwchgehend nach Grössenklassen der land-
wirtschafdich benutzten Fläche gegliedert worden
uod können daher unmittelbar mit den Ergebnissen
der LBZ 1939 verglichen werden, bei denen ebeäfalls
bereits eine Gössenklassengliederung nach der land-
wirtschaftlich benutzten Fläche erfolgt war.

l. Zahl, Fläche, Bewirtschaftungs -, Besitzverhält-
nlsse uod Bodeabeautzuag (VolkszZihlung 1950)

Die statistische Erfassung der KleingZirten und
landwirtschafdichen Kleinbetriebe unter 0, 5 ha' Gesaotfläche erfolgte nicht unmittelbar im Rahmen
der Landwirtschafdichen Betriebsz?ihlung vom 22. 5.
1949, die d,.uch den Betriebsbogen für Land- und
Forstwirtschaft nur Betriebe mir einer Gesamrfläche
von 0,5 und mehr Hektar ermittelte. Die bewirt-
schafteten Bodenflächen von weniger als 0,5 ha
Gesamtfläche, die als .Acker, Wiese (Baumwiese),
Vcide, Rebland, Gartenland, Kleingärten (Lauben-
gärteo, Heimgärten, Schrebergäneo), Wald, Fischge-
wleser genutzt werden, wurden im Rahmen der Volks-

Im einzelnen können von der Landwirtschaftlichen
Betriebsz?ihlwg 1939 nur die entsprechenden Zahlen
folgender Tabellen zum Vergleich herangezogen wer.
den:

Die Beuiebe mit land-
wirtschaftlich benutzter
Fläche
Die Beuiebe mit forst-
wirtschaftlich benutzter
Fläche
Die land- und forstwirt-
schaftlichen Beuiebe
nach ZahL, B etriebsflä-
che und Besitzverhält-
nisse.

(Die vorgenannren Tabellen wurden im Band 5@
,,Statistik des Deutschen Reichs" veröffentlicht. )

Tabelle Ia:

Tabelle lb:

Tabelle 2a:

Tabelle 3d:

Tabelle 6b:

Tabelle 7 f :

Tabelle 8b:

Tabelle 9b:

Die Bodenbenutzung der
I and- und forstwirtsch aft-
lichen Betriebe
Das Personal der land-
u. forstwirtschaftlichen
B etriebe
Die Viehhaltung in den
land- u. forstwirtschaft-
Iichen Betrieben
Die Verwendung von
Äntriebsmaschinen in deo
land- u. forstwirtschaft-
lichen Beuieben
Die Verwendung von
Ärbeitsmaschinen und
technischen Einrichnrn-
gen in den land- und
forsrwirtsch aftl. Beuie-
ben.

gegliedert nach
Grüssenklaeacn
der Betriebsflt.
che

gegliedert nach

Grüssenldasscn
der landwirt-
schaftlich be-
nutzten Fläche

B. Die Erfassung der landwirtsdraftlidren Kleinbetriebe
unter a,5 Hektar Gesamtfläche

Die Ergebnisse der Tabellen 3d, 6b, 7f,8b, 9b
der Landwinschaftlichen Betriebszählung 7939, die
infolge des Kriegsausbruches nicht geschlossen ver-
öffendicht wurden, liegen nur zum Teil vor.

zfülung vom 13. 9. 1950 durch einen besonderen Ab-
schnitt (G) derHaushaltungsliste ermittelt, die von den
einzelnen Haushaltungsvorständen auszufü:[en war.
Die gesetzlichen Gmndlagen ünd die Erhebungspapiere
(Absdrnitt ,rG" der Haushaltsliste) sind im Anhang
S. 69 abgedruckt. Zwecks vollständiger Erfassung
aller bewinschafteten Bodenflächen unter 0r5 ha
waren die Fragen im Abschnitt ,rG" der Haushal'
tungsliste von jedem Haushaltungsvorstand zu be'
antsrorten, der Bodenflächen im Umfange bis unter
0,6 ha selbständig bewirtschaftete; bei der' Äufbe-

.reitung des Zählungsmaterials wurden iedoch nur die
selbstbewirtschafteten Bodenflächen bi s unter 0r5
h a berücksichtigt. Das Ed'rebungsprogramm fär diese
Kleingärten und landwirtschaftlichen Kleinbetriebe
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war naturgemäss auf die wichtigsten Betriebsmerkmale
beschr'änkt. Neben der Zahl und Fläche der Betriebe
wurden die Besitzverhältnisse, die haupt- oder neben'
berufliche Bewirtschaft,rngl) det Flächen sowie das
Ackerland, Gartenland, das Rebland, die Viesen und
Weiden ermittelt. Ausserdem wurde die Zahl der Klein -
gärten und I andwirts chaftlichen K leinbetriebe f e stge.-
stellt, die von Vertriebenen bewirtschaftet werden2L

Die ausschliesslich als Zieryätten, Parks oder
Anlagen verwendeten, also nicht landwinschaftlich
oder gärtnerisch genutzten Bodenflächen blieben bei
der Erf assung derKleing'ärten und landwirtschaftlichen
Kleinbetriebe ausser Betracht, wie sie auch bei den
eigendichen Land- und Forstwirtschaftsberieben
nicht mitgez'ählt wurden.

Nach den Erhebungsgnrndsätzen der Zälung wa'
ren zr den Kleingärten und landwirtschafdichen
Kleinbetrieben auch die Betriebe zu rechnen, deren
selbstbewirtschaftete Gesamtfläche einschliesslich
des etwa vorhandenen Deputatlandes 0r5 ha gross
und grösser, ohne ,Deputatland jedoch kleiner als
0r5 ha war. Die Ergebnisse über die landwirtschaft-
lichen Kleinbetriebe, die nach Gtössenklassen der
Gesamtfläche bis ,,unter 1000 qm" und ,,100O bis
unter 5000 qm" zusammengefasst wurden, werden
in den Tabellen 28a und 28b dargestellt (vgl. Anhang
s. 70 ).

2. Die Viehhalnrng (Allgemeine Viehz2ihlung 1949)

Der Viehbestand der landwircschaftlichen Klein-
betriebe unter 0,5 ha wurde bereits bei der Allge-
meinen Viehzählung im Dezember 7949 ermittelt. Da-
bei wurde die Gesamtzahl der landwirtschaftlichen
Kleinbetriebe mit Viehhaltung festgestellt, und die
wichtigsten Tierarten -Pferde (Maultiere, Esel), Rin-
der (von letzteren wurden die Kühe zur tr{ilchgewin-
nung und die Kühe zur Milchgewinnung und Arbeit ie-
weils getrennt ermittelt), Schweine, Schafe, Hühner,
G'änse, Enten, Bienenvölkerr- für diese Beriebe be-
sonders ausgez'ählc Viehhalter ohne bewirtschaftete
Bodenfl äche wurden nicht berücksichtigt.

Die Ergebnisse über die Viehhalsung in den laod'
wirtschafdichen Kleinbeuieben wurden in der Ta'
belle 29 zusammengefasst (vgl. Anhang S. 71 )-

1) HauptberuIliche Bewirtschaftung lag dann vor, werrn sich
d er Betriebsinh aber als s el bstäidi gär L andwirt, Gärtner,
Geflüpelzüchter usw. bezeichnet hat. Um eine nebenbe-
ruflicf,e Bewirtschaftung handelt es sich dann, wenn der
Betriebsinhaber kein sälbständiger Landwirt ist, d. h.,
wenn er in der Landwirtschaft in abhängiger Stellung
tätic ist oder einen nichtlandwirtschaftlichen Berul aus-
übf und wenn er Ackerland einschl. Erwerbsgartenland
oder Wiese und Weide oder Rebland bewirtschaftet oder
auf Gartenland Obst und Gemüse zu Verkaufszwecken
anbaut. Bodenflächen, die weder haupt- noch nebenbe-
ruflich bewirtschaftet werden -es handelt sich dabei um
den Grossteil der Kleingerten u. landwirtschaftlichen
Kleinbetrieben - sind als-Selbstversorgerbetriebe anzu'
sprechen: sie wurden nicht besonders ausgeschieden.-

2) Ilnter Vertriebenen sind im Sinne dieser Eihebung Per-
sonen zu verstehen, die z. Zt. der Zählung im Besitz
eines F lüchtlingsausweises waren.
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Anhang zu f,lllt

Gesetz
über eine landwirtsüaftliüe Betriebszählun§

im Vereini§ten Wirtsüafts§ebiet
vom 2. Apnl u+e (!Vi G Bl. Nr. 10 S. 5tl)

Der Virtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen:

§1
Im Jahre 7949 ist eine allgemeine landwirtschaftliche Betriebszählung, verbunden mit einerBodenbenutzungs'
erhebung, durchzuführen. Hierbei können auch Probe-, Vor- und Nacherhebungen vorgenommen werden.

§z
(l) Der Direktor der Verwaltung fär Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Vereinigten Virtschaftsgebietes
bestimmt Zeitpunkt, Art und Umfang der Zählung und erlässt die Bestimmungen zur Durchführung des Gesetzes.

(2) Das Sratistische Amt des Vereinigten Virtschaftsgebietes veranlasst und leitet die Zählung; es bedient sich
hierbei der Statistischen Landesämter.

§a
(1) Die unmittelbare Durchführung der Zählung ist Aufgabe der Gemeinden, die hierfür ehrenamtlicheZählerbe-
stellen. Jede zur Übemahme des Zählamtes aufgeforderte Person ist verpflichtet, das Amt anzunehmen, sofem
nicht dringende Gründe entgegenstehen.

(2) Die Äufsichtsbehörden haben die Gemeinden bei der Dutchführung der Zählung zu unterstützen.

§4
Die Statistischen Landes'ämter erhalren die Lieferung der Zählpapiere und für die Bearbeitung des Urma-
rerials eine anteilige Vergüt,rng aus Mitteln des Vereinigten Vinschaftsgebietes. Das Statistische Ämt setzt
im Benehmen mit dem Direktor der Verwaltung ffu Finanzen desVereioigtenVirtschaftsgebietesdieVergütungs'
sätze fest.

§s
(1) Ver eine Frage, zu deren Beantwoftung er auf Grund dieses Gesetzes und der zu seiner Durchführung erlas-
senen Bestimmungen verpflichtet ist, wahrheitswidrig beantwortet oder wer sich weigert, eine solche Frage
zu beantworten, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Deutsche Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft.
(2) Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag des Leiters des Statistischen Amtes oder des Leiters des Stati'
stischen Landesamtes ein.

§o
Dieses Gesetz trirt am Tage nach seiner Verkändung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des Länderrates hiermit verkündet.

Der Präsident des Virtschaftsrates
Dr. Erich KöhlerFrankfurt am lVain, den 2. Aprjl 7949
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Anhang zu A/[/t

Erste Verordnung zur Durdrfüluung des Gesetzes über eine
Iandwirtschaftlidre Betriebszählung im Vercinigten Wirtsdraftsgebiet

vom 2. Apfil w+e (Wi G Bl. Nr. 10 S. 54)

Auf Gtund des § 2 des Gesetzes über eine landwirtschaftliche Betriebszählung im Vereinigten Virtschaftsge-
biet vom 2.. April 1949 (ViGBl. Nr. l0 S. 54) wird bestimmt:

§t
(1) Die landwirtschaftliche Betriebszählung nebst der mit ihr verbundenen Bodenbenutzungserhebung (Zäh-
lung) findet am 22.5. 1949 statt.
(2)Die Zählung umfasst alle bewirtschafteten Bodenflächen (Betriebe) von mindestens einem halben Hektar,
die ganz oder teilweise als Acker, Wiesen, Weiden, Wald, Fischgewässer, Garten-, Obst-oder Rebfläche ge-
nutzt werden.

\, §z
(1) Als Zähler nach § 3 des Gesetzes sind nur solche Persoäen zu bestellen, von denen zu erwarten ist, dass
sie ihre Aufgaben zuverlässig erfüIlen. Vird eine Person bestellt, die im Dienste einer Behörde tätig ist, so
hat die Behörde die Übernahme des Zähleramtes zu gestatten und Dienstbefreiung zu gewähren; dies gilt nicht,
wenn der Dienstangehörige mit Personenabfertigung beauftragt oder bei einer öffentlichen Verkehrsanstalt tä-
tig isr
(2) Die zust'ändigen Landesbähörden sorgen für die einheitliche Durchführung der Zählung durch die Gemein-
den sowie für die Verpflichtung und Unterweisung der Z'ähler und treffen die hierfür erfordedichen Bestim-
mungen.

§a
Älle mit der Zählung befassten Stellen und Personen, insbesondire die Gemeindeverwaltungen und die Zäh-
ler, sind gegen jedermair, znr Verschwiegenheit über die bei der Zfülung zu ihrer Kennmis kommenden Änge-
legenheiten und Verhältnisse der einzelnen Betriebe verpflichtet, sie dürfen diese Kenntnis nicht zu anderen
als den mit der Zähbtng verbundenen oder von dem Direktor der Verwaltung für Emährung, Landwirtschaft und
Forsten des Vereinigten Virtschaftsgebietes (Direktor) bestimmten statistischen Zwecken verwenden. DieVer-
wendung zu steuerlichen Zvecken ist unzulässig.

§+
(1) Bei der Z'dhlung sind die vom. Direktor im Einvemehmen mit dem Statistischen Amt des Vereinigten Wirt-
schaftsgebietes herausgegebenen Ethebungspapiere (Betriebsbogen für die Land- und Forstwirtschaft, Anwei-
sungen für die Zähler, Konuoll-Listen fär die Zähler, Anweisungen frir die Gemeindebehörden, Anweisungen
firr die Kreisverwaltungen) zu verwenden. Ihr Inhalt ist für die Zählung massgebend.
(2) Die Angaben zur landwirtschaftlichen Betriebszählung sind in den Betriebsbogen für Land- und Forsrwirt-
schaft einzuuagen. Die Pflicht zur Angabe liegt dem Betriebsinhaber, Bewirtschafter oder ihrem Stellvertreter
ob; sie haben die Vollst'andigkeit und Richtigkeit unterschriftlich zu bestätigen.
(l) Die Beschaffung und die Zuleitung der Erhebungspapiere an die Gemeinden liegt den Sraristischen Landes-
ämtern ob.

§s
Die ausgefüllten Beuiebsbogen für Land- und Forstwirtschaft dürfen nur mit Zustimmung des Statistischen
Amtes des Vereinigten Virtschaftsgebietes vernichter werden.

Der Direktor
der Verwalrung für Em2ihnrng, Landwirtschaft

und Forsten des Vereinigten Virtschaftsgebietes
Dr. Schlange - Schöningen

Frankfurq,/Main, den 9. Ap:ril 1949
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Anhang za Alllz

Hauptbcruf :
g. Bttrlebeort: ............,......-- (D; i;t dr; C";;i;A;;ä;aiä;;ä;;
3. Wohnort oeo ßrtrlcbolnhabtPo

lNur ausfüllen, wenn er riidrt mit dem

4. a) Leitet der lnhaber
den Betrteb selbst?

iii'äääi''iäi,l

ErhebunE spapiere
[o ndwirtsdroftliche Betriebszöhlu n g

om 22. Moi 1949

Betrubsbogen
f[r LanOE unO Forftrutrtlöaft

Dnrcteache LBZ t

1. BetrtcbstnhabcP :...........
(Das ist derieniße, für dessen Familienname
iLäönung dä B-etäeb bewirtsüaftet wird !)

Stralle:
It7irtsdraftshof des Beriebes gehört !)

Betriebsort übereinstimmt !)

b) Wenn neln, wer
tst der Lclter? """i,ffi;""'"'""'""

(= 50 Ar = 50 0 qm), die ganz oder teilweise als Äcker, !7iesc,
'§7eide, 'Vald, Fisärgewässer, Garten, Obstflädle oder Rebfläöc

N.. qenulzt wird. hat für die von ihm bewirtsdraftete Bodenfläöe
[Betrieb) einen Betriebsfragebogen auszufüllen! Zur Betriebs-
0äöe gehören audr Haus- und Hofflächen usw.

Für die Bearbeitung frellassen !

§?er hat etnen Detrlebobogen auszultillenl
leder Betrtebslnhaber oder Bewirtsöafter elner Bodeu
fläöe von mln§efteno ctnem halban Hehtar

Der'Betriebsbogen lst am OrtOee Betrlcbce ausgefüllt
abzugeben I

c) lst dieser Leiter Famllienr
angehörlger des Inhabers? ...r..........

Vorname (iaoderneinl

Vorname

Gebunsiahr:

Betrtebetnhaber un0 |elne lm
Betrtebshaushalt leben0en
Famthenangehörlgen un0
Verman§ten

5. Bctrlcbslnhaber.
6. StänOlg lm Betrieb oder Betrtebshaushalt

befdläfttgtc Familtenangehörlge und Verr
wandte dds Betrrebslnhabers (Das sind solche,
die bei Aufrbdrnung sämtlidrerÄrbeitsleistungen
mtnD.ltfnt Ol. HiUt. D:r Jrhrto im Betrieb
mitarbetten !)

Daoon über 6Slahre ali: männl.... wetbl. -.

7. NldrtttänDlg oder oor0bergchlnD lm
Betrieb oder Betrlebshaushalt btlÖäftlgtc
Famthenansehörlse oder Verwandte (Das
sind solöe,"die bef Äufrechnmt sämtlicher Ar
beitslerstunlen to.ntg.P rlc 0t. Hltft. 0!. ]rhrlr
im Betrieb mitarbeiten!)

8, Ntcht lm Betrleb oder Betrlebshaushalt'
befdtäftlgtc Famlltenangehörige undVerr
wandte.

9. ßetrleb6lnhsber, FaillltrRangehörlgc u.
Verrcan§te lnsgesamt (Nr.5-8 zusammen)

tO. Wlevlel von dlesen lm Betrtebshaushalt
lebenden Famthenangehörlgen und Verr
wandten (etnsdrl. des Betrlebslnhabers) slnd
gegenwärttg ftän0lg außclhalb dieses
Betrlebes berufltö tärtg?

Deputatentlohnung
Wievtel Hau5haltungen der ständlg ber

. söäfttgten Arbettnehmer erhElten von
Ihrerir Betrleb:

17. Deputatland (2.8. Kartoffdland, Garten-
' land usw., , .

18. Gesamtflaöe des Deputatlandes
.....Hektar ......Är

W er h mo hnu n g en k?#;f,i'fiH;n'""'"
24. !?levtel Werkwohnungen (Landarbelterr

wohnungen usw.) gehören lnsgesamt zu
lhrem Betrieb?

25, Aus wtevlel von dtesen Werkwohnungen
(Landarbelterwohnungen usrt.) w ei den z. Z.
dem ' Berrteb kclne ständtgen Arbclts-

. kräfte zur Verfügung gbstellt? .

'§on0erf ragen
0bcr auogerDlalcnt unO ocr-,
trl!bene Deutfdrc
aus den Gebleten ösrltd der
Oder/Neiße u. aus dem Ausland.

Zahl der
Ärbeit-
nehmer-

haus-
haltungen'

einsdrltcß1.

€orhulcrte
(äuö Werkr

19. Deputatkartofreln
20, DeButatgetretde .

21. Deputatmtl$ .
Fadrarbttrcr

22. Wlevtel von den unter Frage 15
angegebepeh famlltenfremden stänr
dlgen Arbeltskräften. slnd Fldrar.
b€ltc? tn Ländwlrtsöaft, Forstwtru
söaftoderGartenbau? (Äls Faöar-
bcitcr ßlten, 

^rbcitcr, 
mlt eb8clcgßer

Hftmg oilcr mlt mindcstcnlliährigü
TäH*kcit in dicrcrr Berufl) . ,
Dauerartiettshräftc

23. Wlevtel von den unter dän Fragen
l3 und 14 airgegebenen Kncöten,
Mägden gnd Sonstlgen famlllenr
Irömden . ständfgen, Arbelskräften
(Landarhelt.,Vtehpfleg.. Diputanten
usw.) st{rd Dauararbtttehrtrftc?
(lleDaucrubcitsltäfte ßcltcn Pcrroaer in
clnem lrbeltsvcrhältri6, dat {ür mlndcj
tcn. I Jrhr odei rut unbc*lomtc ZcttEit cincr K0rdlgüngrHc vod. wcntg.
stent 6 Moartcn ibgcrölo$en irll)

(Hieu u rechncn diejeniSen Perqonen,
die am 1.1. 1945 ihren drucrnden
\TohnsiF östlich der Oder/Ncißc
odereußerhalb{es destschen Reichei
hatten, und ihn durch die Krießs.
ercigriisse - und deren Folgen v,cr-
lassen mußten.)26, Wtevtel neuc Wcrhrcohnungcn (Landr

27. Wrevlel Fl0dr(llnge, V.?trtrbtnc unD

arbelterwohnungen) werdCn benötlgt?
(Sind \Verkwohnun gen elnes Betriebes z.Z.andpr.
weitiß belegt, so isi der nach Freiwerden dieser'§flerlsohnuncen noch zssätzlich bcstchcnde Be-
darf en neliei' Verki+ohnungen. rnzuSeben!l

!n Wffhruohnungcn ün0 tonltlgrn Räumlld)h.Ittn
0ro B.t?t.b!o untlrgrbrsötr Fl0drrllngc, Vcrt'
ffl.b.n6 u.nO Eoahulrrt?
lHiczu'sind alle Personcn zu rechncn, dic durch die Kriegs-
creighissc oder deren Folgen ihren urlprünglichen V'ohnsitz
vcrlssen haben ll

28. lst der Betrl.bolnhabrr Aus/
gewlesener qderVerhtebener
tn dtesem Stnne ?

tiäääääiäl
29. Wtevtcl Ausger

wlesene oder
Vertrlebene ln
dtesem Slnne
slnd In lhrem
Betrtebltän0lg
brtöäfttgtl

30. WtevtelAusger
wlesene oder
Vertrlebene tn
dlesem Stnne
r#aren I ln der
Woöevom 15.
bls 21. Mal 49

oor0bcr,
gchcnD

bcfdräfitgtr

qlnd ln Räumltökelten lhres
wohnungen) unJergebraöt
und tn lhrem Betrteb

a) ständtg besdräfugr,
ui. i'iäi ria"ari äai"orqu.',

gehend bcsdiäfBgt,
c) altht besöäftlgt?

männl. I weibl.

lunter l,l

I 

t"r,'".

Zahl der Personen

von 14 Jahren
und darüber

I

[....t.rii.r

Famlltenf rem0e Arbeltehr.{ft e 0eo Betrtebes
(einsdrtießlidr der niöt im Betriebshaushalt lebenden, aber im
letrieb besdrlftigten Verwandten des Betrieb§inhabers)

Stänolge ArbeltshrEfte :
(Das sind solche Personen, die dem Betrieb ständiq zur Ver-
fügung stehgn und bei Äufrechnung sämtlicher Arbeitsleistungen
mlnDtfttno 0t! Hälfi.0!cJahr.6 im Betrieb arbeiten!)

I l. Landwlrtsdr., forstwirtsdt. u. gärtnerlsdes Vermaltungo'
perlonrl sowle Aufslötsr und Reönungspersonal {2.8.,
Inspektor, Verwalter, Virtschafter, Nüirtschafterin, Hofmeister,
Buihhalter, Gutssekretär, Baumeister, Vogt, Förster usw.)

12. Lchrltngc (im Iandwlrtsöafthdren, forstwlrtsöaftllöen
und gärtnerlsöen Betrieb besdräftlg0 .

13. Ständlg besöäftigte famlllenfremde Arbeitskräfte mlt
voller:Beköstlgung im Betriebshaushalt (Knedrte,Mägde)

14. Sonttlgt ftänDlg beldtäfttgte Arbeltskräfte (I:ndarbeiter,
Cartena-rbeiter,'üaldarbeiter,- Viehplle ger, Gutshandwerker,
Sdrlepperführer, Deputanten u.a,)

15. Fsmlllrnfrem0c ftänOlgt Arbeltshräfte lnsgesamt
(Nr. 11 - 14 zusammen)

Daoon über 65 fahre alt: männl. ...........1 welbl' ............

NldrtßänÖtge Arbeltshräft e :
lDas sinil vorübergehend besdläftigte familienfremde Ärbeits-
kräfte.die bei Aüfrechnunc sämtlicher Arbeitsleisrunßen rD.nlg.r
.lo ot; Hätft. 06 Jrhsro irin Betrieb arbeiten !)

16. Wteviel nldrtständtge Arbeltskräfte dieser Art waren ln
der Woöe vom 15. - 21. Mal t949 tn lhrem B€trieb
besöäftlgt?

minnl. wcibl.

Zahl
der Personen
von 14 Jahren
und darüber

wcibl.
Pcrsonen
7-ahl

Zahl der
Personen

wcibl

ünter
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Bet Dcn lolgenDen Flädrenangabcn ßnD Ole Flfidren tn Hehtar unD Ar anzugebcn.
(Für die Umrcönung ortübliüer Flädrenmaßc könncn UmrcdrnungEzcttet voo Zählcr an8efordert werdcn)

§rlbnberolrttdraftete Getamtf,ädre oe6 ßetrlebcs. i"ir,1*l"i:"'e1fft;:r"'."s:i,$T ä[T,1if;E!i";"x:ö:lltg'[xdd ä"diJn"üt ffi,#3.'1,;
Deputatland niot in dievon ihnen o wlrtscüaftete Gesamtolche einbezlehenl

31, Dlc lclbßbcmlrtlö!frcta Grlamtf,äÖc Dcg Bctrlcbce (einsülicl3liÖ gepaötctcr Fleden und Dcputatland)

beträgt naö der Vorerhebung vom l. März lg4g
hat (durö Zu- odcr Vcrkasf, Za- od,er Vcroaütunc. Rüd(-
Fläöe bel der Gcmetndcvämaltung zu beantm[än und

A

so die

Bclltzoerhältnlfle
Von der selbstbewlrtsöafteten Gesamtflädle tst:

32. Elgene Fläöe .

33. Gepaötete FIäöe
34. Heuerltngsland ([aut Heuerlingsvertrag) . '
35. Sonstlges Land rz.B Dienstland,aufgeteilteAllmende

usw.)

C so. Selbstbewlrtsöaftete Gclamtf,ädrc des Betrlebes

- (Nr.32 -31 zusammen) Muß mit der unter 3l eingetra'
ienen Fläche übereinstimmen!

42. Gepadrtete Flä6e lnog.famt(Nr.37-41 zusammen). Muß mit der uoter 33
angegebenen Fläöe übereinstimmenl.

A

Hektar

lt I

Hektar Ar Hektar

....1... l

Von der nebenstehend unter 33 angegebenen ger
paöteten Flaöe habc ldr g.padrtct von:

37, Prlvatpersonen (au& Ehepaare oder Familien) .

38, Gemelnden

39. Relö, Ländern, Provlnzen, Krelsen.
40. Ktröen und ktröllöen Anstalten
41. Gesellsöaften, Körpersöaften und anderen

lurlstlsöen Personen

I ag. Ad<erland (einsöließtidr der Fläöen für GemüseE -- 
und Gartengewächsc tn feldmäßigem Anbau und im
EruerbsqartEnbas - auch unter Glos - sowie der
Fiaaen lurl(teeeras u. Grasanbau auf dem Äckerland)

Kulturarten unO fonnlge Flädren
(Die Bodenbenurznng des Dcputltlondcs lst vom Arbeltgcbcr, niöt vom
Deputrtempfänßer anzugeben !)

Antrau aut Oem AdrerlanDate Hauptlrudrt ffiigryerus-
Noö nidrt bestellrc Fläöeu slnd bei der Beplanten Frudrtart elnrutraienl

GrtrclDc u.H0ltrnlrodrtc zur Kötnargerolnnung I

61. !ülnterroggen

62. Sommerroggen

63. Wlnterwelzen

64. Spelz (Dinkel) und Emer

65. Sommerwelzen

66. Wntergerste .

67. Sommergerste

68. Hafer
69. Wlntermenggetrelde (vcmölcdencGetrcidc-

arren in gcmisdtem Anbau)

70. Sommermenggehelde (vcnöiedenc Gckeldc-
arGen ln gcElsötem Albeu)

7 l. Kömermalt (Grünmais lst bel Nr. ll6uzugebenl)

72. Spelseerbsen zum Ausrelfen bestlmmt (gränc
P8üdrcrbsen sind bel Nr.95 anzugeben!) . .

73. Futtererbsen (au& Pclusöken) zum Ausrelfcn
bestlmmt

74. Soetsebohnen zum Ausrelfen bestlmmt
(üünc müübohcn gind bei Nr. g5anzugebent).

75. Ad<erbohnen (Seubohhen, Pferdebohaen, Futter-
bohnen) zum Ausrelfen besümmt

76. Wld<en zur Kömergewlnnung (zur Grünfstter-
gewinnung uv. siod rie bci Nr. li6 uad zrq Untep
pflügcn belNr.117 anzugebenl) .,. . . , I

77. Süßluplnen zur Kömergewlnnun| {rur Gron-
futttrgürinnmg uew. cind rtc bci Nr. t i5üzugebenlr

78. Bttterluplnen zur Kömergewlnnung (zm
Uoterpflügcn rind ric bd Nr. llTenzugeben!).

79. Hülscnfruötgemenge und Mlsdrfruöt (ver-
sötedenc Hüktafrüdrte oder Cetrcide mit Hütsen-
früchten ln gcrtriscntem Anbau) ,zur Kömerger

. wlnnung ar Gtänfuttrrgewimun8 utr slnd sic
r beiNf. 116 aDzugebenli

80. Älleänderäir Geheldearten u;d Hülsenfrüöte
(auch Buchireizeh, Htrse, Llnrcn] zum Ausretfen
besttm.mt .

x 44. Hausr und Nutzgätten
45. Prlvate Parkanlagen, Resenfläöen'

Ztergärten, usw. ,

46. Obstanlagen, dlc nur zum Obstbau bcnutzt wcrdcn'--' 
tsesiettte Äd(er-odcr Gras8echctr mlt Obstbäumcn rlnd
üct Ad«erland, lTlescn oder'§7'etdcn rnzugebcn() .

47. Baumsöulen (außerhelb dcr Fostbctrlebc)

48. Wtesen mlt elnem Sönltt (elnsöürtg)

49. Wlesen mlt zwel und mehr Sdrnltten lzwei und
mchrsöürig)

50. Streuwlesen
dicnen !)

(§7icscn, dtc trur zur Streugewlnnun8

51. Vlehwelden (ohne Älmen und Hutuugen)

. DAOOn für kuzfristigen UEtrieb unterteilt

......Hektar......4r
52. Almen und Hutungen

53. Rebland (Welnberge, Veingärten rm Ertng und nlöt
im ErtraB stehend,

54. Korbwetdenanlagen (Anbeu in gcsülossenen FIäücn
zur Gewinnung von Binde- und Fleötweidcn) '

55, Waldf lädren,Forsten u'Holzungen(Es sind nurdiezur
Holzzsüt bcnutzien F[äöcn - Holzboden, Kahlsölngc,
Ifuid<s, sowtedic zu den tomtbctrlcben gchörlgen Kamp'
.nle8en; Sut- und Forstbasmröutcn anzugebcnl AuÖ
riiör in rcgelmäßiger Nutzung stehendeAussöluß0äücn
wlc Moomald, unzugängli&e Legen und Süufwrild
rE ircbirgr stnd hier euzugebcnf)

56. Unkultlvlerte Moorfläöen .

57. Odland u. Unland(auö Selnbrä&e, Sandgrobcnusw.)

58. Gewässer, Tetöe, Seen, Bäöe, Gräben usw.

Deoon fisöwtrtsöaftltö genutrte Telöe und

Seen .Hektar......Ar
59. Cebäude und Hofflädten, Prlvatwegc urld alle

sonstlgen Fläöen

Hektar Ar
Hektar Ar

l_

SHtc lrnk§ oben
60. Kultuiarten und sonstlge Fläöen lnsgelsmt

^ 
(Nr.43-5e zusmmen) Muß mit der calbßtbcwirF

U iöaftctenGecamdäüe,(Nr.3tbry.351übcreln:timmen!
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Ubertrag der Spaltcnlummc Nr. 8l
(von Selte 2 redrts unten)

Hadrfr0dtte:
82. Vorgeketmte Frühkartoffeln (sogenannter

zünftiger Anbaul

83. Andere Frühkartoffeln (etnschlicßlidr Kartoficl-
deputatland), Als Frühkartofrcln sind nur die Sorten
Erstlinge, Frühbotc, Frühmöllc, Öbenmbaücr Frühc,
Primula, Sicglindc, Vcrä und Viola zu reünen ! . '

84. Soätkartoffeln (eins&ließI. Kartofieldcputatland.)
Htezu sind alle niüt unter Nr. 83 aufgeführten Sorten
zu rechnen!

85. Zud<errüben zur Rübengewlnnung

86. Zud<errüben zur Samengewlnnung .

87 Futterrüben zur Rübengewlnnung
(Runkelrüben, Did<wurz)

88. Futterrüben zur Samengewlnnung

89. Kohlrüben (Sted<rüben) zur Rübengewlnnung für
Futterr und Spelsezwed<e .

90. Kohlrüben (Sted<rüben) zur Samengewlnnung .

91. Futtermöhren zur Rübengewlnnung (Gemüse-
möhren sind bei Nr.95 anzugebenl

92. Futtermöhren zur Samengewlnnung

93. Futterkohl (Markstammkohl, Kuhkohl)

94. Alle anderen Had<früdlte (einsdrließliöTopinambur)

Ubertrag der Spalttnlummc 109
(von ltnks unten)

Futtcrpflanz.n, Gr0n00ngung/ ßradtc :
ll0. Klee ln Relnsaat und gemlsdrter Anbau verr

söledener Kleearten, ledodr ohne Kleegras
111. Kleegras (Mischung von Klee rtnd Gras auf dem

Ad<erland) mit ein- oder zweijähriger Nurzung; bei
längerer Nurzung unterNr.l, 3 od.Nr.l 14 rnzugeben!

I 12. Luzerne (ewigerKlee)

I 13, Gras, Anbau auf dem Aikerland zum Abmähen
(Ad<emiesen)

I 14. Cras, AnbauauldemAd<erlandzumAbwelden(Ad<emeiden) ..

ll5, Serradella, Esparsette und gemlsüter Anbau
von Klee und Luzerne (zum Unterpf,ügen bei
Nf. tt7 anzugeben)

ll6. Alle anderen Futterpflanzen (2.B. Grünmals,
Vid<en, Süßlupinen, Spörgel, Futtersenf usw.r
zur Grünfutterr, Gärfutterr und Heugewlnnung

ll7, Zum Untcrpfl0gen (Gründüngung bestlmmte
Hauptf rtiöte tLupinen, Vickgemenge, Senf, Serra-
della usw.)

It8. BfaÖc (bead(erte, aber nicht bestellte Felder

95. Gemüse, Gemü§esamenbau, Erdbeeren und sonr
stlse Gartensewädrse
in leldmäßißä Anbau und in .Emerbsgartenbaube-
trielien, aud uEter Glas (Kohlrüben sind nur unter
Nr. 89 und 90 aDzugeben !)

ohne

129. BetrerbenSreÄnbau Don Gemtile, ObßrBtumen,
Zlerpflanzen, Sträudrern oder Bäumen zum Zmedr
Oee Verhaufs oder ?ur Wetterverarbettung ftlr
Oen Verhauf?

130. Betrelben Sre Gemüfebou zur §amen"
gelDlnnung?

l3t. Wtevlel Dautrgr0nlan§ lstseit Sommer t948 umr
gebroöen worden? ...... Hektar

Han§tlegcruädrlc :

96. Wtnterraps zum Ausrelfen bestlmmt

97. Sommerraps zum Ausrelfen bestlmmt

98. Wlnterrübsen zum Ausrelfen bestlmmt

99. Sommerrübsen zum Ausrelfen besümmt

t00. Mohn

lOt. Fladrs «Leinl

102. Hanf

lCB. Hopfen .

lO4. Tabak

105, Körnersenf, zum Ausretfen bestlmmt

(ls o0.r n.ln)

(r. oo.r n.ln)106, HetL und Gewürzpflanzen
Majonn, Kümr.ei, Pfeffeminz

(Baldrian, Fenüel,
usw.)

107. Gräser zur Samengewlnnung .

108. AlleanderenHandelsgewäöse (einsdrließliü an-
derer Cespinst- und -Olpflanzen, auö Leindotter,
Sojabohnen, Zidorien)

Spaltenlumme Nr. 8l-108
(nadr reöLs oben übertragen)

Är

ArHektar Ar

1 19. Adre rlanD lnogr[amt (Nr. 109- I I 8) :
(Muß mit der unt. 43 angegebenen Fläöe übereinstimmen !)

Nutzung §ef unter Nr. 44 angegebenen Haug= UnD
NuBgartenflädre

t20. Gemüsefläöe tm Hausr und Nutzgarten

l2l. Kartoffelfläöe im Hausr und Nutzgarten

122. Sonstlge Hausr und Nutzgnrtenfläöen (Obst, Beerenobst.
Pflanzepmzuchg Gras0ächen usw.)

Ar

123. Hauo, unO Nuggartenf,Edre tnogrlsmt
(Muß mit der untEr 44angegebenen Fläche übereinstimmen !)

BeftanD an ObftbäufltCn auö auf dem Ad<erland,
auf Wlesen, Wetden und an Wegen, elnsölleß|. noö ntöt
ertragsfählger und abgänglger Bäume (Hoch-, Halb- und Niederu
stämme, Busch-, Zwerg- and. Spalierblume)

Stüd(-ahl

124. Aplelbäume .

125. Blrnbäume

126. Süßr und Sauerklrsöbäume .

127. fflaumenr, Zwetsö§enr, Mlrabellenr und Reneklodenr
bäume.

t28. Pftrstdrr unC Aprlkosenbäume .

Stüd(-
ähl

132. Aus roleolel räumhdl vonelnander grtrrnnt llegcnDln
St0dten besteht die landw. Nutzfläöe'lhres Betrlebes?
(Vege und Gräben gclten qlüt alsTrennung!, ,109.
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Vlehhaltung

Pfer0e, Maultlere, Maulelcf Efal (etnfü1. Fohlen):
133. Unter 3 fahre alt
134. 3 fahre alt und älter, .

RtnODteh:
t35. Kälber unter 3 Monate alt.

Wtevlel Vteh ge-hört am 22. Mai 1949 zu lhrem Behteb?
Voriibergehend abüesendes Vieh (2. B. in Pension weqcebene Tiere. Veide-
vieh auf cntfernten V'eiden, audr rVandcrsdrafel ist-äum heimisähen'Be-
tricb zu rcdrncn! Langfristig im Betrieb cehalte;es Vieh (2. B. Flüdrtlinss-
pferde, Gemeindebullen, Genossensdraftsriber) ist ebenfall-s anzugebeu, i[a-
Eegen niöt ,i,orübergehend in Fütterung gendmmenes Viehl

noö betrtebeclg.ne Mafdttnln:
t69. Ha&masdrlnen (ohnc Had<p(lüge) .

170. Vtelfaögeräte (für Gespannr und Sdrlepperzug)

l7t. Gespanngrasmäher
172. Heuwender.
173. Mähbtnder für Gespannzug a) ohne Aufbaumotor

b) mlt Aufbaumotor
174. Zaptwellenbtnder .

175. Motormäher (nichtScirleppermähbalken)

176. Kartoffelroder für Gqspannr und Sölepperzug
t77. Rübenroder für Gesp., u, Sdrlepperzug (ohne Rodepftitge)
178. Dresdrmasdrtnen a) bts 7,5 dzStundenletstung.

b) über 7,5 brs t2,S dz Std.rleistung
c) . 12,5 dz Stundenlelstung

179. Strohpressen, a) Btndfadenpressen .

b) Drahtpressen

t80. Höhenförderer
t81. Grelferaufzüge
182. Fördergebläse für Garben, Stroh, Heu
t 83. Hä*selmasölnen, a) ohne Gebläse oder Wurfsöaufeln

b) mit Gebläse oder Wurfsdraufeln
184. Sörotmühlen
t85. Kartofrelsortterer mtt Handr und Kraftbetrieb
186. ElektrorFutterdämpfer
L87.Elöktroherd, ..
I 88. Melkmasölnenanlage
t89, Wäsöewasömasdrlnen mtt Motor

190,

t9t

192. Gärfutterbehälter
(qhne einfache Erdgruben,l

a) für Grünfutter
b) für Kartoffeln

193. Ausgebaute faudtegruben

Wenn la, weldter ?

t36.
137.
I 38.
I 39.

140.

l4t.
142.

143.
144.
t 45.

146.
147.
r 48.

149.

I 50.
lst.
ts2
r 53.

t60.
t6l.
t62.
163.

tu.
t6s.
t66.

167.
t68.

fungvleh 3 Monate bis noö ntöt I Jahr alt

fungvleh I lahr bts nodr ntdrt 2 |ahre alt
Färsen (Kalbinnen) 2 fahre alt und ältär
Kühe nur zur Mlldrgewlnnung
(einsdrließlidr vorübergehend trod<cn stehender Ticre)
Kühe zur Mildrgewlnnung unD Arbeit
(einsöließlidr vorübergehcnd trod(en steheilder Tiere)
Arbeitsoösen, Arbeitsbullen, Arbeltssttere
Alles übrige Rindvieh 2 lahre alt und älter
tZrdttbüllen,Mastodrsen, Mastkiihe usw.) .

Rlnlvieh lnogefomt (Nr. 135-142 zusammen)
Schafe tnogelamt einsdrließlidr L:immer)

Zlegen lnogefamt (einsöließliö Uämmerl .

§chmelne:
Ferkel unter18 Wodren alt
Zudrtsauen b Monate alt und älter
Alle übrioen Söweine
(g \X/oSen"alte und ättere I.äufcr, Zuöteber und niöt zur
Zudrt benutzte Sdrweine,

Sdrwelne lnogelsntt (Nr. 146-148 zusammen) .

Htlhnef (otrnc Trub, Pcrlr u.Zwcrghohncr) übcr6 Monarc elt
Gän[e über 6 Monate alt
Entrn iiber 6 Monate alt
Blenenoölher

Sctrlebslrcm§e Mafdrlnrn :
Wurden von lhnen tm letzten f4hr folgende Masdr,nen geltdhen,
gemletet, gemelnr oder genossensöaftllö oder tin Lohnverfahrenbenutzt? ,s/n.tn t./nrh
Sdrlepper , Lufthereifte Ad<erwageh
Zapfwellenbtnder............ Mähbinder für GespannzugDresdrmasdrine Wäsöewasdrmasdrlnem.Moto..........-.
Motormäher Kartoffelrgder

Beregnungsanlagen (anzugeben ist die Gesamt-
fläche, die nomalerweise beregnet wird!)

1..

MaldrtnenoertoenDung
Welde der folgenden bettle bstlgene0/ d.h.dem Betrlebegehörenden
Masdrinen wurden [m letltcn Jahr ln lhrcm Bctrlebe D.rloenDltl
(Mrsdrtncn,.die aussdrließliö im grmarbll<trn Bctrl.b verwendet wurden,
sind hier nicht.anzugeben!)

Betrlrbotlgene Mafdrlncn :

Elektromotoren mit elner Nennlelstung
(§iehe Leistungssdtild,

154. unter 0,75 kW (unter 1 Ps) '
155. von 0,75 kW bls unter 4,5 kW (t bis unter'5 PS)

156. von4,5 kWund mehr (6PSundmehr)

t57. Verbrennungsmotoren
t58. Dampflokomobllert
159. Bodenfräsen (etnsöl. Had<fräsen)

S ch le p p e r bls l0 PS (einsdrlleßliüEinadrss&lepper)

, über t0 PS Dls t8 PS

rsPS " 2sPS
25PS " SsPS
35 PS

Luftberelfte Ad<erwagen
Lastkraftwagen

Drtllmasdrlnen (ohne HanddrllL und Dlhbelgeräte)
Düngerstreuer. f ür Handelsdünger

194. Ist elne Ciilleanlage mtt Pumpwerk und Rohrleitungsr
netz vorhanden?

195. a) lst lhr- Behleb- an etn öffentltdres Wasserlettungsnee
angesölossen ?

b) Hat lhr Betrleb elgene §0asserversorgung mlt flle0en,
dem Wasser?

196, Haben Sle elekhlsdre Stromversorgung?

Teöntldre unD gemerblldre Nebenbetrtebe
197. Haben Ste elne Getrelder oder Kartoffelbrennergl? ..
198. , . etneObstbrennerel?.
199. . . elneTrod<nungsanlage?
200. lst mtt [tnem Betrteb eln sonsflger, gerDerbltdrrr Betrleb

verbunden (2. B. Brauerei, Mühle, Molkerei, Sägegatter, Gaet-.
wirtsöaft, Bäd<erei, Mezgerei,Sümiede, Lohndresüereiusw,)?

Zahl der
benufzten
Masdrinen

Zahl
insgesamt

Fassungsver-
migen in cbm

Ja netn

Uutcreürift der Zählerr
ldr crhllrc, 0aß tdt ote oorltchcnocn Angaben oollltänÖtg
uno loah?haltogcmäß gcmadrt habe.

Ort
dcn 

- 

Mal 19{9
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Anhang zu Alllz

Zwcü iler Zlhlunj

Verrchwlegcnhclt

Gcwtrrcnhrltlrlolt

lrüLunile

ZthlDrDlcr.

Druclsache LBZ 2

Lan0rulrtfdtaft liü e B eriebezäh lung
am 99. Mat tc+t

Änruetluns ftir Dte Zähler

lnhaltetlberftdrt
Yorbemerlung .

I. Dle Arbeltcn vor dem Zlhlungstafc
l. Besudl der Zählerversammlung
2. Beadrten von Rundfunkvorträgen und amtlidren Bekanntmadrungen
3. Dle Austelluhg der Betriebsbogen

II. Dle Arbeltcn nadr ilem ZlhlungrtEgc
l. Dle Einsammlung und erste Prtlfung der Betrlebsbogen
2. Die abs&lteßeuden Aufgaben des Zählers

III. Erllutcruracn zum Betrlcbabogen
IV. Wegwclrcr für dle Prillungsarbeltcn

Vorbemerhung
Die große1 Landwlrtschaftlichen Betriebszählungen alnd dte Bertarrtlsaulnahmen der Land-
wtrtschaft. So wie jeder Betrlebsleiter von Zlelt za Zeit den Begtelal aulnehmen (,,lnoettw
?r,achen,,) muß, um den Uberblick llber seinen Betrleb zu behalten, Eo m{l8sea auch dle
Verwaltungen pnd die Länderreglerungen in gewlssen Zettabständen elnen Überbllck
über den Stand der Landwirtschäft gewinnen, Wegen lhres großea Umtange! erlordern
sle elne bösondere Organlsatlon untei weltgehender Mltwtrkung ehrenantllcher Zähler.
blese werden lt. § B des Gesetzes über eine landwirtschaltllche Betriebszählung vom
2. Aprtl 1949, WiGBI Nr. 10 S. 54, (Gesetz) von den Gemetnden zut Durchführr.hg
der Zählung bestellt.
Die Zählung lndet am 22. Mel 1949 statt.
Jeder Zätrler erhÄlt elnen bestimmt abgegrenzten Zrhlbeztrk zugetellt. Er hat dle Betrlebs-
bogen zu verteilen, die Ausfüllungspßtchttgen zu beraten uncl dte au§gefilllteD Betrlebs'
bogen wleder elnzusammeln und zu pflfen.
Wte alle mit der Durchlithrung der Zählung Betrautep slnd lnRbesondere dle Zähler nach
§ 3 der Ersten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über elne lanilwtrtschaftltche
Betriebszählung vgm 9. April 1949, WiGBI Nr. 10 S. 54'(Verordnung) gegen Jedermann mr
Verschwlegenhelt über dte bei der Zählung zu lhrer Kenntols kommeuden Angelegenhelten
und Verhältnisse der elnzelnen Betriebe vcrpflkütct.
Dle Angaben Im Bctrlebsbogen dürlen It. § 3 dcrVerorilnung nlüt zo rtcuerllüen Zwc*en
hergagiezogen werdlcn. \trenn bei den Betrlebslnhabern über dte Verwendung seiner An-
gaben Mißtrauen bestetrt, so ist auf diese Bestimmung besonderg hlnzusrs§ga.
Das Gelingen der Zählung lst davon abhänglg, daß der Zähler dag lhm tlbertrageDe EhreE-
amt mlt der erforderlidren Sorgfalt und Umsldrt ausübt.
Als Berater der Awfüllungspflichtigen und Prtifer der ausgefüllten Betrlebsbogen muß
sich der Zähler vor Beglnn des Zählgeschäfts mlt dem Inhalt des Betrlebsbogens vertraut
machen und die folg-endea Anweisungen genau duroharbelten. Erläuterungen zu den
einzelnen Fragen im Bettiebsbogen flndet der Zähler lm Abschnitt III dleser AnweßuDg.

Der Zähler erhält zu selner Unterrichtung folgende Drudtsadren:
Dnrcksa&e LBZ I Betriebsbogen filr Land- und ForsMrts&aft,
Drucksache LBZ I Anweisung ftir dle Zähler,
Drucksache LBZ 4 Kontrolllste.

Mit dem Betrlebsbogen tür Lanil- und Forrtwlrtgchafü (Betrtebsbogen) werden dle Betrleba
mlt einer Gesamtfläche von mindestens einem halben Hektar erfaßt.

Dle Kontrolltrte gtbt elne Übersidrt
a) tiber die im Zäblbezirl< vorhandenen landwirtschaftllchen Betrlebe von elneB balben

Hektar und mehr Gesamtfläche, 
.

b) {lber dle lm Zlblbezlrk ausgetellten und wteder elngeaammelten BeHcbrbo8Ön.

Selte
1

2

2

2
2

2
2
2
3

5

Der Bctrlebrbotcn
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Zwls&en tlem 10. untl 20.
Mal: Z6hlerversammlung

Vor 12. bis 22. Mal:
Runtlf unkvortr§gp

Vertellung tler Betriebs-
bogen vom 20. bls 21. Mai

Bofortlge Elntragungen in
ille Kontrolllste
Itrle lst bel Abwesenhelt
tler Auslüllungspf,iütigen
zu verfahren?

Einsammlunt der Betrlebs-
bogtjn vom 28. big ?0. Mai

Die weltere Prllfung iler
Betrlebsbogen untl tler Ab-
süIuß der Kontrolllste:
Ble 24. Itlst

Die Beseitlgung lctzter
Unstlmmlgkeiten

Bestäiigu-ng der erfolgten
Präfung
Ordnung tler Betrlebs-
bogen

Abllererung sp[testens am
25. Mal

l. Die Ärbelten oor Oem Zählungotage
1. Beeuch iter Zähleiversammlung

Der Besuch der Zählerversammlung, die etwa in der Zeit vom 10. bis 20. Mai angcsetzt
wird, darf unter keinen Umständen versäumt werden. Zeit und Ort werden dem Zähler
von der Gemeindebehörde mitgeteilt oder in geeigneter Weise öffentlich bekannt ge-
macht. In der Zählerversammlung werden Fragen, über die der Zähler beim Durch-
arbeiten der Betriebsbogen im Zweifel geblieben ist, geklärt.

2. Rundfunkvorträge und amtlictre Bekanntmadruugen, die die Zählung betreffen und in
der Zeit vom 12, bis 22. Mai erfolgen, muß der Zähler anhören und beachten.

3. Die Austellung tler Betriebsbogen

Zur Durchführung des Zählgeschäfts er,halten die Zähler spätestens bis zum 10. Mai Be-
triebsbogen in der erforderlichen Zahl sowie eine Kontrolliste.
In den Betriebsbogen sind von der Gemeindebehörde die Namen der Betriebsinhaber
und die selbstbewirtschafteten GesamtflächerL (Frdge 31, Seite 2) vorgetragen. Belm
Empfang der Betriebsbogen ist darauf zu achten, daß diese in der Relhenfolge liegen
bleiben, wie sie ausgehändigt werden. Zu Hause überträgt dann der Zä,hler Straße,
Hausnummer und Namen des Betriebsinhabers (i.n iler Reihenfolge wie ili,e Betrl,ebsbogen
liegen) ln die Kontrolliste (.Spalten. 7 unil 2 iler Konttolliste),
Dle Austellung der BetrlebsboSien muß spätestens bis zum 21. Mai abends beendet seln,
Der Zähler nimmt außer den Betriebsbogen die Kontrolliste mit, um darin zu vermerken,
an wen und wieviel Betriebsbogen er ausgeteilt hat. Bei der Austeilung der Betriebs-
bogen sind die Betriebsinhaber §arauf aufmerksam zu machen, daß die Flächenangaben
in Hektar und Ar gemacht werden müssen.

Bei dem Gang durch den Zählbezirk ist ständig darauf zu achten, daß kein landwirt-
schaftlicher Betrieb übersehen wird. Stellt der Zähler Betriebe fest, für dle kein vor-
bereiteter Betriebsbogen vorliegt, so muß er auch in diese landwirtschaftllchen Betriebe
gehen und dort die Zählung durdrführen. Den Betrieb hat er ln der Kontrolliste nach-
zutragen.
Unmittelbar im Anschluß an jede einzelne Abgabe der Betriebsbogen ftille der Zähler
die Spalte 3 der Kontrolliste aus.
Trifft der Zähler in einer Wohnung niemanden an, dem er den Betriebsbogen aushän-
digen könnte, so muß er den Betrieb nochmals aufsuehen, am besten nach Feieräbend.

ll. Dtc Arbetten nacfi Oem Zählungotage
1, Die Wiedereinsammlung und erste Prüfung dei Betriebsbogen.

Die Betriebsbogen sollen vom Zähler am 23, ural L4. IUIal wledereingesammelt werden.

Hierbel ist festzustellen, ob soviel Betriebsbogen zurückgegeben werden, wie vertellt
wurden und ob alle einzelnen Fragen beantwortet sind, sowie ob die Betriebsbogen
unterschrieben sind. Da sich zuweilen erst bei der Wiedereinsammlung der Betriebs-
bogen herausstellt, daß noch ein weiterer Betriebsbogen hätte ausgefüllt werden müssen
(tiehe Abschnitt III: Erld,uterungen zum Behiebsbogea), empflehlt es sich, daß der
Zähler auch bei der Wiedereinsammlung einige leere Betriebshogen bei sioh führt und
sofort ausfüllen läßt. In diesen Fällen vermerkt der Zähler unter Spalte 5 dsr Kontroll-
liste, daß für den Betrieb keln vorbereiteter Betriebsbogen vorhanden war.
Hat der Zäh.ler festgestellt, daß die Betriebsbogen anweisungsgemäß ausgefüllt und
unterschrieben sind, so macht er jeweils in der letzten Spalte der Kontrolliste einen
Kontrollstrioh durch Abhaken oder berichtig.t die Angaben. (Wenn z, B. hL der Kontroll-
liste ln Spalte 3 ilurch el.ne ,,7" angegeben. lst, d,o§ eine Haushaltung ei,nen Betrlebs-
bogen bekomtnen hot, obutohl kei.ner otngefüllt zu uerilen brouchte, so lst ille Angabe
,,7" zu strelchen, I,rn umgekehtten Fall lst elne ,,7" nachzutragen.)

2. Dle absütleßenden Aufgaben des ZEhlere.

Die weitere Prüfung der Betriebsbogen nimmt der Zähler bei slch zu Hause vor; sie
geht folgendermäßen vor sich:

Iler Zähler nehme Jetlen Betriebsbogen eiuzeln vor und gche Jede §palte daraulhln
durch, ob eine Elntragung gemacht lst. Es hanalelt sich hler um elnc cler wldttigsten Ar-
beiten des ZEhlers. Es kommt entschelilend darauf an, tlaß ln den Betrlebsbo8en kelne
Fragetr offen blelben, worlurdr spBter zeitraubentle Rücklragen notwenili8 würtlen.
Im einzelnen ist dlese Prüfung der Betriebsbogen an Hand des ,,Wegweisers ftir Prü-
f ungsarbeiten" (Ab schmltt IV) durchzuftihren,
Hat der Zähler festgestellt, daß Betriebsbogen nicht vollständig oder ntcht richtlg aus-
gefüllt sind, so muß er sich die Mühe eines hochmaligen Besuohes bel den AusfüLllungs-
pflichtigen machen. Die Nach(ragung fehlender Angaben oder die Berichtlgung falscher
Angaben muß mit größtmögüdrer Besdtleunigung erfol€en. Etwa nocü ausstehende
Betriebsbogen sind spätestens am 25. Mal abzuholen.

Die erfolgte Prüfung Jedeb elnzetnen Betriebsbogens ist vom Zähler ilurch Unterschrift
auf der 4. Selte tles Betrtebsbogens (links unten)'zu bestätigen.

Nactr Abschluß der Prüfung sind die Betriebsbogen in der Reihenfolge wie sle in der
Kontrolliste auJgeführt sind zu ordnen.

Die Betrlebsbogen und die Kontrolliste sind sofort nach Fertigstellung, spätestens bis
zum 2li, Mai, au .dle Gemelndebehörde abzuliefern.
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Vlrer mu0 elncn
Betriebebogen eucfüllon?

Untcrlrt3cn

Aililltloncn

Betrlebrinhaber (Frstc 1
lm Betrlebrbotcn)

Betrlebglnhaber, Frmlllen-
angehürlte unil Yerwanrl-
tc lm Betrlebrhrurhrlt

Frage I

FsmlUGnlrcmdc ArDeltr-
krEfte (Frrge lt)

Kneüte, MIgile (Frage 13)

Deputatentlohnun3

Frr3o l7

Faüarbelter (Frago 22)

lll. €rläutrungcn zum Betrtebobogen

Jeder, aler eine Botlenfl[che von elnem halben Ilektar oder mehr (% no : 50 or : 5000 qm)
ganz oiler zum Tell als Acker, Garte4lantl, Wiese" Itrelde otler zum Obst-, Gemüse-, Weln-,
Tebakbau usw. oiler als Wald, Eolzrrng, Baumschule oaler als FischgewEeser selbstäntllg
bewlrtsüaftet, hat einen Betrlebsbogen auszufillüen. Zur Gesamtflädre eines Betriebes
gehören auch die Haus- und Hofflächen, '\Alegeland, Gräben, ödland, Uuland und Eonstlse
Flächen. Betriebe von weniger als einem halben Hektar Gesamtfläche werden durch die
Betriebszählung nldrt ertaßt.
DeputatlandempfEnger füllen nur dann einen Betriebsbogen aus, wenn die von lbnen
bewlrtschaftete Gesamtflädre ohne Deputatland einen halben Hektar und mehr beträgt.
Dle hauptsäctrlictr in Westfalen vorkommenden Heuerllnge haben flir däs von ihnen be-
wirtsctraftete Heuerlingsland, wenn es für sich oder zusammen mit sonstigen von lhnen
bewirtschafteten Flächen mindestens einen halben Hektar umfaßt, einen Betriebsbogen
auszufilllen.
Im Betriebsbogen sind versdriedene Lhterfragen, die mit ,,D&yon' beginnen, enthalten; so
bei den tr'ragen 8, 15, 51 und 58. Sind diese Fragen beantwortet, so milssen htiuflg audr bei
den Unterlraget (,,Doooru*) Elntragungen gemacht werden.
Der Zähler mache die Betriebsinhaber auf die von ihnen vorzunehmenden Addltionen bei
den Fragen 9, 15, 36, 42, 60, 81 Onlt Übertrog), t09 (mlt Übertrag), 119, 123, 143 und 140
aulmerksam.
Bei den Flächenangaben auf Seite 2 und 3 des Betriebsbogens sind die Flächeu, die über-
einstimmen müssen, durch gleiche Zeichen (Punkte ), Dreteck" l, Quattrote I
unfi, Kreuze X ) geLennzeichnet.

§elte I des Betriebsbogens

Als Betriebsinhaber gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird,
gleichvlel, ob es siotr um Privatpersonen (natürliche Einzelpersonen einschl. Ehepaare und
Geschwister) oder um juristische Personen, wie: Körperschaften des öffentlichen Rechts,
Staat, Xreis, Gemeinden, Kirchen, kirchliche Orden, Universitäten usw. oder Körper-
schaften des Privatrechts, Gesellschaften, Genossensohaften. Stiftungen und dergleichen
handelt.
Bel Betrlebsinhabern, üle Jurlstlsche Personen sisfl, (urie Staat, Kteis, Gerneinde, Kirchen,
Klöster, Stiftungen, tlnhtersltdten, Aktlengesellschoften uso.) därfen unter den Fragcn
5 bts 10 kelne Angaben gemarht aein.
Als Betriebsinhaber können unter gewissen Umständen auch Kinder unter 14 Jahren
gelten. Sie sind dann unter Frage 5 in der Spalte ,,Unter 14 Jahren" einzutragen, lst z. B.
der Betriebsinhaber ein 10 Jahre altes Kind und ist unter Frage 4b als Betrtebslöiter sein
Stiefvater angegeben, so ist das Kind unter Frage 5, der Stiefvater unter Frage 6 elnzutragen.
Bei Frage 6 ist darauf zu aotrten, daß als ständig beschäftigte Famillenangehörige nlcht
nur die Personen einzutragen sind, die nur im landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichm
oder gärtnerischen Betrieb ständig beschäftigt sind, sondern auch diejenigen PersoneD, die
im Betrlebshaushalt stäniltg besdräftigt sind. Das triftt besontlers für dle Ehelrau des Be-
trlebslnhabers zu.
Ist der landwirtscüaftliche Betrieb mit elnem gewerbliche)r Betrieb, wie Gastwirtsdraft,
Metzgerei, Blumenladen oder dergleidren, verbunden, so ist besonders dar-auf zu adrten,
daß Famlllenan8ieh6rlge, tlie äberwlegenil im gewerblichen Betrieb erbelten, im allge-
meiroen unter den Fragen I bis 10, und, wenn sie vorübergehend im landwirtschaltlichen
Betrieb belfen, unter Frage ? einzutragen sind.
Entsprechendes gilt für die Beantwortung der Frage 16 für die familienlremden Ar-
beitskräfte.
Ist unter Frage 4b ein familienfremder Betrlebsleiter elrgetragen (Froge 4c mlt,,Neifi"
beotutuortet), so ist er unter Frage 11 anzugeben. Auch Admlnistratoren, Wrtsohafts-
assistenten und Saatzuchttechniker sind hier aufzuführen.
Familienangehörige und Verwandte des Betriebsinhabers (Brüiler, Schuestern uso.), die
im Retrieb als Knechte oder Mägde arbeiten, sind hier anzugeben, wenn ein echrlfUicher
Arbeitsvertrag abgesohlossen worden ist.
Unter Deputatentlohuung versteht man eine Entlohnung (Teilentlohnung) der landwirt-
schaftlichen Arbeitskräfte durch Gewährung von Landnutzr.rng (Deputatland - Kartofiel-
land, Gartenland) oder durch Abgabe von landwirtschaftlichen oder anderen Erzeugnissen,
wie Kartofieln, Getreide, Mlldr, Brennmaterial usw., wobei dlese Erzeugnlsse ntcht bezahlt
zu werden brauchen oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.
Dar Deputatlanil redrnet im Betriebsbogen zum Betrieb des Arbeitgebers und Ist audr lm
Absdrnitt Bodenbenutzung (Seite 2 und 3 des Betriebsbogens) vom Arbeltgeber nadrzu-
weisen. Deputatlanilempfänger haben nur dann einen Betriebsbogen auszufilll,bn, wenn
die Fläche des eigenen oder gepachteten Landes einen halben Hektar oder mehr beträgt;
ln diesem haben sie lhr Deputatlanil nfuht mlt auzugeben.
Es lst darauf zu adrten, daß die Frage nur für familienfrenile, stlnillge Arbeltskräfte zu
beantworten ist. Dle hler anzugebenden Fadrarbeiter müssen bereits unter den zu Frage 15
angegebenen Personen enthalten sein, Bei Lehrlingen ist zu prüfön, ob sie dte ln l'rage 22
ge\steUten Bedingungen erfüllen,
Von den unter den Fragen 13 und 14 berelts angegebenen Personeu sind hier nur dlejeni-
gen anzugeben, für dle ein Arbeitsvertrag mlt elner Küntllgungcfrlst von weulgrtcns
0 Monrtcn rbteschlogsen lgt.

Künallguntll.bt (Frs3c 29)
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Wcrlwohnuntcn (Lrnil-
rrbclterwohnuntcn, Not-
wohnuugcn)

Neue Werkwohnungen
(Frase 80)

Fragen 27e blr 27c

Aus8Jewlesene und vertrle-
bene Deutsche (Fragen 28
ble 30)

Gesamtiäche ileg Betrlebes
(Frase 31)

Ackerlantl (Frage 43)

HauB- unil Nutzgtrtcn
(Fragc 44)
Obstanlsger (Frage 46)

Vlehweirlen, Hutungen
(Fragen 51 und 52)

Rebtanil (Frasc 53)

WaltlflBchen (Frage 55)

Otl- und Unland (Frase 57)

Ala Werkwohnungcn usw. slnd colotre Wohnungcn anzurchen, die zum landwlrtcchaltltchen
Betrleb gehören und zur Unterbrlngung von Arbeltskrälten ftlr den Betrleb bestlmmt slnd'
Vermtetete Räumltchkelten des Betriebes, dle etgentllch nlcht zur Unterbrlngung vor,
Arbettskräften des Betriebeg bestlmmt waren, elnd i(elne Werkwohnungen,
Hier sollen nur die Betrlebe Angaben machen, für die Werkwohnungen {lberhaupt tn Frage
kommen; also lm allgemelnen Betrlebq, dte auf tamlllenfremde (verhelratete) Arbeitekräfte
angewlesen slnd,
Ftir die Abgrenzung der Begrlffe ,,ständig beschättlgt" und ,,nldtt ständtg besdlältlgt"
gelten dle tm Absctrnttt ,,Familienfremde Arbeitskräfte des Betriebes" unter ,,ständlge
Arbeltskrätte" und ,nldrtständtge Arbeitskräfte" gegebenen Erläuterungen.
Die hier angegebenen Personen müssen bereits unter den Fragen 5 bts 16 äufgefilhrt seln.

§eiten 2 unal 3 des Betriebsbogenr

Die selbstbewlrtsdraftete Gesamtflä&e jedes landwirtsctraftlidren, forstwlrtsdraftlidten,
und gärtnerischen Betriebes von mindestens einem halben Hektar Gesamtfläche ist
von där Gemeindeverwaltung unter Erage 31 vorgetragen worden und darl nur von dleser
geändert werden,

Hat ein Betriebsinhaber in der Zwlsctrenzeit Land zugepadrtet, verpadrtet oder ist sonstwie
eine Veränderung in der gesamten Betriebsfläche eingetreten, so muß der Betriebsinhaber
diese Veränderung der Gemeindebehörde mitteilen und die Anderung im Betriebsbogen
beantragen. Die Änderunt selbst darl nur von der Gemelndebeh6rde vorgenommen werden.

Zum Ackerlend sind aueh die Fläehen für Gemüse und Gartengewädrse in feldmäßigem
Anbau und im Erwerbsgartenbau - auch unter Glas - sowie die Flächen ftir Kleegras
und Grasanbau aul dem Ad<erland zu redrnen.
'Sei 

den Haus- und Nutzgärten handelt es sich nur um den Anbau ftir den eigenen Bedarf.

AIs ObstanlaSlen sinrl nur dle Fläüen anzugeben, dle ausschlleßlich zum Obstbau (oüch
Beetenobst aufier Erdbeeren) dlenen, d. h. Flächen ohne Unterkulturen (Getrelde, Gras,
Gemüse, Kartoffeln usw.) oder nur mit solchen Unterkulturen, die nlcht zur regelmäßigen
Erzielung einer Ernte angebaut worden sind. Bei Obsüanlagen mit Unterkulturen zur Er-
zlel,ung einer regelmäßigen Ernte lst Jeweils die als Esuptfruüt angebaute Unterkultur
bei den betreffenden Fragen anzugeben (d. h. Getreide, Gras, Gemtise, Erdbeeren, Kar-
tofeln usw.)

f'l§chen, ille innerhalb aler Fruütfolge voräbergehenil zur Vlehwelde benutzt werilen,
sind unter Frage 114 (Ackerweiden) anzugeben.
Für kurzfristigen Umtrieb unterteilte Viehwelden sind unterhalb der Frage 51 nodrmals
gesondert, links herausgerüd<t, einzutragen.
Als Rebland sind aue.l. ausgerodete Weinberge anzugeben, die wleder mit Reben bepflanzt
werden sollen und hierzu vorbereitet werden.
Dagegen sind frühere Vlreinberge, tlle Jetzt anrleren Zwecken dlenen, unil nicht wieder
besto&t wertlcn sollen, niÖt als WelnberS;e, sondern nadr ihrer jetzigen Benutzung
anzuteben.
Nl&t zur Holzbodenfläüe gehören alle innerhalb der Waldungen gelegenen, dauernd äls
Ad<er oder Wiese benutzten Fläehen (2. B. Försterilienstlanil,), fläohenmäßig ausgeschiedene
Wege, Wasserläufe, Teiche, Ödland, bebaute Flächen und zugehörige Hofräume, sowie
Korbweidenanlagen in geschlossenen Flächen außerhalb der Forste.

Elnzureünen ln dle Holzbodenfläthe sind dagegen:
a) Räumden, d. h. weitläuflg mit Holz bestandene Flächen, z. B. Waldweiden, Hutwald,

deren Bestoekuüg nicht eln Drittelt der nprmalen Bestod<ung erreidrt;
b) Blößen, d. h. nur zeitweilig nicht mit Holz bestandene Flädren, z. B. Kahlsdrlagflädren,

dle wleiler aufgeforstet wertlen sollen;
c) Knicks (kommen vornebmlldt in Sdtleswig-Holsteln vor);
d) Hauberge, Fläctren zur Erzielung von Niederwald, vorneh,mlidl Eidlensdlälwald, die auf

Grund der Haubergsordnung \rom 4. Juni 188? zu Haubergsverbänden gehören. Nadt dem
periodisdren Abtrieb kann ein einmaliger Getreidebau erlolgen;
Dte Weidenutzung dieser Flächen ist den Zwed<en der Holznutzung untergeordnet
(Hauberge kommen vornehmlidr tm Dill- und OberwesterwaldRrels in Hessen vor);

e) Kampanlagen, Saat- und Forstbaumschulen, soweit sie zu den Forstbetrieben gehören;

f) Nicht in regelmäßiger Nutzung stehende Ausschlußflädren wie Moorwald;
g) Unzugänglidre Lagen;

, h) Sdrutzwald im Geblrge;
i) Flächen, die innerhalb des Waldes vorübergehend als Acker oder Wiese benutzt werden.

Das sind unkultivierte Fläctren, die keinen PflanzeDbestand tragen oder einen, der nldtt
landwirtsctraftlich, forstwirtsct;ftlich oder gärtnerisctr nutzbar ist, wie Heideflädten,
Dünen, kahle Gebirgsflächen, Grenzstreifen, schuttplätze, Lehm- und Kiesgruben usw.

Teictre und Seen, die zu einem Betrieb gehören und vom Betriebsinhaber benutzt werden'
sind von diesem anzugeben.
Ist ein Telcü oiler §ee, der zu einem land-, forstwirtschaftlidren- oder gärtnerischen Be-
trieb gehört, verpacht;t, so ist diesd Fläche vom Päctrter in seinem Betrlebsbogen anzu-
geben. Wenn dagegen nur aas Recht der flschwirtschaftlichen Nutzung (pachtwelse) llber-
tragen ist, so hat der g;iiträ" der Wasserfläche sie in seinem Betriebsbogen anzugeben'

a

Gewlrrer (Frrge 58)
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a

Sonstlge FIEüen
(Frage 69)

Anbau euf dem Ac&erland
(Frsren 01 blr Ug)

Gemilseflächen
(Frege g5)

Frage 131

Lanilwlrkchaltlldr
benutzte FIEche

Betrlebcelgenc Mrrcülarn
(Frasen 154 btr 189)

BoilenlrBsen (Frate 159)

SülepDer (Fragc 160)

Gellehenc, tenclnrürlt-liü benutzte unrl andere
betriebsfremtle Masülnen
(FrBte 190)

cüllernl83o (Elrjc ß)

Gewerbllüe Betrlcbr
(Frago 200)

Atlrlltloncn

FII{üensntsbon

Überelnrtl-munt mGhrG-
rcr Fl[cüenrngaben

Frrtc E8

FrsSGn 120 rtr6 180

Fra3c ltl
Fr8je l4t

AIs ,,sonstige Flächen" dtlrlen hier nur solche angegeben werden, dle nlcbt bel den vor-
hergehenden Fragen einzutragen slnd.
Bet mehrladrer Nutzung eln und derselben Flädre tn elnem Jahr lgt dte erste Haubt-
frudrt anzugeben.
Bei den Winterfrüchten (Winterroggen, Winterweizen und Wntergerste) -slnd nur die
Fläctren anzugeben, auf denen die Winterfrudrt im Mai 1949 nodr vorhanden lst. Mußten
Winterfrüctrte infolge Auswinterüng usw. umgebrodren werden, so slnd die Frudttarter
anzugeben, mit denen diese Flädlen neu bestellt worden sind, bzw. bestellt werden sollen.

Es ist nur die Hauptnutzung durdr Gemüse usw. einzutragen; der Vor- und Nadtanbau
bleibt hier unberüdsldrtigt.
Hier tragen audr die Erwerbsgartenbaubetriebe ihre Gemilse- und Blumenflädten usw.

- audr unter Glas - ein.
Der Betrlebsinhaber soll hier angeben, aus wievlel elnzelnen getrennt liegenden Teil-
stücken ohne Rücksicht aul die Kulturarten seine landwirtschaftlich benutzte Fläche be-
steht. Mehrere nebeneinander liegende Schläge mit verschiedenen Kultur- oder Frucht-
arten gelten in diesem Sinne als ein Teilstück, auch wenn sie durdr Wege, Gräben, Zäune
oder Hed<en unterteilt sind.
Zur lantlwlrts&afUirh benutzten Fläche geh6ren: Das Ackerland (Frage 43), Haus- und
Nutzgärten (Froge 44), private Parkanlagen usw. (frage 45), Obstanlagfi (Eroge 46),
Baumschulen (Froge 47), Wieseu (Frage 48-50), ViehweideD. (F?age 5I), Almen und
Hutungen (Froge 52), Rebland (Frage 53) und Korbweidenanlagen (Froge 54).

8efte 4 des Betrlebsbogens.
Der Betrlebsinhaber hat nnter tlen Fragen 154 bts 189 nur dle betrtebselgcncD, il. h. illc
lhm allteln geh6renilen Mascülnen anzußeben.
Unter Bodenfräsen ist die Kombination von Antriebsmaschine und Fräsvorrlchtung, nlcht
etwa die Fräsvorrichtung als Anhänge- oder Anbaugerät zu verstehen.

Hier sind auch die Schlepper anzugeben, welche eine Fräsvorrichtung als Anhänge- oder
Anbaugerät haben.
Dle Verwentlung elniger wlthtiger betriebsfremiler, tl. h. gellehener, gemleteter, gemcln-
oder genossens&altliü otler lm Lohnverfahren benutzter lVlasülnen lst {rnter Frage 190
nachzuwelsen. Haben belspielswelse zwei Bauern gemeinsam einen Mähbinder flIr Ge-
spannzug gekauft, so ist diese Maschlne weder von dem elnen noch von dem andereu
unter Frage 173 anzugeben, weil sie weder dem elnen noch dem anderen aussciließllch
gehört. Dagegen hat jeder dieser beiden Bauern die Benutzrmg dieses Mähbinders unter
der Frage 190 durch ein ,,Ja" hinter dem Wort ,,Mähbinder für Gespannzug" anzugeben.
Der Zühler aütc besonders aul dle Beantwortung der Frsge 190, wenn ln elnem Dorl eln
lienossenschaltllcüer otler gemelnsdrafilicher §ülepper, eine Lohnilregchmarchlno oder eln
Gemelnilewasüheus mlt tWascihmasdrlnen, dle durch elnen Motor aDgetrleben werdeD,
vorhandeu slad.
Bel elner Gülleanlage mit Pumpwerk und Rohrleltungsnetz handelt es sich um größere
Anlagen, die es ermöglic.hen, die Glille vom Hof durch Motorpumpen mlt Hllfe eincs
RohrleitungBnetzee direkt aul Acker, 'Wlesen und Weiden zu vertellen.
Gutsschmieden und Gutsstellmachereiei (Gutsuagnerel,en) gelten nlcht als gewerbllche
Betriebe, sondern als Teil des landwirtschaftllchen Betrlebes. Sle sind deshalb hler nlcht
einzutragen.

lV. §(/egrcelf* filr Prlifungoarbctten
Für ttlc Prüluntgarbelten lst elne tenaue Kenntnlg der vorstehonilcn ErlEuteruntcn un'
erlEBII&.
Der Zähler muß mehrere vom Betrlebsiniraber vorgenommene Additionen übe4lr{lten, co
bei den Fragen: 9, 15, 36, 42, 60, 81 Qnlt Übertrag), [fß (mlt Übertrag),119, 123, 143 und 149.
Stellen slch hlerbei Fehler heraus, so muß Rückfrage belm Betriebsinhaber oder Betrlebs-
lelter gehalten und dte Angaben rlchtiggestellt werden.
DIe Fltrüenangaben mücgen unbeillngt in EeEtar unil Ar gemacht reh.
Dle Flächenangaben bel deu 3 Punkten ! mUssen tiberelnstlmmeD" Ist dteB lntolge von
Besltzveränderungen selt März 1949 nidrt der Fall, so ist dtes tn Spalte 5 der Kontrolllrte
zu vermerken. Rtchtigsteltung eriolgt durch die Gemelndebehörden.
Dte Flächenangaben bei den beiden Dreiecken | *us.en ilberelnstlmmen'

Die Flächenangaben bei den beiden Quadraten !*tirr"r, ilbereinstlmmen'
Die Fläohenangaben bel den beiden Kreuzen )( milssen ilbereinstlmmen.

Ist utrter Frage ilil etae gepachtete Fläche angegebeD, so mtlssen unter den Fragen 3? bit 41
entsprechende Angabeu gemacht sein.
Dlc Fragen 129 unil 130 müssen unberlingt mit ,Ja' otter ,Neln* beantwortet leln. Irt iller
vom Betrlebslnhaber unterlassen woralen, so lst umgehenal ßüü.lrage zu halten" Der
Z[hler darl keinen Betrlebsbogen unters&relben unil ab8eben, in ilem dleae Fragen ntcht
beantwortet sltrd.
Hler muß in Jedem Betriebsbogen eine Angabe gemacht 8ein. Igt kelne Elntragung ge-
macht worden, so ist Rückfrage zu halten.
Es ist daraul zu achten, daß die Eintragungeu ftlr dte Plerde nlcht in dle Summe ftlr
Rladvlch versehentllch einbezogen slnd.
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Ftrtc ll0

Fnfctt 164 bL lö6

Frrto 178

FrrIG lge

Ee lst dare-u! zu aohten, daß nur dle elrgetragenen Zahlen l{lr dte Schweine zusarnmon-
gezählt werden.
In GemelndeD mlt elektrischem Stromanechluß haben lm allgemeinen sämtllche Betrlebc
mindestens einen Elektromotor.
Ist hier nlchts eingetragen, so wird der Betriebsinhaber ln der Regel mit einer gemieteten
oder genossenschaftlich benutzten Dreschmaschine gedrosohen- haben. In diesen Fällen
muß unter Frage 190 bei ,,Dreschmaschine" ein ,,Ja" eingetragen sein.

Ist in der Gemeinde ein Schlepper vorlranden, der genossenschaftlich oder gemeinschaftllch
oder im Lohn'rerfahren benutzt wird, so ist in dem Betriebsbogen der Betriebe, die den
Schlepper benutzt haben, besonders darauf zu achten, daß unter Frage 190 hinter dem
Wort ,r§ütreDDer" ein ,,Ja" eingetragen ist.

Das Glelche ist ftir l,gäschewaschmaschinen mlt Motor zu beachten, wenn in der Gemeinde
ein Gemeindewaschhaus ist.

p61 ltnn iler prolung l!t, allc rnwelcungstemEße und rfuütlge auslüllrung der Betrlebsbogen zlr elchern.

Der Zlhlcr lenn rul Grunal.aelner Kenntalsse der 6rulüen verhsltnisse vlel dazu beltngen, daß tlle fra5en
lm Betrlebrbogett von dcn BctrlcbllnhoT,rern rl&tlf vcrrtrnilen untl beantrrortet werilen.

Dor Zlhlcr hrt illc prütun; tciler einzclncn Betrlebrbotcn. alErdr Unterr6rtlt zu bertltlSen.
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Anhang zu A lltz Druckeache LB,?Z 3

LanOrutrtfdraft I ich e B etriebozählung
am gg. M.rt 1949

Anruetlung für OIe GemelnDebehörOen
zur Durdrführung der Landwirtsdraftliclen Betriebszählung und der Bodenbenutzungs-

erhebun g I 9 49 im Vereinigten Virtsdraft sgebiet

Beütegruntllagen

Zwedr. der ZEhlung

Aufgaben
iler Gemelntlebehörtlen

Verrcüwlegenhelt

25. Aprll
1.-5.Mat
5.Mat
10.-20. Mal
10. MaI

10.-18. Mat
14. Mal
18. Mat
19.Mat
21. Mai
22.Mal
23.-24. Mal
25. Mat
25. Mal ble 1. Junl

Allgemetnee
Gesetz über eine landwirtsdraftlictre Betriebszählung im Vereinigten Wirtsdrafts-
gebiet vom 2. April 1949 WiGBI Nr. 10 S. 54 (Gesetz) und Erste Verordnung zur
Durchführung des Gesetzes über eine landwirtsdraftlidre Betriebszählung im Ver-
einigten Wirtsctraftsgebiet vom 9. April 1949 WiGBI Nr. 10 S' 54 (Verordnung).
Am 22. Mai 1949 findet eine landwirtsdraftlidre Betriebszählung statt, die mit der
jährlidren Bodenbenutzungserhebung verbunden ist.
Durctr die Zählung sollen die Verhältnisse in den einzelnen land- und forstwirtschaft-
Iidren Betrieben, Weinbau- und Gartenbaubetrieben von mindestens einem halben
Hektar Gesamtflädre festgestellt werden. Vor allem werden Angaben über
die landwirtsdraftlidren Arbeitskräfte, die Besitzverhältnisse, Bodenbenutzung,
Viehhaltung und Masdrinenverwendung in den einzelnen Betrieben verlangt. Sie
dienen den Zwed<en der Landwirtsdraftsverwaltung, der Wirtsdraftsberatung, der
Berufsstände und der allgemeinen Agrarpolitik. Dagegen tst dte Verwendung der
Angaben zu steuerllchen Zwecken unzulässlg.
Die Durdrführung der Landwirtsdraftlidren Betriebszählung innerhalb jedes Ge-
meindebezirkes ist Aufgabe der Gemeinden, die hierfür ehrenamtlidre Zähler be-
stellen. Mit Rücksicht auf die Bedeutung der 2ählung ist es erforderlictr, daß die
Gerneindebehörden der Vorbereitung und Durdrführung des Zählgesdräftes thre
besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Die Gemelndebehörden sollen sldt selbst
redrtzeitig mit ihren Aufgaben bei der Zählung aus den ihnen übermittelten Drudr-
saehen, besonders audr mit der Anweisung für die Zähler, vertraut madren.
Naü § 3 der Verordnung sind insbesondere die Gemeindeverwaltungen und die
Zähler gegen jedermann zur Versctrwiegenheit über die bei der Zählung zu lhrer
Kenntnis kommenden AngeleEenheiten und Verhältnisse der einzelnen Betriebe ver-
pfli&tet.

Termlnhalcn0cr
flir dte Lanilwlrtscüaftllüe Betrlebszählung und tlle Botlenbenutzungserhebung.

Meldung an dle Krelsverrvaltung über den Bedarf an Zählpapieren.
Zählerwerbung und Bildung der Zählbezirke.
Benennung der Zähler an die Kreisverwaltung.
Zählerversammlungen.
Meldung der Gemeinden an die Kreisverwaltung über den Eingang der Zählpaplcre.
Bei Nictrteingang sofortige Anforderung bei der Kreisverwaltung'
Ausfüllung des Kopfes der Betriebsbogen und Vortragen der Betriebsflächen.
Ortsüblidre Bekanntmachung der Zählung.
Bildung des Prüfungsaussdrusses für die Bodenbenutzungserhebung.
Ausgabe der Betriebsbogen an dte Zähler.
Attsteilung der Betriebsbogen an die Betriebsinhaber durdr die Zähler beendet,

§tichtag iler Zthlung.
Einsammlung der Betriebsbogen durdr die Zähler.
Ablieferung der Betrlebsbogen seltens der Zähler an die Gemeindebehörde.

Bearbeitung der Betriebsbogen tür die Bodenbenutzungserhebung.
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2. Junl

3. Junl
Bls 0. Juni
10. Junl

Dle ZEhlun gsdruc&sachen

Blldung von ZEhlbezlrhQn

VcrzolihnlB
iler ZEhlbezirke

Bestellung von Zählern

UnterwelsuEg,.der Zähler
ln Zählerversammlungen

Absendung der Betrlebsbogen und des Verzeidrnisses der Zählbezirke an die Krels-
verwaltung.
Absendung des üorläuflgen Ergebnisses der Bodenbenutzungserhebung (Eilmeldung).
Absdrließende Überprüfung des Gemeindebogens und Fertigung der Seinsctrrift.
Übersendung der Räinsetrrift des Gemeindebogens an die Kreisverwaltung.

Dle angegebeaen Termine müssen unbeilingt eingehalten werden, da hlervon die
Einhaltung cles gesetzllch festgelegteu Stie.htages iler Zählung (22. Mal 1949) unil dte
reeihtzeitige Fertlgstellung der Zählungsergebnisse abhängt.

l. Dle Aufgaben Dor Oem Zählungotage
Die Gemeinde erhält durdr die Krelsverwaltung zunädrst eine Sammlung der
Zählungsdrud<sadren zur Unterridrtung, und zwar:

Drud<sadre LBZ I Betriebsbogen für Land- und Forstwirtsdraft.
,, t, 2 Anweisung für die Zäh.ler

,, ,, 3 Anweisung für die Gemeindebehörden zur Durchführung der
Landwirtsdraftlidren Betriebszählung und der Bodenbenutzungs-
erhebung 1949,

4 Kontrolliste (für ile* Zähler),

5 Zählerausweis,
6 Verzeichnis der Zählbezirke,
? Hilfsliste der Bodenbenutzungserhebung für die Aufrechnung

der Betriebsbogen urtd die Zusammenstellung des Gerheinde-
ergebnisses,

8 Gemeindebogen (Urschrift),

9 Gemeindebogen (Reiaschtift),

10 Eilmeldung
11 Amtlidre Bekanntmadrung.

Der Betrlebsbogen dient zur Durctrführung der Landwirtsdraftlidren Betriebszählung
und der Bodenbenutzungserhebung; ein besonderer Betriebsbogen für die Boden-
benutzungserhebung wird deshalb in diesem Jahr nidrt verwendet.
Mit Hilfe der Kontrolliste kontrolliert der Zäh,ler die Austeilung und Wieder-
einsammlung der ZählPaPiere.
Die Gemeinden sind in Zählbezirke einzuteilen, wobei etwa 30 Betriebe von min-
destens einem halben Hektar Gesamtfläche auf jeden Zählbezirk geredrnet werden
können. Die Zählbezirke sind so einzuteilen, daß die Verteilung und Wiedereinsamm-
lung der Zählpapiere ohne Sctrwierigkeit in der vorgesdrriebenen Zeit durdrgeführt
werden kann. Es muß unbetllnSü vermieden werden, ilem ZEhler zu Eroße ZEhl-
bezlrke zuzutellen, da sonst Fehler kaum zu vermeiden sintl.
Die Zählbezirke der Gemeinde sind in einem Verzeidrnis der Zählbezirke (Druck'
soche LBZ 6) einzutragen. Dieses Verzeictrnis ist den Betriebsbogen bei der Absendung
an die Kreisverwaltung beizulegen, und muß von der Gemeindeverwqltung unter-
sdrrieben sein.
Für Je elnen Zöhlbezlrk ist eln ehrenamtllcher Zähler zu bestelletr,. Den Persobcrt
tlie als Zflhler vorgesehen sind, ist illes ln der Zelt vom 1. bis 5. Mat mitzutellen.
Die sorgfältige Auswahl der Zähler ist eine besonders widrtige Aufgabe. Für das
Zähleramt sind nrrr soldre Personen zu bestimmen, von denen zu erwarten ist, daß
sie ihre Aufgabe zuverlässig erfüllen. Zwed<s Gewinnung der Zähler wenden sich
die Gemeindebehörden in erster Linie an die Behörden und Köxpersdtaften des
öfientlictren neeits sowie an die Setrulen' Nadr § 2 der Verordnung sind die Behörden
verpflidrtet, die Übernahme des Zähleramtes durdr ihre Dienstangehörigen za ge-
statten und Dienstbefreiung zu gewähren. (Ausnahmen s. § 2 der Verordnung). Er-
geben sidr hierbei Sdrwierigkeiten, so wenden sidr die Gemeindebehörden an die
Kreisverwaltung.
BeI. der Prüfung beredrtigter Einsprüche gegen die Übertragung des Zähleramtes
sind Härten zu vermeiden.
Jedern Zähler. ist ein Zählerauswels (Drucksache LBZ 5) auszuhändigen, der nadt der
Zählung wieder einzuziehen ist.
Zur Unterweisung der Zählör werden Zählerversammlungen abgehalten. Näheres
hierüber ergeht von den Statistisdren Landesämtern über die Kreisverwaltungen.
Die Gemeindebehörde hat die Zähler auf ihre Pflicht zur Tdilnahme an der Zähler-
versammlung nadrdrüd<lidrst hinzuWeisen.
Bei der Bearbeitung der Bodenbenutzungserhebung hat der Ortslandwirt und ein
Früfungsausschuß mitzuwirken. Ist in der Gemeinde ein amtlidter Ernteberidrt-
erstatter ansässig, so ist er in den Prüfungsaussdruß aufzunehmen. Der Prüftrngs-

tt

t,

,)

,,

,,

,,

tt

,,

Blltlung des Prüfungs-
eugscüusseg fllr die Bo-
denbenutzungserhebung
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Betlarl an Zählpcpieren

Elnßang der Zählpaplcre

Vorbereltung
der Betrlebsbogen

Vorbereltung
tler Kontrolllsten

Austellung
der Zählpaplere

Bekanntmachung
tler Zählung

Der Zählungstag:
22.]Mal

Abgabe der Betriebs-
bogen durch rlle ZEhler

Kontrolle bei Abgabe
der Betrlebsbogen

aussdruß hat bei den erforderlidren Süätzungen zur Bildung des Gesamtergebnisses
für die Gemeinde teilzunehmen und den Gemeindebogen mitzuunterzeidmen.
Der Bedarl an Zählpapieren ist am P5. Aprll an dle Kreisverwaltung zu melden. Er
ergibt sidt für die Betriebsbogen aus der ZahI der Betriebskarten der Vorerhebung
vom 1. März 1949 (oder aus der Hauptliste Spalte 5 oder aus der Grundstüdrsliste).
Für Jeilen land- unil forstwlrtsdraltlichen Betrleb, Weinbau- oiler Gartenbaubetrieb
mlt elnem halben Eektar unrl mehr GesamtflEche wtril eln Betrlebsbogen ben6tlgü.
Für Betriebe unler einem halben Hektar (aueh Gartenbaubetriebe) ist demnach kein Be-
triebsbogen notwendig, auch wenn für sie eine Betriebskarte der Vorerhebung vorllegt.
Ftir die Zähleranweisungen, Kontrollisten und Zählerausweise ergibt sidt der Bedarl
aus der Zahl der zu bestellenden Zähler.
Dte ZEhlpapiere müssen spätestens am 10. Mai bet iler Gemelntle elngefangcn ecln.
rst alas ilcht der Fall so ist illes sofort telefonisch oiler teleEraflsü iler Krelsverqral-
tung mltzutellen.
Nach Eingang der Drud<sadren ist alsbald zu prüfen, ob dte Zahl der gelielerten
Zählpapiere jeder Art dem mutmaßlidren Bedarf entspridrt. Ist dies nldrt der Fdll'
so ist das fehlende sofort nadrzufordern.
In der Zeit vom 10. bis 18. Mat ist auf jeden Betriebsbogen auf Seite 1 der Kreis, die
Gemelnde und die Nr. des Zählbezirkes, ferner Name und Wohnung des Betrlebs-
inhabers einzutragen. Auf Seite 2 bei Nr. 3t ist die bewirtsdraftete Gesamtflädre der
einzelnen Betriebe einzutragen. Diese Angaben sind aus den Betriebskarten der Vor-
erhebung vom l. März 1949, die sidr bei der Gemeindebehörde beflnden, zu ent-
nehmen. Es darf nidrt übersehen werden, daß für die von der Gemelnde bewirt-
sdrafteten Bodenflädren von mindestens einem halben Hektar Gesamtflädre ebentalls
ein Betriebsbogen erforder.lictr ist. Die so vorbereiteten Betriebsbogen sind lnner-
halb der einzelnen Zählbezirke nadr der Lage der Haushaltungen zu ordnen.
Für jeden Zählbezirk ist eine Kontrolliste durdr Eintragung des Kreises, der Ge-
meinde und der Zählbezirksnummer sowie der näheren Bezeidrnung des Zählbezirkes
und des Namens des Zählers vorzubereiten. Diese Kontrolliste lst dem Zähler bei der
Ausgabe der Betriebsbogen mitzugeben.
.&D 19. Mal mässen dle Betrlebsbogen ln den Häntlen iler ZEhler seln. Dle welterc
Austeilung an ille Betrlebsinhabe',r durch tlte ZEhIer muß am 21. Mat beenileü geln.

Der Zähler bestätigt den Empfang der Zählpapiere durdr Untersdtrilt ln dem Ver-
zeidrnis der Zählbezirke.
Bei der Aushändigung sind die Zähler darauf hinzuweisen, daß sie die Namen dtjr
Betriebsinhaber in der Reihenfolge, wie die Betriebsbogen übergeben t'orden sind,
in die Kontrolliste einzutragen haben. Den Zählern ist ausdrüdrltdr mitzuteilen, daß
sie für sämtlictre land- und forstwirtsdraftlidren Betriebe, Weinbau- oder Gartenbau-
Betriebe mit mindestens einem halben Hektar Gesamtflädle einen Betriebsbogen
beizubringen haben, auch wenn ein vorbereiteter Betriebsbogen nicht vorlieEt.
Nötigenfalls hat die Gemeindebehörde die nachträgliche Ergänzung dieser Zähl-
papiere nadr dem Stande vom 22, Mai 1949 zu veranlassen und das Verzeidrnis der
Zählbezirke ridrtig zu stellen. Auf ille VollstEniltgkeit der Erhebung ist iler größte
VYert zu legen.
Die Gemeinden haben durdr ortsüblidre Bekanntmadrung die Einwohner redttzeitig
von der bevorstehenden Landwirtsdraftlidren Betriebszählung ln Kenntnis zu setzen.

ll. Die Aufgabcn am Zählungotage
Es ist dafür sorge zu tragen, daß am Zählungsiage bei der Gemeindeverwaltung.
ständig jemand zur Verfügung steht, um den Zählern und den Betriebstnhabern
Auskünfte geben zu können. Sollte ein .Zä}rler unvorhergesehener Weise verhlndert
sein, so ist für seine Vertretung zu sorgen. Eür eilige Naehforderungen Von Betrlebs-
bogen li'egt eine Reserve bel der Kreisverwaltung vor.

lll. Dle Aufgaben nach Oem Zählungotage
Die Betriebsbogen sind von den Zählern spätestens bis zum 25. Mai an die Gemeinde-
behörde abzulieftirn. Betriebsbogen, die bis zum 25. Mal noctr nictrt abgeliefdrt sind,
sind von den betrefienden Zählern umgehend abzuholen. Von der genauen Einhaltung
dieses Termins hängt der geordnete Fortgang der weiteren Arbeiten ab.
Gleich bei Abgabe der Betriebsbogen und I(ontrollisten durdr die Zähler ist von der
Gemeindebehörde an Hand der Kontrolliste und des Verzetctrnlsses der Zählbezir.ke
festzustellen, ob jeder Zähler den ihm zugewiesenen Zählbezirk vollstäindlg erlaßt
hat. Ferner ist zu prüfen, ob die Betriebsbogen anwelsungsgemäß ausgefüllt und
untersdrrieben sind.
Es kommt entsdreltlendl darauf an, daß ilte Betrlebsbogeu anwelsungsgemnß eua-gelüIlt sind, da sonsü später aeltraubentle Büdrfragen ilurch ctas §tatlstls&e Lrndec-
amt notwentllg werden. Die Betriebsbogen sind naetr Zählbezirken geordnet tt{r dte

_34-



AulrtcllunS
iler Hlllsllrh

Urschrllt
der Gemelnilebo8lens
Absenalung der Betileüs-
bogen am 2. Junl

Ellmeklung rm 8. Junl

ßetnschrüt
iler Gemelnilebogens

Bearbeltung der Bodehbenutzungserhebung bereltzulegen. Am Pü. lllal beglnnt dtc
Gemelndebehörde mtt der Bearbeltung der Betrtebsbogen ftlr dle Bodenbenutann§r-
erhebung. Dle Angaben zu den Fragen 43 bis 119 slnd ln dle Hillsltste ftlr dle Aul-
redrnung der Betriebibogen und die Zusammenstellun§ des Gemelndeergebnisses
(Drucktoche LBz ?) zu übertragen. Fttr jeden Betrleb lst elne zelle zu verwenden.
Sollte elne.Ltste nidrt ausreldren, elnd weltere Llsten zu verwenden. Jede Llste
lst aut den Selten 2 bls 12 und 14 bis 24 aufzuredrnen. Sollten mehrere Llsten ver-
wendet worden sein, slnd dle Summen der elnzelnen Llsten in elne Llste, dle filr
dic gesamte Zusammenstellung zu benutzen Ist, auf die Selten 12 bis 24 zu tlbertragen.
Ansdrließend an die Aulrectrnung der Betriebsbogen sind die gesdrätzten Flädren
der Betriebe mit weniger als einem halben Hektar und die Flädren außerhalb der
landwlrtsdraftlictren Betriebe in die dafür vorgesehenen Zellen einzutragen. Bel der
Seträtzung der Flächen der Kletnbetriebe hat der Ortslandwirt und der Prüfungs-
aussdruß mitzuwirken. Aus diesen drei Zahlenröihen ist dann die Summe der
Kulturarten und sonstlgen Flä&en, sowle die Summä des Anbaues auf dem Ad<er-
land lür die gesamte Gemelnde zu bilden.
Nadr Feststellung der redrnerlsdren Rictrtlgkelt slnd die 2ahlen auf die Ursdrnift
des Gemelndebogens (Drucksoche LBz 8) zu tlbertragen.
Sämtlidre ausgeftillten Betrlebsbogen sind sofort, wenn die Aufstellung des Ge-
melndebogeru abgesctrlossen lst, zu ordnen und zwar in der RelhenJolge, wie sle in
dem Verzeldrnts der Zählbezirke autgeführt strtd. Im Verzeidruis der Zählbezlrke'lst
die Spalte 5 zu addieren. Dle Sumne muß mlt tler Zahl rler Betrlebsbo8en, dle ab-
gesandt werden, ilberelnetlmmen. Die Betriebsbogen und das Verzeidrnls der Zähl-
bezirke sind spätestens am 2. ,!uni 1949 an die Kreisverwaltung abizusenden. Dle
Kontrolllsten verbleiben bei den Gemeinden.
Dle VoltstEntltgkelt iler Zählung unil dle orclnungsrqEßlge Prülung der Betrlebsbo8ien
beschelntgt rler Bürgermeister otler Gemelnilertlrektor ilurch eelne Uriteraoürllt cul
dem Verzeldrnts der Zählbezlrke.
Dle Sendung ist äußerlidr mlt elner Aufsdrrift äadr folgendem Muster zu versehen:

,,Landwirtsdraftllüe Betrl,ebszählung 1949

Die eingerahmten Zahlenreihen aüt der Ursdrrift des Gemeindebogens sind auf dle
Postkarte ,,Eilmeldung" (Drueksdche LBZ I0) zu übertragen. Dle Eilmeldung lst
spätestens am 3. Junl an die Kreisvenrraltung abzusdnden.
Nadr Uberprüfung der Ursdrrift des Gemeindebogens sind die Zahlen auf die Retn-
sdrrift des Gemeindebogens (Drueknche LBz 9) zu übertragen. Es ist daraut. zu
adrten, daß es sidr hierbei um Durdrsdreibebogen handelt. Deshalb mtissen die
Absdrriften mit einem gut gespitzten, harten Koplerstift auf elner harten Unterlage
gefertigt werden.
DIe Belnschrlften iles Gemelnilebogeng Blnal epötestens bls 10. Junt 1949 an dle
Krelgverrualtunf abzurenilen

Auszug auo Oem Geeetz unD Oer Veror0nung
zur Durchführung Oes Gefet es über etne tanoDtrtfchäfrltche Betrlebszilhlung

tm Verelnlgten Wlrtlchafr Esibtet

§ 1 des Gesetzes über eine landwirtsctraftlietre Betriebszählung im Vereinigten Wirtsdraftsgebiet vom
2. Aprtl 1949 (Wi G Bl Nr. 10, S. 54) lautet:

'Im Jahre lg49 ist elne allgemeine landwlrtsüaltllctre Betriebszählung, verbunden mit einer Boden-
benutzungserhebung, durctrzuführen. Hlerbei können audr Probe-, IIor- und Nadrerhebungen vorgeno[lmen
werden.

§ 3 des Gesetzes lautet:
(1) Dte unmittelbare Durchfi.ihrung der Zählung ist AulSabe der Gemeinden, die hierftir ehrenamtlidte

Zähler bestellen. Jede zur übefnahme des Zählamtes autgeforderte. Person ist verpflidttet, das Amt anzu-
nehmen, sofern nidrt dringende Grttnde entgegerrstehen.

(2) Die Aufsidrtsbehörden haben dte , Gemeinden bel der Durdftihrung der Zählung zu untersttitzen'

§ 5 des Qesetzes lautet:
(1) Wer eine Frage, zu deren Beantwortung er.auf Grund dieses Gesetze§ und der zu seiner Durdrführung

erlassenen Bestimmutrgen verpfltchtgt ist, wahrhettswidrig beantwortet, oder wer sidl weigert, ei.re soldre
Frage zu beantworten, wta mit Gefän'gnts bis zü einem Jähr und mlt Geldstrafe bic zu zehntausend Deutsdte
Mark oder mit einer'di'eser Straten bestlaft.

(2) Die Strafverfolgung trltt nur auf Antrag des Leiters des Statistisdren Amtes oder des Leiters des
Statistisdren Landesamtes ein.

§ I der Verordnung zur Durctrführung des Gesetzes üben eine landwirtsehaftlictre Betriebszählung im Ver-
einigten Wirtsctraftsgebiet vom 9. April 1949 (Wi G Bl Nr. 10, S' 54) lautet:

(1) Die Landwirtsctraffltctre Betrlebszählung (Zählung) nebst der mit'ihr verbundenen Bodenbenutzungs-
erhebung flndet am 2e Mai 19{9 statt.
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(2) DIe Zählung nmfaßt alle bewlrts&atteten Bodenllädren (Betrlebe) von mlndestens elhem halben Hets-
tar, die ganz oder teilweise als Ad<er, Tliesen, Ttreiden, WaId, Fisdrgewässen Garten-, Obst- oder Rebflädre
genutzt werden.

§ 2 der Verordnung lautet:
(1) Als Zähler nadr § 3 des Gesetzes sind nur soldre Personen zu bestellen, von denen zu ervrarten ist,

daß sle ihre Aufgaben zuverlässig erftillen. Wird eine Person bestellt, die r'm Dienste einer Behörde tätig ist,
so hat die Behörde die übernahme des Zähleramtes zu gestatten und Dienstbefreiung zu gewähren; dies gilt
nidtt, wenn der Dienstangehörige mit Personenablertigung beauftragt oder bel einer öffentlidten Verkehrs-
anstalt tätig ist.

(2) Die zuständigen Landesbehörden sorgen für die einheitlidre Durdrfütrrung der Zählung durdr die Ge-
meinden sowie ftir die Verpflidrtung und Unterweisung der Zähler und treffen die hierftir erforderlichen
Bestimmungen.

§ 3 der Verordnung lautet:
Alle mit der Zählung befaßten Stellen und Personen, insbesondere die Gemelndeverv,raltungen und die

Zähler, sind gegen jedermann zur Versdrwiegenheit über die bei der Zählung zu ihrer Kenntnis kommenden
Angelegenheiten und Verhältnisse der einzelnen Betriebe verpflidrtet, sie dürfen diese Kenntnis nidtt zu
anderen als den mit der Zählung verbundenen oder von dem Direktor derVerwaltung fürErnährung,Land-
wirtsdraft und Forsten des Vereinigten Wirtsdraftsgebietes (Direktor) bestimmten statistisdten Zwed<en
vercrenden. Die Verwendung zu steuerlidren Zwed<en ist unzulässlg.

§ 4 der Verordnung lautet:
(1) Bei der Zählung sind die vom Direktor im Einvernehmen mit dem Statistisdren Amt des Vereinigten

\itrirtsctraftsgebietes herausgegebenen Erhebungspapiere (Betriebsbogen fi.ir Land- und Forstwirtschaft, An-
welsungen für die Zähler, Kontrollisten für die Zä}rlet, Anweisungen fi.ir die Gemeindebehörden, Anwei-
sungen für die Kreisverwaltungen) zu verwenden. Ihr Inhalt ist für die Zählung maßgebend.

(A Die Angaben zur landwirtschaftlidten Betriebszählung sind in den Betriebsbogen für Land- und
Forstwirtsehaft einzutragen. Die Pflicht zur Angabe liegt dem Betriebsinhaber, Bewirtsdrafter oder ihrem
Stellvertreter ob; sie haben die Vollständigkeit und Riütigkeit untersduiftlidt zu bestätigen'
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Drudaadc LBZ I Anhang za Alll2

Nähere Bezeidrnung und Abgrenzung des Zählerbezirkes

Landwirtsdraftliche Betriebszähldng atn 22. Mai 1949

Kontrolliste

Kreis

Gemeinde

Zlhlbezirk Nr.:...

frir den Zahler

Straße und
Hausnummer

Name dcs
Betriebslnhabers

Zahl der
ausgeteilten

Betriebs-
bogen

Zahl der ein-
gesammelten

Betriebs-
bogen

Bemerkungen

1 2 3 4 5

Kirchstr. Hau-Nr,74

Belsplel tür ille
Meyer 7 1

2

3

4 usw.

Drucksache LB,Z i
Lon dwirtsclrof, I idre Betriebszöh I un g. o m 22. Mai 1949

im Vereiniglen Wirtschoffsgebiet

Z'AHLE RAU SWE I S

Herr I Frov lFröulein
ist ouf Grund des GeieEes über eine londwirtschoflliche Betriebs-
zdhlung.im Vereinigten Wirtschoflsgebiet vom 2. April '1949 (Wi G Bl
Nr. l0 Seite 54) ols ehrenomtlicher Zöhler bestellt. Er - Sie isi berech-
tigt, zur Durchftihrung derAufgoben die im Zöhlungsbezirk liegen-
den Housholtungen und Grundstücke zu betreten.
Es,wird gebeten, dem Zöhler bei der Durchführung seinerAufgoben

Die Gemeindeverwoltung

den ....... Moi 1949

Stcmpct

behilflich zu sein.

,n

Untcrschrift

Ar,ßtüU1Lng

I

1



Dnrcf,sache LB,Z 6
Anhang ru hlV2

Kreis:......

Gemeinde

Landwirtsdraftlidre Betriebszählung am 22. Mai 1949

Y erueichnis der Zählbezirke

desNr.
Z.ählbezirkes

I

2

gelieferten
Betriebs-
bogen

Zahl der ab-Zahl dervor-
bereiteten
Betriebs-
bogen

Untersd:rift
des Zählers

Äbgrenzung
des Zählbe-

zirkes

53 42

30

23

Beispiele für ilie AustüUung

F. Mliller

R. Mayer

30

24

Dorfstr. 7-30
Kirchstr.7F25
Schulstr. I-16

Bemerkungen

7 Betriebabogen uitd nach'
gelietefi

Reicht ein Verzeichnts nicht ous, so ist ein aselteres
unter lortlauf eniler Nummerl,erung -d,er Zilhlbezirke
zu oeruenilen,

Besüelnicunc:
Dle Zählu-nc iit ordnungsgemäß vorgcnommen'
Dte Betrieb;bogen slnd vottzähhg und gepräIt.

den . .... ........... Mai t949

§mme

"" """ " " "' ü';öi;di;iiä äö;
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Dnrcksache LBZ 7 Anhan zu A lltz

Ltlfe Nr.......

Lan0rutrtföaftltdre Betrtcbszählung 1949
Tttl: BoOenbenugung

Hitfslifte
ftir Otc Aufrcdtnung Oer Bctrtcbsbogcn unO Otc Zutammcnftellung Oeo Geme{nÖeergebntffco

Ocr Gcmetn0c tm Krctle

Diese Liste lst nach der Anlettung aufgestellt, abgesdrlossen und geprtitt worden. Dte sachlldre und rectrnerisdre Rtdittg-
kett der Elatragungen wtrd htermtt besdretntgt.

........, den 1940

(UEtcndrrift dc! Pr0fom) (Unteß&rift de! Bürgcmcirtom)

Erläuterungen
L Bechtsgrunillagc.

Dte qUiährlich durdrgefilhrte BodenbenutzungserhebunS,ist in dlesem Jahre mit der landwirtsdrafflictren Betriebs-
g§hlun-g zusammengelegt, und zwar umfaßt sie die Fragen
31 und 4F119 des Betriebsbogens.

IL Zwe& iler Erhebung.
- Diq Bodenbenutzungserhebung btldet die Grundlage fürdie Feststgllung der Ernte und damit für die ernährungs-
wtrtschaftlidren Planungen. Die Feststellung der angebauten
Flädren nadr Kultur- und Fructrtarten muß daher mlt EEößt-möglichster Genauigkelt durdrgetührt werden.

IIL Unlang der Erhebung.
Die durdr die Vorerhebung tm Februagl\[ärz d. J. fest-gestellten Wirtsdraftsflädren der Gemeinde sind durdr Be-

fragung der Betriebsinhaber und zusätzlidle Sdlätzungen
nadr Kulturarten. und sonstlgen Flädren aufzuteilen. Dabei
slnd folgende drei Gruppen zu untersdreiden:

1. Flächen der Betrlebe von mindestens elnem halben Hektar,
dle durdr Betriebsbogen zu erfassen sind;

2. Flächen der KleinbeHebe mit einer landwirtsdraftltdr,
gärtnerisdr, forsturtrtsctrattlidr oder weinbaulidr genutzten
Flä&e von wenlger als elnem halben Hektar;

3. Flächen außerhalb der unter l. und 2. genannten Be-
trlebe, das sind:
die öfientlichen Gebäude und alle sonstigen noctr nidrt
erfaßten Gebäude- und Hofflädren (Kirdren, Sdrulhäuser,
Rathäuser, Fabrikanlagen, lndustriegelände, Lager- und
Stapelplätze usw.), dle öüentltdren Plätze, das staatlidre
und gemeindliche Straßen- und Wegeland, Eisenbahnen,
Reidrsautobahnen, Frledhöfe, öfientlictre Parkanlagen,
Sportplätze, Flug- und l,Ibungsplätze sowie die nodr nidrt
andenrreitig nadrgewiesenen, ln der Gemeindegemarkung
beflndlidren Gewässer (Flilsse, Bädre, Seen, Weiher,
Telche, Staubed<en, Kanäle), ferner unkultivierte Moor-
flächen einsr{"tteßlldr Steinbrüche, Sand-, Lehm- und Ton-
gruben usw. sowle das nodl nidrt erfaßte Gartenland.

Dle FlEchen iler 2. GruDDe (Ktelnbetrlebe unter elnem helbcn
EcLtrr) rhil ln dleecm Jehr nur zu sohä,tzen r). Da ille Gc-
melndeverwsltungen illc umlangrelüe lanilwlrtsürttüüo

BetrlebezEhluug 1940 durdrzulllhren haben, 6sll thn6a dlg
Erlassung dleser Betrlebe erlelchtert werden. Es lst aber bet
der Sdh4tzung mlt sr6ßüer Sorglalt vorzugehen. Zunärihst lst
besonders zu beaüten, ila8 in dlesem Jahr au& Erwerbr-
gartenbau- untl Erwerbswelnbaubetriebe, unter elnem halben
Eektar kelnen Betrlebsbogen auszulüllen heben, da tn iler
lanclwlrtschaltltüen Betrlebsz6hlung nur ille Betrlebe von
mlndestens elnem holben Eektar durch Betrlebgbogen er-
laßt werilen. Anhaltspunkte lür tlie Snh[tzung rler FlBchen
der Klelnbetriebe bieten ille Ergebnisse dleser Betrlebe vom
VorJahr. Von msnchen dleser Betrlebe (Everbsgartenbau-
betrlebe) liegen vorjnhrfie Betrlebsbogen vor, andere clnat ln
Zählllsten erlaßt. Die Flächen rler Betrlebe unter elnem
zehntel Eektar shal tm allgemeinen au& lrn YorJahr schon
gesrfiätzt worden. Aus dlesen Unterlagen muß sI& der
Blirgermelster olnen Überbltck über illo Anbauverhnlhhse
ln den Klelnbetrteben lm vergangenen Jehr verechaffen Da-
nacb hat er unter Berä&sichtlgung der Anbauversdhlebungen
bel ilen größeren Betrleben zu äberlegen, lnwlewelt rl& auch
bel ilcn Klelnbetrleben Veränilerungen crgeben haben.

IV. Durchführung der Erhebung.
Dle Anweisung für dle Zähler ist eingehend ür der Drudr-

sadre LBZ 2 erläutert. Weiterhin sind Anwelsungen zur
Durdrfilhrung der Erhebung in der Drud<saüe LBZ 3 filr
die Gemeindebehörden enthalten-

Nadr Einsammlung der Betriebsbogen slnd die Angaben
aus jedem einzelnen Betriebsbogen in diese Hilfsliste zu
übertragen Für jeden Betrieb ist eine Zeile zu venrrenden.
Jede Hilfsliste reidrt ftir 50 Betriebe aus. Die Summen
(1-30) auf den Seiten 2-12 sind nidrt als Ubertrag zu ilber-
nehmen, sondern am Ende der Liste (Seite 14-24) tn dte
vorgesehene Zeile (lfd. Nr. 1-30) ernzusetzen. Müssen ln
einer Gemeinde mehrere Listen verwendet werden, so sind
sie auf der Vorderseite zu numerieren. Die Summen der
einzelnen Listen sind auf der letzten Liste aufzuredtnen
und die Endsumme in die dafür vorgesehene Zeile ein"u-
setzen. Die Angaben in Spalte 119 (Spalte 61-f18) zusam-
inen) müssen jeweils mit den Angaben iu der dazugehörigen
Spalte 43 (Ad<erland) übereinstimmen. Forts. Selte 4l

r) Eotetr deren Umtang durctr dle AufrteUuDf der Grund§tüd<sllsten nldrt zahlenmäßi8 teststebt.
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( Tabellenklhfe z.r Drucksach e LBZ 7\

U0.
Nr.

(F-ortsetzung )

Name Oee Eetrtebstnhabere
rr §er l.lrt6.bog.n

,f5
Prloatc

Prhrnlrgcn,
Ra[cnlltrdrcnr
Zlctg,/-ten

uIro.

/ß
Ä0erlanD

oinröLd.Fl&ta
forGm{Ircud
G!rt@E6vtü!o
ir fctdä[ßisem

tubauud idEr-
vcrbrsrrteubau

(auü üotcr Glu)
Nutlgtrtcn

M
Haug'
un0

Hektar Ar Hektar Ar Hektar
Vorname

l.9.
06 lctdrbÖ

(Strr!c, Hrue,Nr.)
o0.r Nam.oat
Bttrlabao, Holrr

oDat Gutc!

Hektar Ar
Famlllcnnrm.

16

Obltrntagcn
Dla nur rutr
Obltbau

brnutt Ectoan

Ar

0rumldrulcn
(rußorhdb der
Fontbctriobo )

Hektar

(Fctaetzung )

\)?lclcn
nlt .lnrm Sönltl

16

(cinrürrri6)

40

Wtefen
mlt rroal unü

m.hr Sönltl.n
(zwci- ud mchr-

odttiri6)

50

St?curoiGlco
IYioao, dio sq
iu 9tro-ugowia-

lug drda)

8l

Vlchlocl0cn
(ohac llmo ud

HuturE6)
Lufrirtiscu
Umtricb -

(for

untcrteilt)

öla

Dooon

e2

Älmcn unD
Hutungen

a
Rcblrn0

(Yciqbcrgc,
\üainzlaci im

Erme"ud aidrt
irü Ertmg
rteheod)

Elektar Ar Hektar Ar Hektar I{ektar ÄrAr Ilektar Ar Hektnr Ar Hektar Ar Ar

L'D.
Nr.

Lto.
Nt.

(Fortsetzung)

54

KorbrcctDen,
anlsg!n

55

WrtDllädren,
Forltrn uno
Holzungen

56.

Unhultlslcrtc
Moorflädrcn

67

§OlanD un§
UnlrnD

58

GercälIcrrTcldrr,
§ecn, Bldre,
Gr§bcn ufm.

58a
Dooon

fuchuirt-
rchoftllch
gcnutztc

Tclchc rnil
Seen

59
GcbEuDe unO
Hofflldrrn,
PrlDstrDcgr

unü lllc lonlt.
Flädlen

Hektar Ar Hektar Ar HektarHektarl Ar Hekhrl Ar Hektar Ar Hektarl Ar Hektar Ar

60

Wlrtldrafte llldrr
0a.

Bctrlcbto

Ar

01

Wlntc?roggcn

Hektar

(Fortsetzung )

62

Sommer.
foggcn

6E

wlntc?mclzcn

64

Spclz
(DI"kaD

uno Emt?

06

sommcrmclz!n

66

Wlntrgrltc

67

Sommcrgcrltc

68

Halcr

Ar Hektar Ar Hektar Ar Hektar Ar Hektar Ar Hektar AI Hektar Ar Hektar Ar

t&.
Nr.

L'0.
Nr.

ß'ortsetzung )

69

Wlntcr,
mcnggrtfcl§e

76

Ädrerbohnen
ruo Aurcifa

beatimmt

70

§ommcr'
mcnggctrel0c

71

Kö?ncrmrlo

72

§pcllccrblcn
rtrnAuctfo

bdtimEt

73

Futtcrcrbtcn
no Aurcifca

HiEst

74

§pctlcbohnen
nm Äurrdfcn

bc!timmt

Hektar Ar Hektar Ar Hektar Ar gektar I Ar Hektar Ar Hektar Ar Hektar Ar Hektar

70

Wtücn
ru K6racr-
gcwiaamg

Ar

t7

S0ßtuptn!n
ruKömep
3owiuug

u

SpEthfftoffcln

85

Zudtcrrllbcn
tr

Bilbcugcvirnu6
zuXömcr-

78

Blttrrlrrplncn

6OErDDug

79
Htlllcnfrudtt'
gcmrngrun0
Mlfdtfruöt
ruK0rccr-
6minuug

80

^llc 
tnoc?.n

Gctrcl0eartcn
u,H6lfenhodrtc

re Äusroifo
begtimmt

82.

Vorgchctmte
Frghhartoffrln

83

l[n0crc
Frtlhhartoffcln

Ar Hektar ArAr Hektar Ar HektarAr Hektar AI Hektar Ar Hektar Ar Hektar

Ir0.
Nr.

Hektar
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(Fortsetang zu Drucksache LDZ 7)

Lr0.
Nr.

(Fonsetzung)

89

Kohlr0ben
ru

Rttbengewinuug

91

Futter'
möhren

4f

86

Zudterr0ben
ru

Srmogowiuung

87

Futterrüben
ru

Illibeugewianug

88

Futterr0ben
ru

§mongowinnug

90

Kohlrttben
zu

Samen-
gewinnuug

92

Futter,
m0hren

lu
§amen-

gcwiuaung

93

Futterhohl

Hektar Itektarl Ar Hektar HektarHektar Ar Hektar Ar Hektar Ar Hektar Ar Ar Ar Ar

94

Alle anDcrcn
Hadtfr0drtc
oinadrlicßlidr
Tobinambu

Ar

95

Grmüfc,
ErDbeeren

unD fonftlg.
Gorte n,

gerDächte

Flektar Ar

(!'ortsetzung)

s6

Wlntilrap6
luE

Aurcifcü bcrt nrmt

97

Sommcrraps
lu

Aurcifobestimmt

98

Wlntcr.
?0bfen

amAureifo
bestimmt

101

Mohn

1ü2

Fladro
(Bch)

109

Hanf

1U

Hopfen

Ar Hektar Ar fuektarlerHektar Arl Hektar Ar Hektdr Ar

99

Sommet,
rtlbIen

zu Auarcifco
bcatimmt

Hektar Hektar

Lf0.
Nr.

Ar

Tsbah

105 106

Körnerlenl
:um Äureifea

bestimrnt

107

Hcll' unD
Gtru0rz,
pflanzen

Alle an0eren
HanDele"
geruädrfe

110
Kle e

in Reinut uil go
ilisdlterÄDbau ver-

adriedeuer Klee-
arlen, iedodr ohne

Kleegru

Ar

109

Hektar AI

111

Klecgrao

't12

Luzerne

Hektar Ar Hektarl er Hektar AIHektarl Ar H;t'ä-A,

108

G?äfcr
zut

Samen-
gcwiuorug

gektar lAr

Nr.
Lr0.

(Fortse tzung )

114

Grae
Aubau aufdom
A&crtud rum

Abwciden
(^d(crwcidcD)

tr'ortrcrzrug-von Scito 39

Nadr der Zeile, in der auf den Seiten 14-24 die Summe
der Angaben aus sämtlidren Betriebsbogen gebildet wird,ist eine Zeile vorgesehen, auf der die gesdrätzten Zahlen
über die Kulturarten und sonsti§en Flädren sowie tiber die
Anbauverhältnisse der Betriebe unter einem halben Hektar
einzutragen sind, In der darauffolgenden Zelle sind die
,,Flädren außerhalb der landwirtsdraftlidren Betriebe usw."
entspredrend den Angaben auf dem Gemeindeblatt der Vor-
erhebung einzutragen. Anhaltspunkte bietet ferner die
Sdrätzung dieser Flädren im Vorjahr. Audr dlese Flädten
sind durdr Sdrätzung auf die Benutzungsarten zu ver-
tetlen !). Die drei Zeilen der Summe der Betriebsbogen, der
gesdtätzten Flädrenzahlen der Kleinbetrlebe und der Flädten
außerhalb der landwirtsdraftlidren Betriebe slnd zu ad-
dieren und stellen das Gemeindeergebnis der Bodenbe-
nutzungserhebung dar. Es ersdreint als letzte Zeile derletzten
Hilfsliste. Audr in dleser letzten Zeile müssen die Angaben
in der letzten Spalte (Ad<erland zusammen), mit den An-
gaben in der Spalte 43 (Ad<erland) i.ibereinstimmen. Von der
Hilfsliste ist das Gerneindeergebnis auf die Ursdtrlft des
Gemeindebogens (Drud<sadle LBZ 8) zu übernehmen. Diese
Urs8rrift deJ Gemeindebogens ist von dem Ortslandwirt und
von elnem Prülungsbeirat von drei sadrverständigen Orts-
elnwohnern zu tiberpriüen und danadr vom Bürgermeister
und den vier anderen genannten Personen zu unterzeidrnen.
Sofort nadr Fertigstellung der Ursdrrift des Gemeindebogens
slnd die Zahlen-der lettumrandeten Frudrtarten auf die
F-;rtd"te (Bämetaung [Drud<sadre LBZ loll zu tiberträ8en'
Faus sämtltche Angäbön ln der Urschrtft deg Gemelade-
r) Slebo truonotc BeltcSg

113

Grao
Änbau auf dem
Ad<erlud zum

Abmlhen
(Ac&cwiesen)

Ar

bogens lilr rt&ttg belunden wonalen sind, elnd sle auf die
Reinsdrrift des Gemeindebogens (Drudrsadre LBZ g) zu tlber-
tragen. Dabei ist zu beadrten, daß es sldr um ein Durdr-
sdrreibeblatt handelt, die Elntragungen also zwed<mäßlg auf
einer frarten Unterlage mit einem gut gespitzten harten Ko-pierstift gemadrt werden müssen, Die Ursdrrift des Ge-
meindebogens bleibt bei den Akten des Btirgermeisters. Die
Postkarte mit den Eilmeldungen, die Reinsdrriften des Ge-
meindebogens und sämtlidre Betniebsbogen sind an dle
Kreisverwaltungsstellen zu senden, DIe Urscürllt des Ge-
melndebogens und dle Hllfsllsten verblelben bel tlen Akten
des Bürgermelsters.
V. Arbeltsplan und Termlne lür dle Gemeindeverwaltung.
1. Vom 25. Mai bis !. Juni sind die Angaben aus den Be-

triebsbogen in die Hilfslisten zu übertragen. Am 2. Juni ist
in der Hilfsliste das Gemeindeergebnis zusammenzustel-
len. Dieses Ergebnis ist auf die Ursdrrift des Gemeinde-
bogens zu übertragen und dort nodrmals nadrzuprtifen.
Danach ist die Eilmeldung über das Ergebnis der wlctr-
tigsten Frudrtarten aufzustellen.

2. Spätestens am 3. Juni ist dte Eilmeldung an die Kreis-
verwaltungsstelle abzusenden.

3. Bis zum 10. Juni sind die Reinsdrrlften des Gemeinde-
bogens (Drudrsadre LBZ9) herzustellen und an dle Krels-
verwaltungsstelle abzusenden.

Lr0.
Nr,

115

Serfa0ella

119

AdcrlanO
tlll'ffi@
(61-flEyoe Kleo ud

Luzemo

116
Allc snÖercn

Futter.
pflanzcn

ru Crflnfutter-,
Clrfuttcr- ud
Ileugcwinnug

Ar

117
Zum

bcftlmmtc
Houpt,
tr0drtc

118

Brsdlc

Ar Ar

Bcmerhungcn

Ar lHektar Ar Hektarl Ar Hektar
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Anhang zu Alllz

GemeinOcbogen

Ilrucksache LBz 8

Londwirtsdrqftlidre Betriebszöhlung 1949
Tctl: Soombcnutzung

(Urförtfi)

I wrrtro.tofltdrr oG, GrmetnDa
Hektar Ar

Anbau aul Dcm AüerlanD ale HauptlruOt t'X.,e,'*if*b'Kulturarten unD lonßtge FlliÖen

I ag A&erland (einsöließliü der FtäOcn für ccmüse,E und Gartenßcwtchse tn feldmäßigem Anbau und lm
Erueösmrtänbau - euch unteiclas - sowie der
Fiäden TürKteegras u. Grasanbaq asf dem A&erland)

44. Hausr und Nutzgärten .

Gctrcloc u.H0lf cnlrgdttc zur K6tnc?gclDlnnung:

71. Komermals (Grünmrls lrt bcl Nr. lt6eazugebc!!)

45. Prlvatc Parkanlagen, Rasenflä<hen,
Zlergärten' usw. .

46. Obstanlasen. dlc nur zum Obstbau bcnutzt rvcrdcn'
tBestetttc Äd<er- oder Grasßlchcn mit Obstbäumcn rlnd
bcl A&edrnd, Vlesen oder VelCcn anzugebcn!) .

47. Baumsöulen (außerhalb dcr Forslbctrtebc)

48. Wlesen mlt clnem Sönftt (eln3öürlg)

49. Wlesen mtt zwel und nrehr Sdtnlften lzwei- und
mhrröff9)

50, Streuwlesen (lVicscn, rlc nur zurStleuSewlnnung
dicaea l)

51. Vlehwelden (ohne Almerl und Hutungea)
DaOOn ftr kurzfristigsn UmEieb untcficilt

...... Hekrar......Ar
52. Almen und Hutungen.

53. Rebland (Velnberget §feiagärten lmErtrag und olch.
im Ertrag stehcnd,

54. Korbweldenanlagen, lenbau in gcs&losseoen FI!öen
zur Gcwlnnung von Binde- und Reütwelded) .

LsnOptrtfdrsft L Nutzf, ädla 43-54

55. Waldflädten,Forsten u.Holzungen(Es sind nurdie zur
flolzzudi bcnutzten FIäöcn - Holzboden, KahlsOIegc,
Kni&s, sowle die zs den Forstbctricben gchorlgen Kamp-
anlagen, Saat- und Forstbaumsdrulcn anzugebenl Audt
niür in rcgelmäßiger Nutzung stebendcÄussülußf, ädcn
wic Moorwald, unzugängliöe Lagen und SöuEwald
lm Gebirge slnd hier anzugebcn!)

56. Unkultlvterte Moorflädren .

57. Odlandu. Unland(auö stelnbrü&e,sandgrubcn ugw.)

58. Gewässer, Tetöe, Seen. Bäöe, Gräben usw.

Dsoon fisöwlrsöaltltdr genutrte Tetöe und
Seen ., Hektar ...... Är

59. Gebäude und Ho{flädren, Prlvatwege und alle
sonstlgen FIädren

60. Kulturarten und sonstlge FläÖen lnsgcfamt
(f.{r. 43-59 zusammen) -Wrttldttn.nldtc der Gemeiadc.

72. Soetseerbsen zum Ausrelfen bestlmmt Grüne
Päü&erbsen siad bcl Nr.95 enzugeben!) . .

73. futtererbsen (eu6 Pelus&kcD) zlrm Ausreifen
bestlmmt .

74. Soclsebohnen zurn Au§rclfen bestlmmt- ifroimf*bohneu rlnd bel Nng5inzugebcn!f
75. Ad<erbohncn (Sasbohnca, Pferdebohnen, Futtcr-

bohncn) zum Ausretfen bestlmmt

76- Wtd(en zur l(örnerqewlnnung (zur Gränlutter-
gcwinnmg urw. rlnd r'ie bci Nr. li6 und zuo Unter'
p8ügen betNr.117 enzugebcnU . '

77. SUßluplnen zur Kömergewlnnung (zur Gron-
fstter8ibwinnrmE ssw. rind r-te bclNr. t lS.trzsgebcn!)

78. Bltterluptnen zur Kömergewtnnung- (zEm
Unrcrp8ücen tind tic bcl Nr. ltTenzugrbcnl).

79- Hülsenfruötsemens! und Mköhuöt (vcr'' -' ;ä[d;i. Hülienfrüöie oder'Getrcide mit Hühen'
fCichten ln gcni.ctteE Anbru) zur Komcrgcr
wtnnung (zrr Gfiufsttctggwln!@g Estr'' slnd llc
bctNr.116enzugebcal) .

80. Allc andercn Getretdearten und Hülsenfrütte- 
i.och Buchwelzcn, Hlne, uuro) zum Ar'srelfen
besdmmt . .

ArHektarHektar

Wlntergerste .

Sommergerste

Hafer
Wtntcrmenggetrelde (veßdrledeBe Getreld.-
arten in gemisötcm Anbeu)

Sommermenggetrelde (vcreüierlene Gctrelde-
arten ln gcmtsötem Anbru)

61. Wlntenoggen

62. Sommenoggen

63, Wtnterwelzen

64. Spelz tDinkel) ,rrd E*;
65. Sqmmerwclzen

66.

67.

68.

69.

70.

I

I

I

81. Spaltenlummc 6l-80
o
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ArHektar Hektar Ar

l0l. Mohn

102. Flaös tleinr

82. Vorgeketmte Fmhk:irtofreln (.ogenanater zünftiger
Anbeul

83. Andere hühkartofteln (etnrchlicßI. Kartoflcldeputat'
tind). Al3 Frühkartofieln sind nur die Sorten Erstlin8e,
Frühbotc, Frähmölle, Oberambadcr Frähe, Primula,
Sicglindc. Vcra und Viola zu reöneal .

Spätkartoffeln (eins&ließI. Kartof,eldeputadand.)
H'lezu sind alte niöt unter Nr. 8!l aufgeführtcn Sorten
zu rechnen!

85. Zud<errüben zur RübengerYinnun&

84.

95. Gemäse, Gemüsesamenbau, Erdbeeren und sonr
sttoe Gartensewädrse
tn "feldmäßigä Änbeu und in Erwerbsgartenbaube-
trieber, aud untcr Glae (Kohlr{iben sind nur unter
Nr.89 und 90 anzugebenl)

l(X. Hopfen

105. Tabak

106. Körnersenf, zum Apsrelfen bestlmmt
107, HelL und Gewürzpflanzen

Maloran, Kümmel, Pfefierminz

108. Gräser zur Samengewlnnung

t09. Alle anderen Handelseewäöse (etnsüliel3liö
anderer Gespinst- und- Olpflanzen, auö Lcin-
dotter, Soiabohnen, Ziöorien) . .

Futtcrpflcnzcn, Gr0nD0ngung, ßradlc:
I t0. Klee In Retnsaat und gemtsöter Anhau verr

söledener Kleearten, ledoö ohne Kleegras
111. Kleegras (Mischung von Klee und Grar auf dem

Ad<erland) mit ein- oder zweiiähriger Nurzung; bel
längerer Nutzung unter Nr.ll 3 od.Nr.11,l anzugebenl

I 12. Luzerne (ewigerKlee)

I I 3, Gras, Anbau auf dem Ad<erland zum /rLinähen
(Ad<erwiesen) . .

I 14. Gras, Anbauauf dcmAd<erlandzumAbweiden
(Adtemeiden) .

tl5. Serradella, Esparsette und gemisöter Anbau
von Klee und Luzerne (zum Unterpflügen bel
Nr, t17 anzugebenr

116. Alle anderen Futterpflanzen (28, Grümais,
§flid«en, Süßlupinen, Spörgel, Putteruenf usw.)
zurCrünfutterr, Gärfutterr und Heugewlnnung

I 17. Zum Unterpfltlgen (Grändüngung) bestlmmte
Hauptfrüdrte iLupinen, §Zi&gemenge, Senf, Serra-
della usw.)

ll8. Bradrc (beadrcrte, aber nlcht bestellte Felder
ohne Brachklee)

103. Hanf.

@aldrian, Fenöel,
urw.l .

96, Mntenaps zum Ausrelfen besttmmt

97. Sommenaps zum Ausretfen bestlmmt .

98. Wlntenübsen zum Ausretfen bestlmmt

99. Sommerrübsen zum Ausrelfen bestlmmt

1t9. AdcrlenD lno§clamt (Nr. 100-l 18):
(Muß mit dcr tnt. d3 angegebenen Fläöe übereinstimmeg l)

Uberhag der §Paltcnfummc Nr. 8l
Hrütrltötc!

86. Zud<errüben zur Samengewlnnung

87 Futterrüben zur Rübengewlnnung
(Ruakelrüben, Didrwurz) .

Ubertrag der §paltenlumme 100

Der Prüfungsbeirat:

88.

89.

Futterrüben zur Samengewlnnung .

Kohlrüben (Stedrrüben) zur Rübengewlnnung lih
Futter; und Spelsezwcd<e , .

(oft)

Der Bürgermeister

90. Kohlrüben (Sted«üb€n) zur Samengewinnung '

91. Futtermdhren zur Rübengewlnnung (Gemüsc'
möhren sind bei Nr.95 anzugebenl

92. Futtermöhren zur Samengewlnnung

93. Futterkohl (Markstammkohl, Kuhkohl)

94. Alle anderen Hadcfrüöte Ginsüließliö Topinambur)

HBnOclsgctDädtlt :

1m. §paltcnlumme Nr. 8t-99

Es wird besöeinigt, daß die Erhebung nadr der Anleitung durdrgeführt worden ist. Alle Eintragungen

sind geprtift und riötig befunden worden.

1949

Der Ortilandwirt:

(Uatcrrörift) (Lhtersüriftcn)

Dtcfcr Gcmttnotbogm (UrlÖttfi) blctbt tm Bcßtz 0c? Gemctnoebch§roc
ullo tlt lorglälttg autzubtlorhrcnt

(Llrteilörtt)
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Anhang za Älllz

GemeinOebogen

Druckgache LBZ I

Londwirtsdroßlidre Betriebszöhlung 1949
Tcll: Bo0enblnutrung

(R.lnfdl?ln)

xi.ete

O Wrrtt nnnefltrdrc Ocr G.metnoc
Hektar Ar

Arrbau aut oem Adr*lanD alo Haupttruöt [']*iflXfl"'o''Kulturarten unD lonlttgc Flädten

I ag A&erland (einsdrtießlidr der Fläöen (ür Gcmüsc

- 
- 

und GaftenßewäEhsc ln fcldmäß'gem Anbau und lm
Erwerbsgartinbeu - auch unter- Glrs - sowie der
Ftä6on Tür Ktecgras u. Grasanbau auf dem Ackerland)

,14. Hausr und Nutzgärtcn .

GetrclDc u.H0llcnlr0dttc zur K6?ncrgclolnnung:

7t. Körnermals (Grünmris lst bel Nr.ll5anzugeben!)

72. Spelscerbsen zum Ausrelfen 6s5tlrnrnl (grüne
I flüdrerbscn sind bci Nr.95 anzugcben!) . .

73. Futtererbsen (ruth Pclusdrken) zum Ausrelfen
bestlmmt . .

74. Soetsebohnen zum Ausrelfen bestlmmt
tthüne P0ü&bohnen sind bei Nn g5anzugeben!)

73. Ad<erbohnen (Saubohnen, Pferdebohnen, Futtcr'
bohncn) zum Ausrelfen besttmmt . .

76 Wld<en zur Körnergewlnnung (zur Gränlutter-
gewinnung usw. sind ste bei Nn 116 und zum Unter
p0ügen beiNr. ll7 enzugebcn!| . .

77. Su{lluplnen zur Körnergewlnhung rzur crün-
f utteBewinnung usw. sind ste bcl Nr., lSsnzugebeo!)

78. Bltterluplnen zur Körnergewlnnung (zum
Unterpflügen sind sic bel Nr, ltTrnzsgeben!).

79. Hülsenfrudrtsemcnse und Mlsöfruöt (ycr-
süledcnc Hülöänfräö"te oder Getrcide mit Hülsen-
früchten ln gcmischtcn Anbeu) zur Körnerger
wlnnung tzurGlränfuttcrgcwinnung usw tlrd .ie
bei Nr. t16 anzugebenll

80. Alle anderen Cetreldearten und Hülsenfrüöte
(euch Buchwcizcn, Hlrse, Linscn) zum Ausrelfen
bistlmmt .

,15. Prlvate Parkanlagen, Rasenfläöen,
Zlergärten, usw

46, Obstanlagen, dlc nur zum Obstbau benutzt werdcn.
(Bestellte Ad(ei- oder Grgs0achcn mlt Obstbäumcn slnd
bcl Äd<erlend, §Tlercn oder Veldco tnrugebä !) .

47 Baumsöulen (außerhalb dcr Forstbcrrlebc)

48. Wlesen mlt elnem Sdlnltt (elnsöürl8)

49. Wtesen mlt zwel und mehr Sönltten lzwel- und
mchrsöürig)

50. Streuwtesen OViesen, dlcnur:urStreugewlnnunB
dicnen !)

51. Vtehwelden (ohne r4lmcn md Hutungen)
Dapon für kuzfristigcn Umtrieb untertci:t

...... Hektar....,.Ar
52, Almen und Hutungen
53. Rebland (!flelnberge, rVeingärten tm Ertrag und nldrt

im Ertrag stchend,

54. Korbweldenanlagen (Anbauingösölosscnen Flldrcn
zur Gewinnung von Binde- und Fleötweiden) .

Lan0rclrtlchaftl. Nutzfrädre 43-54

55. Waldflädren,Forstenu.Holzungen(Essindnurdiezur
Holzzudrr bcnutzten Fläücn - Holzboden, Kahlsülrgc,
Knid<s, sowle die zu den Forstbctricben gchorlgen Kamp.
anlagen, Saat- und Forstbaumsdrulcn anzußeben! Au&
nidrr in rcgelmäßiBer Nutzunß saehendeÄussüluß0ä&cn
wic Mooruald, unzugängliöe Lagen und Süurzwald
tm Gebirge rlnd hicl urugebcnD

56. Unkulttvterte Moorfläöen

57 Odlandu.Unland(auü Stctnbrüüe,Sandtrubcnusw.l

58. Gewässer, Teldre, Seen, Bäöe, Cräben usw.

Daoon fisdrwirtsöaftltdr genutrte Teldre und
Seen .. Hektar ...... Är

59. Gebäude und Hofflädren, Prlvatwege und alle
sonstlgen Flädren

60. Kulturarten und sonstlge Fläöen lnogelamt
(Nr. 43-59 zusammen) -Wlrttchrllcllädrc der Gemcinde.

ArHekt3rHektar Ar

l

63. Wlnterwelzen

64. Spelz (Dinkel) und Emer

65. Sommerwelzen .

Wlntergcrste . ....
Sommergerst:

Hafer
Wlntermenggetrelde (vcrsöledene Getreidc-
arren in gemisütem Anbau)

Sommermenggetr.elde (vcrsöledene Gctrclde-
arten ln gcmlsötcm Anbau)

6l. Wlnterroggen

62. Sommerroggen

66.

67.

68.

69.

70 I

l

I

I

.,I

I

.

l,

81. §paltcnfumme 6l-80

o
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Hektar Ar Hektar Ar

82. Vorgekelmte FrühkartoEeln lsogenannter zünftiger
Anbaul

83 Andere frühkartoffeln (ctnschlitß1. Kanoffcldeputat
land). Als Frühkartoffcln sind nur die Sotten ErstlicBe,
Früh'botc, Frühmolle, Obenmbadcr Friihe, Primula,
Sicglindc, Vcra und Violg zu redtnen ! .

84 Soätkartoffcln cinsdrlicßI. Kanotlcldepuotlanrl.)
lilezu sind alle niöt unter Nr. &i aufgeführten Sorten
zu rechnen!

85. Zud<errüben zur Rübengewtnnung .

lOt. Mohn

t02. Fladrs rleinr

103. Hanf

104. Hopfen

105. Tabak

, 106. Körnersenf, zum Ausretfen bestlmmt . . .

107. HelL und Gewürzpflanzen (Baldrian, Fenöel,
Maionn, Kümmel Pfefierminz usw.)

t08. Gräser zur Samengewlnnung

109. Alle anderen Handelssewäüse (einsöließliö
andercr Gespinst- und- Olpflanzen, aud Lein-
dotter, Soiabohnen, Zidrorien) ,

Futterpf,anzcn, GtonDongung, Bradlt :

ll0. Klee ln Relnsaat und gemisöter Anbau ver,
söledener Kleearten, ;edodr ohne Kleegras

111. Kleegras (Mischung von Klec und Gns auf dcrtt
Ad<erland) mit ein- oder zweiiähriger Nurzung r bcl
längerer Nurzung unter Nr.ll 3 od.Nr.t 1{ rnzugebenl

I 12. Luzerne (ewigerKlee,

I t 3. Cras, Anbau auf dem Ad<erland zum Abmähcn
(Aüeruiesen)

I t4. Gras, Anbauauf demAd<erlandzumAbwetden
(Adterweiden t

l15. Serradella, Esparsette und gemlsrJrter Anbau
von Klee uncl Luzerne (zum Unterp0ügen bei
Nr. lt7 anzugebenr

tt6. Alle anderen Futterpflanzen (2.8. Grünmais,
Vidccn, Süßlupinen, 5pörgcl, FuttereenI usw.t
zur Grünfutterr, Gärfutterr und Heugewlnnung

I 17, Zwn Untcrpf,tlgcn (Grändüngungl bestlmmte
Hauptf rüdrte iLupinen, Vid<gemenge, Senf, Scrra'
della usw.)

l18. Bradtc (bead(erte, aber nicht bestelltc Feldcr
ohne Brachklee)

I

I

_l

I

.'t

..1

l_

t

I

95 Gemüse, Gemtisesamenbau, ErdLeeren und sonr
snqe Garteneewädlse
in "feldmäßirim Anbao und in Emerbsgartcnbaube'
trlebcn, aud untcr Glat (Kohlrübcn sind nur unter
Nr.89 unil 90 anzügebcnl)

96. Mnterraps zum Ausrelfen bestlmmt

97. Sommerraps zum Ausrelfen besitmml

98. Wtnterrübsen zum Ausrelfen bestimmt

99. §ommerrübsen zum Ausrelfen bestimmt

1t9. Aücrlan0 lnogcfamt (Nr. l0o-ll8):
(Muß mit der unt. 43 angegcbenen FIäöe übereinstimnren !)

Ubertrag der §prltcnlummc Nr. 8l
Hrülrllcüte:

86. Zud<errüben zur SamengewlnnunJ

87 Futterrüben zur Rübengewlnnung
(Rrnkclrüben, Di&wurz) .

88. Futterrüben zur Samengewlnnung

89. Kohlrüben (Ste&rübcn) zur Rübengewlnnung für
Futter und Spelsezwed<e .

90. Kohlüben (Sted<rüben) zur Samengewinnung .

91. Futtermöhren zur Rübengewlnnung (Gemüee-
möhren sind bel Nr.95 anzugtbtnt

92, Futtcrmöhren zur Samengewlnnun8

93. Futierkohl (Marksommkohl, Kuhkohl,l

94. Alle anderen Had<früdrte (eineÖließliÖ Toplnambur)

HrnOclogcIDäöfe :

t00.

Ubertrag der §paltenfutnnrc 100

Spaltcnlulnme Nr. 8l-99

Es wird besdreinigt, daß vorstehende Reinsörift mit der Ursdrrift übereinstimmt,

1949 Der Bürgermeister:
ion)

(Unterßürift)

Dttfer GemrtnDebogen (Retnfdrtft) tß fpäteftene am lo. Junt 1949

an Ote Kreleocrpaltungeftelle zurüdtzugeben.
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Eilmeldung! '
Londwirtschoftlichö Betriebszählung 1949

Toil: Bodenbrnutzung
Vorlöufiges Ergebnis

(onzufertigen ous den eingerohmten Teilen der Urschrift des
GemeindebogeÄs - Drud<sodr"ll!! -)

Kreis Gemeinde
Anboufl6drc

moincr GamrindrFruchtorten

:,
o-o:,

Hcklor Ar

61. Winterroggen
62. Sommerroggen
63. Winterweizen
64. Spelz (Dinkel) und Emer
55. Sommerweizen
66. Wintergerste.
67. Sommergerste
68 Hofer.
69. Wintermenggetreide
70. Sommermenggetreide .

82. Vorgekeimte Frühkortoffeln
83. Andere Frähkortoffeln .

aa. Sparto*ofreln
85. Zuckerrüben .

95. Gemlise, Erdbeeren
und sonstige Gortengewöchse

96. Winforrops
97. Sommerrops .

98. Winterrübsen
99. Sommerräbsen .

l0l. Mohn
102. Flochs
Diese l(orle ist spdteslens om 3. Juni 1949 un den Hsrn londrot ainzusenden!

DrucLsaüe LBZ ll
Amtliche B ekanntmachung
Landwirtschaftliche Betriebszählung am 22. Mai 1949

im Vereinigten Wirtsc.haftsgebiet

Laut Gesetz des Wirtselaftsrates vom 2. April 1949 (Wi G Bl Nr. 10 Seite 54) wirtl im Jahre 1949

eine landwirtschaftliele Betriebszählung verbunden mit einer Bodenbenrrf2ungssrhebung dur&geführt.
Stichtag der Zählung ist der 22. Mai 1949.

Die Zählung 'mfaßt alle bewirts&afteten Bodenflächen (Betriebe) von mindestens einem halben IIek-
tar, die ganz oder teilweise als Aeiker, Wiesen, Weiden, Wald, Fischgewässer, Garten-, Obst oder
Rebfläche genutzt werden.

Die Betriebsinhaber oder deren Vertreter sind verpflietrtet, die erforderlietren Angaben zu maüen.
Wer falsnle oder unvollständige Angaben maetrt, hat nadr den gesetzliüen Betimmungen eine strenge
Bestrafung zu errvarten. Im Anselluß an diese Zählung finden Nactrprüfungen statt.

-46-
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Düc&üchc l,BZ l2 Anhang za AlIl2

Lan0rutrtfdraft tifi e B etriebszah lung
am 22.Mat 1949

Anrueifung für Ote Krctsoerrualtungen
zur Durchführun g der Landwirtschaftlichen Betriebszählun g und der Bodenbenutzun gs-

erhebun g I 9 49 im Vereinigten lVirtsdraft sgebiet

Reütsgrundlagen und
Zweck ilerZählung

Durchführung cler
ZEhlung
Aufslchtsbehörden

Versdrwiegenhelt

Sachbearheiter

Vorbereltung der
Zählerversammlungen

Eingang der Zählpapiere

Allgemetnco
Auf Grund des Gesetzes über eine landwirtsdraftlidre Betriebszählung im Ver-
einigten Wirtsdraftsgebiet vom 2.. April 1949, WicBl Nr. 10, S. 54 (Geset2) und der
Ersten Verordnung zur Durdrftihrung des Gesetzes über eine landwirtschaftlictre Be.
triebszählung vom g. April 1949, WiGBI Nr. 10 S. 54 (Verordnung) ,findet am ZZ. Mat 1949
eine landwirtsdraftlidre Betriebszählung statt, die mit einer Bodenbenutzungserhe-
bung verbunden ist. Zwedr der Landwirtsdraftlidren Betriebszählung ist die Fest-
stellung der Struktur tler landwirtsdraftlidren Betriebe, insbesondere unter Eerüd<-
sidrtigung der Betiiebsgröße, um .Unterlagen über den Stand und die Entwicklung
der Landwirtsdraft zu erhalten. Diese Kenntnisse sind für die Landwirtsdraftsver-
waltung, für'den Berufsstand, für die Wissensi*raft und für die allgemeine Agrar-
politik unentbehrlidr.
Laut § 3 der Verordnung dürfen die Angaben der Landwirtsehaftlichen Betrlebs-zählung nidrt zu änderen, als den mit der Zählung verbundenen Zwecken oder ftir
lie vom Direktor der Verwaltung für Ernährung, Landwirtsehaft und Forsten des
Vereinigten Wirtsdlaftsgebietes (Direktor) bestirtrmten statistisctren Zwed<en ver-
wendet werden.
Die Benutzung zu steuerliiüen Zwecken lst unzulässlg.
Die unmittelbare Durdrführung der Zählung ist Aufgabe der Gemeinden.

Die Aufsidrtsbehörden haben die Gemeinden bei der Durdrführung der Zählung zu
unterstützen

§.ag!, § 3 der verordnung sind alle mit der'Durchführung der Zählung befaßtenstellen und Personen gegen jedermann zur verqchwiegänheit über die bei derZählung zu ihrer Kenntnis kommenden Angelegenhöiten ünd VerhäItnisse der ein-zelnen land-, forst- und gartenbauwirtsctraf[lictren Betriebe verpflictrtet.

l. DIe Aufgaben Dor Oem Zählungetage
Zunäcttst ist bei der Kreisverwqltung ejn Sa,chbearbeiter zu ernennen, der für dieordnungsgemäße vorbereitung,, Durctrführung, überwachung aei Zatrrüng und ini-besondere für die Einhaltung der Termine veiäntwoitlicfr ist] fi muß siclräurdr ein-gehendes Studium der Zählungsdrucksactren über alle mit der Zitttäeig;}G|1n*ä-hang stehenlen Fragen verträut mactren. Er muß in der r,aga seinl aie oemeinaÄ-
YgrlYaltule bei der Durdrführung der .Erhäbung in jeder Hlnsictrt 2u beraten. Dasstatistisdre Landesamt wird einige zeit vorhär s&ulungskurse veranstilten,-zudenen die Sadrbearbeiter der Kr6iwerwaltungen zu entsendln sina. rintääüniüier-zu ergeht von den Statistisdren Landesämtern. Außerdem veranstaltet aas Stäii-stüOeLandesamt Zählersdrulungen, an deinen sämtlictre Zähler der Gemeinden teilnehmen
s-oll-en.- DP redrtzeitige Vorbereitung dieser Zählerversammlungen wird ebenfallsAufgabe des Sadrbearbeiters sein. Aüc]l hierüber wird vom Stati;tisctren Landesamtjeweils Mitteilung ergehen.

Die Drud<ereien slnd angewiesen, die Zählpapiere reclrtzeitig abzusenden, so daßsie spätestens am 30. April bei den Iireisverwaitüngen ei"trenäü Äüisen..em'so. Aprilerstattet di'e Kreisverwqttglrg. über den Eingang äer Zählpapiere dem statistisctrenr,andesamt Meldgng; bei f{ichteingang ist tr'ellmleldung ertäräÄüi6. Oie Zatrfpäpiäresind sofort an die Gemeinden weiterZuleiten; den Beäarl aei Cemeinaen ari Zätrl-papieren sollen die Bürgermeister am Z5.zAfrit an die rräisverwirtünÄän-äerää".
Die- Kreisverwaltung hat darauf zu aclrten, däß der von den Cemeinden- mitgeteilteBedarf. den tatsädrlidren verhältnissen er:rtsprictrt, d. h. daß a"sieiaänaä,t:J"Aäd,nidlt -unnötig hohe Bedarfszählen angegeben -werdön. Als Anhalt-punki-;üd ,iie b;ider Vore{hebung vom 1. März diesei Jahres gewonnenen Betrie-bszätrlen [eiäiriü-:ziehen. Eine Reserüe von-zählpapieren, die von den Druckereien aen-senä-ungäbeigefügt .ist, soll bei der Kreisverwaltung liegen bleiben, damit siä im Bedarfsfäileden Gemeinden noctr reditzeitig zugeleitet iverdän kann. Eine weitere Reserve "beflndetsidl beim Statistisdren.Landeiamt, bei dem notfalls weiterer Bedarf. tetetonisctr än-gemeldet werden kann. über ilie liet der Zählung iur verwendung kommenden Er-hppg-lqsnaniere ist .das rNähere aus der Anweisüng für tlie Gemäindebehörden er-slchtlid. Die l(reisverwaltung behält einige Exemplare dieser Anweisung auch nactrder Versenduhg der Zählpap-iere ftir aenäigÄnen -Gebrauch.
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Zählungstag
22. Mal

Elngang tler
Betrlebsbogen

Prllfung aul
Vollzähllgkeit

ll. DIe Aufgaben am Ztihlungotage
Am Zählungstage muß der sactrbearbeiter für die zählung s-tlnqig ln der Dlenst-
riäffJai" Kieisierwaltung 

-"n*"rend 
sein, um erforderlidrenfalls Auskunft geben zu

t-O-"nen oder auftret""äJ SäÄti,iä;iäk;G;, lnsbesondere unvorhergesehenen zusätz-
llctren Bedart an Setriäü.Uräö'"-i-"äit UdtreUen zu können. Das Gleiche gtlt audt
fi.ir den Tag vor und nach der Zählung.

lll. Dle Aufgaben nach Oem Zählungotage
Am 2. Junl senden die Gemeinden die ausgefüllten Bogen an die Kreisverwaltung.
Oäif *tiirert die Betriebsbogen spätestens am 1. Junl eingegangen seln. Unmittelbar
;*ü -ä;r"-nineärrc der Bet*riebs-bogen von den Gemeinden sind sie an Hand des
Virretctrntsses äer2eniUerirke, das-jeder Sendung beiliegen muß, auf Vollzähltgkeit
;u p;ü6".-Äbweichungen zwisclren äen Zahlen dEr Betriebsbogen und den aut den
Verääi*rnisier, t er-""-liten 2ahlen sind sofort lm Benehmen mit der betreflenden
CämäinaJ- aufzuklären. Nactr Prüfung der Vollzähligkeit sind d-te Betriebsbogen
;Gä;.-ä;*;Ga;*eise zu versctrnüren und unter Bellitgung des-Verzelchnlsses der
Zählbezirke in die xisieir,'ü-;;iclr;; aiJzäüipapiere -von-der Drucl<erei versandt
;r;a-ö;;;p-äO.T,,p"i-Bitäri" in das St-atistisctrö iandesamt abzusenden. Die Klsten
tragen äur Kennzeictrnung die Aufsdrrift:

Lanilwlrtsdraftlidre Betrlebszählung 1949

Elngang
Ellmeltlu

der
ngen

Krels
Die Absendung soll bis zum 10. Junl durdrgeführt seln.

Am B. Juni senden die Gemeinden die Eilmeldungen an die Kreisverwaltung. Dle-riimäiaunien iila ,r"aOii ärt votUantigkeit zu- prüfen' Am 7. Junl nidrt ein-
gegangene Eilmeldungen sind sofort aEzumahnen.
Die Eilmeldungen der Gemeinden sind zu qinem Kreiseleeb{q zusammenzustellen
tn"".r.".rr" LEz ßl ,"a .ipaieiie"s am 10. iunl an das Slatistisdre Landesamt ab-
zusenden.
Am 10. Junl senden die Gemeinden die Reinsctrrften der Gemeindebogen an. die
üi.äi.*.*äiu"e- bie eig"U"li." iind durch den Sachbearbeiter der Kreisverwaltung
,üä-ä"ä'iititu,.,-e.U.ir;t-ge;;;" pititet, und spätestens am 24. Juni an das Sta-
tistisctre Landesamt "üä,itu-"ä"".-p?m 

pititungsbeirat gehöre-n außer dem Landrat
bzw. Kreisdirextor unä-äää-*reirtä"a*i"t je 1in Vertieter der zuständigen Kreis-
e[;rt;t"ll;; aei La"a*irt.äip-itwä.*attung und gegeb.enenfalls der Forstverwaltung
ä". Oäru treten zwei geeignete und. erfahrene Fadrleute'

Termtnhalen0er
Ernennung eines Sachbearbeiters für die Vorbereitung und Durdrführung der Land-
wirtsdraf tlidren Betriebszählung'

Teilnahme des Sachbearbeiters an einem Informationsvortrag des Statistisc}ten
Ldndesamtes.

Eingang der Meldungen der Gemeinden über den Bedarf an Zählpapieren.
(Absendung am 25. 4.)

Meldung (Fehlmeldung) über den Eingang der Zählpapiere an das Statistisdta
Landesamt.

Versand der Zählpapiere an die Gemeinden'

Eingang der Meldungen über die Bestellung der Zähler von den Gemeinden'

Eingang der Meldungen über den Eingang der Zählpapiere bei den Gemeinden'

Vorbereitung von Zählerversammlungen'

Bereitschaftsdienst für Auskunftserteilung und sonstige unterstützung der Gemeinden
bei der Zählung.
Sttelrtag der Zählung.

Bil«tung des Prüfungsbeirats.

Anmahnung fehlender Eingänge an Betriebsbogen und fehlender Eilmeldungen bei
den Gemeinden'

Vollzähligkeitsprüfung der Betriebsbogen'

Zusammenstellung des Kreisergebnisses der Eilmeldungen'

Absendung des Kreisergebnisses der Eilmeldungen an das statistisdre Landesamt'

Absendung der ausgefüllten Betriebsbogen an das stattstisdre Landesamt'

Anmahnung fehlender Gemeindebogen'

Prüfung der Gemeindebogen durctr den Prüfungsbelrat'

VersendungdergeprüftenGemeindebogenandasStatistischeLandesamt.

Krelsergebnls
der Ellmeltlungen

Elngeng der Gemelnde-
bogen
Prilfungsbelrat

25. Aprtl

Mttte bls Entle APrll

2?. APrll

30. APrll

2.-3. Mai
5. Mai
6. Mat
6.-9. Mat

20.-24. Mat

22,Mol
2. Junl
7. Junl

7.-E. Junt
7.-9. Junl
10. Junl
11. Junl
12. Junl
17.-20. Juni
24. Juni
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Anhang zu A IIl3

Das TabellenproSramm der Landwirtsüaftli&en Betrlebszählunfl 1949

(Die Tabellen wurdcn für das Bundesgebiet, die Ländcr, Lrndcstcilc, Rcgicrungsbezirkc - Vcrwaltunge-, [endcsbezirke -und Kreise aufgestellt)

Tabelle t. Die Betriebe mit landwirtschaftlichund forstwirtsdraftlid: bcnutzten Flädren
a) Die Betriebe mit landwirtsdrrftlidl bcnutzter FIäd:e

Davon Betriebe'
0,1 bis unter

Grösaenklassen

nacä der

Betriobclllcho

SchrEr I
(Fod.otzEt)

derea landwirtschaftlich benutzte Fläche
biB uDter I ha

Zahl
der

Bcuiebe

l0

(Fortaotzug)

0

C*össenldusen

nach der

Scuiebsfläche

50 big uuter 75 ha

Zahl
der

Beuiebc

32

C*öasenldagsen

nech dcr

Beuiebsfläche

8c[GEr I
(Fo*eotzug)

Bctriebe mit Waldfläche
obao landwinechaftlich

bcnutzte Fläche

Zabl
der

Botriebe

Gröseenklasgen

nach der

Betriebsfläche

unter 50 ha

lmdwirt-
schaltlich
benutzte
Fläche

ha

ludwirt-
schaltlich
beButzte
Fläche

ha

I)'avon dcrcu leadwlrtechefilicü beautzte Fläche

Davon Betriebe, deren landwirtgchaltlich benutzre Fläche betrEgt

b) Dic Betricbe rnit Wäldflädre

Devou waren

3l

Grögsenklassen

nach der

Betriebsfläche

Privatwald

Wald-
fläche

ha

Gröasenklaesen

nach der

Betriebsfläche

9

Betriebo ohnc
ludwirtscheltlich
benutztc Fläche

Bctricbc mit latrdwirtschaft
lich benutzter Fläche

übcrhaupt

Betriebs -
fl!cbe

ha

landwirt-
schaftlich
beDutzte
FIäche

ha

Zahl
der

Betriebe

Land- uud forst-
wirtechaftliche Betriebc

Betriebs -
fläche

he

Zahl
der

Betriclc

Zshl
der

Betricbe
Betricbc-

IlIche
ha

Zrhl
der

Bctriebe

I 2 3 1 5 6 7 I

I bis unter 2 ha 2 bie unter 3 ha 3 bia unter { ha ,l bia utcr 5 hr 5 bia unter 7,5 ha

Imdwirt-
schaftlich
benutzte
FIäche

ha

Zshl
der

Betriebc

lmdwirt-
achaftlich
benutzte
Flächc

hc

Za\l
der

Beuiebe

laadwirt-
echaftlich
benutzie
Fläche

ha

Zrhl
der

Bcaiebo

landwirt-
ecLeftlich
bonutzte
FlIcLo

hr

Z.\l
der

Bctriebe

ludwirt-
gchaftlich
bcnu!zte
Fllchc

hr

Zahl
der

Bcuiebe

landwirt-
schaftlich
benutzte
Flächc

ha

t2 l3 t4 l5 l6 l? l8 l9 20 2lll

20 bis unter 30 hal0 big uuter 15 ha 15 bic uutcr 20 hr?,5 bis unter l0 ha

Zahl
der

Betriebe

laldwirt-
ächeltlich
banutito
Fläche

he

Z.ll
da

Betriebo

ludwirt-
scheftlich
benutztc
Fllcho

ha

Zahl
der

Betriebe

lmdwirt-
achaltlich
benutzte
Fläche

ha

Zahl
der

Betriebe

ludwirt-
schaftlich
benutzte
Fllche

he

Zahl
der

Beriebe

29 3023 21 25 26 27 2822

75 bis unter 100 ha 100 bic unter 150 ha 150 bie unter 2fl) hg 200 ha und darüber

7,ahl
der

Betriebe

landwirr-
schrftlich
bcnutzte
Fllche

hr

Za\l
der

Betriebc

lmdwirt-
schaltlich
benutzte
Fläche

ha

ludwirt-
schaftlich
benutzte
Fläche

ha

Zshl
der

Betriebc

ludwirt-
schaftlich
benutzte
Fläche

ha

ZaII
da

Betricbe

lmdwirt-
achaftlich
benutztc
Fläche

ha

4I33 34 35 36 37 38 39 4D

K6rperschaltswald
Bcuiebe mit Waldflächc übcrhaupt

StartEwdd

Zehl
der

Betriebe

Wald-
fläche

ha

Zahl
der

Betriebe

Zahl
der

Beulebe
Betriebs-

fläche
ha

Wald-
fläche

he

Zohl
dcr

Betriebe

WsId-
fläche

hr
6 7 II 2 ö 4 5

Von deu Borieben (Spdte l) heben eine Waldlläche voa

2 bis unter 3 haunter I ha I bis untcr 2 ha

Zahl
der

Betriebe
Wald-
fläche

ha

Wald-
Iläche

ha

Za},l
der

Bctriebe
Weld-
fläche

ha

Wald-
fläche

ha

Zs\l
der

Betricbe

t7l6ll t2 l3 l4 l5l0
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(Fat.t!ruil

Gtüaeonlßhaaou

uech der

Bcuioballlcho

(Fa:cetzux)

50 bis unter 100 ha

Zahl
da

Betriebe

26

Gröaaentlaaseu

nach der

Betriebsfläche

ScbGDs I

(F'ort!ctzug)

noch Tebclle l: Die Bcuicbc mit hodwirtachrftlich und forstwinacheftlich bcnutaen Fllchen
b) Dlc Betrteba mtt Wrldlllclro

Vou don Bctrlobca (Sp.ltc l) habon otno ltddlllcho von

Von den Bcuieben (Spdte l)haben eine Faldfläche vou

Tabcllc 2. Dic land- und forstwirtschaftlichcn Betricbe nach den Bcsitzvcrhältnisscn

Drvou haban

20 blr untor 30 hr

wdd-
flfcüo

hr

Gröucnkluren

uech dcr

Botrlebrfllcho

derunts auaachlicaellch
eigeues Lud

Flächc dor
elgenen
landea

hr

Davon haben

gepachtetes Land
überhaupt

Zahl
der

G6uallerca
nrcb dc

Bctrlcbelllcho
Betriebe

Tabclle 3. Dic land- und forstwirtsdraftliöcn Betricbc mit gepadrtctcm Land nadr VcrpäötcrgruPPcn

Sonu. joriairchc
Pqa. d. öffcntl.
u. priv. RccätrGrössenklaesen

nach der

Beuiebsfläche

Vcr-
prch-

lGta
Fllcho

he

5 blo untc l0ha l0 bir untc 20 hrI bla untor 5 he

zlu
dc

Bctrlobo
Wald-
flächc

ha

Zahl
dq

Be'uiebe

wdd-
fllcho

ha

\vdd-
fllcha

ha

Zahl
der

Botrioba

Zrhl
dar

Bctrloba

242l 22 23l8 l9 20

500 bie uuter I 000 ha l0ü) ha und dullbcr100 biE uurcr 200 ha 200bisunta 5O0ha

Pdd-
flächc

hr

Zahl
der

Beuicbc
Wald-
Iiäche

ha

Zail
da

Betricba
Weld-
lläche

ha

Zahl
da

Bctriebe
Wald-
fläche

ha

Zahl
der

Botricba
wdd-
fltche

ha
32 33 34 3528 29 30 3l27

eigeuca [and überhaupt

Land- und forat-
wirtschaftlichc Bctriebe

inageaut

ZEll
der

Betriebe
ha

Bctricbs-
Illche

Zahl
der

Betriebo

Zahl
der

Bctriebe
ha

Bctriaba-
lllcho

C€lut-
fllche doa

cigencu
Iadea

ha
5 6I 2 3 1

dquter auaschl.
Heuerlingelud

Souatiger Laad,
lXcnetlud uaw.

deuuter auaachl.
gcpachtetoa Laad

Heuerlingalaad
Ilberhaupt

hr

FlIcho7Ä\l
der

Beuiebe

Fläche
dec

Heuerl.-
landes'

ba

Zlhl
der

Bctricbe

7,ahl
der

Betriebe
ha

Pacht-
f!rlche

Zahl
der

Bctriebc
ha

Bctrieba-
Ilächa

Geggmt-
fläche d.
lleuerl.-
landes

haha

B€triebs-
fläche gepacht.

Landcs
ha

Gesamt-
Iläche d.

l8 l9l3 l4 l5 l6 t79 l0 ll t2

Kirchou uud
kirchl. Änat.PrivatPcraonen Gemeinden

Ehem. Reich'
Llnder, Kreiso

Land- qud foralwirt-
achaftlicho Betricbe mit

geprchtotcE Lud
überhauot

Zrhl
der

Betriebo

Zshl
da

Bctriebe

Ver-
pach-
tctc

Flächc
ha

Zahl
der

Bctriebo

Vcr-
prcli-
lGtO

Fltcha
hr

Zahl
der

Betriebe

Be-
triebg-
fläche

ha he

Pacht-
fläche

Zahl
der

Betriebe

4

Ver-
pach-
tete

Fläcüe
ha

Zahl
der

Bctricbe

Ver-
pach-
tete

F1äche
ha

l0 ll t25 6 7 8 9I 2 3

§chlma I
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Trbellc {. Dle lend-'unil for*wlrtlörftltdrcn Bctrlebc mlt o,5 und mchr Hcktrr Gesamtf,ädrc
nsdr dcn Hruptrrtcn der Bodenbcnutzung

c) Dtc Zshl und Flädre der lend- und foretwirudrcftltdlen Bctrlebe nrdr Kulturatten und eonstigcn Flä&en

Von dor gorürtcn Bouicbsflächo cntfallon ruf

Von der landwirtschaftlich bonutztcn Flächo (Spaltc 4) cntlgllon auf

Grössenklaesen
nach der

landwirtgchaftlich
benutzleD Fläche

6chcE. II

(Fcrtaotzug )

Guteulmd
Vou den Betrieben mit Eaus- und Nutzgärten

(Sp. 7) betreiben auf dem Gartenland:

Zabl

Betriebc

(Fd!.ottsg)

Gröasenklacsen
nach der

leadwirrschaltlich
benutzteu Fläche

(Frtre:rur)

unlultivierto
iloorfllchen

7'z}.l
dcr

Bctriebo

3l

Gr6saenklaseen
nach der

lmdwirtschaltlich
Lonutzten Fläche

Yon der gesamten Betriebefläche entfallen auf

Von der landwirtschaftlich beuutzten Fläche (füalte 4) eutfallen auf

ds

Rivate
Rasenfl. u.

Perk-
Ilächen

ha

l0

Gröaecnklasscu
nach der

lardwirtschaltlich
benutzten Flächc

Waldflächa

wäld-
fläche

ha
30

Gröaeenklassen
nach dcr

landwirtschaftlich
beButzleD Fleche

Somergerste

Von der gesmten Beriebsfläche entlallen auf

Von der gesuten Betrieballäche entfallen auf

sonstige Flächen

b) Die Zahl und IIäd:e der land- und forstwirtsdraftlidren Betriebe mlt Ad<erland naö Fruötarten

Vom Ackerlud (Spalte 2) entfallen auf

Getreidelläche (Spalte 4) entfalleu auf

Aabau-
fläche

ha

Haus- uudAckerlud

Lard- und
forstwirtcchaftlichc

Bculebc
insgcsaEt

ludwirtschaftlich
benutzte Fläche

Zahl
der

Betrieba

Fleche
dea

Garten-
landee

ha

Zahl
dcr

Betriebe

Zahl
der

Betriebe

landwirt-
echaftlich
benutzte
Fläche

ha

Zahl
der

Betriebe

Acker-
fläche

ha

Zahl
der

Betriebe
Betriebs-

fläche
hs

I 94 5 6 ?0 3I

Wiesen insgomt
(einachliegelich

Streuwicren)
Krroffelbau

Obsranlagen Baumchulen

Fläche
ha

Zehl
der

Betriebe
Fläche

ha

Zal,l
der

Betriebe

Zonl
der

[!etriebe
Kutoffel-

fläche
ha

Zahl
der

Betriebe
Fläcbe

ha

Gemüse-
Iläche

ha
I6 t7 l8 l9 20t2 l3 l4 l5

Yon der ludwirtschaftlich benutzten Fläche (SPalte 4) entfallen aul

davon
Rebland KorbweidenanlagenViehweiden

iuageaut f. kuzfristigen Untrieb
unterteilte Viehweiden

Zahl
der

Beuiebe
Fläche

ha

Zahl
der

Betriebe
Fläche

ha

Zahl
der

Beuiebe
Fläche

ha

Zahl
dcr

Betrieba
Fläche

ha

Zahl
der

Betriebe

27 28 2923 24 25 262l 22

Öd- und Unlud
Gewäsaer, Seen,
Teiche, Bäche,

Gräben usw.

davon fischwirtgchaltl.
genutzte Teiche und

Scen

Gebäude, Hofflächen,
Privatwege und alle
eonstigen Flächen

Zehl
der

Eetriebe
Fläche

ha

Zall
der

Betriebe
Fläche

ha
Fläche

ha

Zehl
dcr

Betriebe
Fläche

he

Zahl
der

Beriebe
F1äche

ha
38 39 4032 33 x4 35 36 37

Weizen inagesmt
einachl. Spelz

(Dntel) und Emer
WiEtergerstc

Getreidebau
insgeaant

Getreide -
fläche

ha

Zahl
der

Beuiebe

Roggen insgesamt

Betriebe
mit Ackerland

überhaupt

Zaht
der

Betriebe

Änbau-
fläche

ha

Zahl
der

Betriebe

Aabau-
fläche

ha

Zehl
der

Bcrriebe

Aabau -
fläche

ha

Zahl
der

Betriebe

Zahl
der

Betriebe

Äcker-
fläche

ha

ll9 l05 6 7 8I 2 3 4

Sct!.r lI
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(Fortsotzung )

Hafcr

Zahl
der

Bctriebe

l3

(Fortcctzut)

Grössenklassä
nech der

ludwirtscLeftlich
benutzten Fläcle

(FortaotzunS )

Kohlrüben
zur Rüben- u. Se-

mengewinuung

Zahl
der

Betriebe

37

(Foil!c!zu8)

Grössenklassen

. nach der
laldwirtschaftlich
benutzten Fläche

(Fort.ctzug)

Futterpflanzen
iusgesam!

Zahl
der

Betriebe

noch Tabelle 4: Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe mit 0,5 und mehr llektar Gesamtfläche
nach den Ilaupranen der Bodenbenutzung

b) Die ZLiül und Fläche der lmd- ud forstwirtschaftlichen Betriebe mit Ackerland nach Fruchtuten

Vom Ackerlmd 2) entfallen auf

Von der geeamten Getreidefläche (foaltc ,t) eutfallen auf

Vom Acherland 2) entfallen aul
Von der Eachfruchtfläche (Spalte 24) entfsllen auf

Grösscnklaasen
nach der

landwirtschaftlich
benutzten Fläche

Futtcrtilben zu
Rübeu- u. Senen-

geruiunug

Aabau-
flächc

ha

Vom Ackerland (Spalte 2) entfallen auf
Von der gcsmten Ilackfruchtfläche (Sp. 24) cntfallen auf

Vom Ackerland (Spalte 2) entfallen auf

Grössenklassen
nach der

laudwirtschaftlich
benutzten Fläche

Grä*r zur
Samengewimug

Anbau-
flnche

ha

Grösseqklaesen
nach der

lmdwirtschaftlich
benutzte! Fleche

Fläche für Handelsgewächse (Spalte 46) entfallen auf

Yom Ackerlud (Spalte 2) entfallen auf

60

Kömemais

Hülsenfrüchte,
Hülscnfruchtge -

mcnge und ltlisch-
frucht, eowie Hir-

se, Linseu und
Buchweizen zun

Auseifcn bestimt

Ilackfrüchte
insgesutWinter-

menggetreidc
Somer-

Ecnggetreidc

Anbau-
fläche

ha

7,a\l
der

Betricbc

Anbau-
fläche

ha

Zahl
dcr

Betriebe

Aabau-
fläche

ha

ZaIl
ds

Bctriebe

Änbau-
fläche

ha

Zahl
der

Betriebe

Anlau-
fläche

ha

Äabau-
fläche

ha

Zahl
der

Betriebe

l4 t5 l6 t7 l8 t9 20 2l ,q 23 24

davon auf
Kartoffcln
inaEesut vorgekeimte

Frühkartoffeln
andere

Frühkartofleln
Spär-

kartoffcln

Zuckenübeu zu
Rübcn- u. Samein-

Sewiuug

Zahl
der

Beriebe

Anbau-
fläche

ha

Zahl
der

Betriebe

Anbau -
flächc

hc

ZehI
der

Beuiebe

Aabau -
fläche

ha

ZEII
der

Betriebe

Ärbau -
lläche

ha

Zahl
der

B€triebe

Anbau-
fläche

ha

Za\l
dcr

BeEiebc
26 2? 2825 » 30 3l 32 33 34 öJ

You der

Hudelsgewächse
iusgesmt

Raps und
Rübsen

Futterkohl und
alle udcren
Ilackfrüchte

Gemüse, Gemüsc-
sanenbau, Erdbee-

ren und sonstige
Gartengewächsc
in leldmBssigem

Äubau

Futtem6hren
zur Rüben- u. Sa-

mcngcwinnung

Aubau -
fläche

ha

Zahl
der

Beuiebe

Aubau-
fläche

ha

Zahl
der

Beuiebe

Anbau -
fläche

ha

Zahl
der

Beuiebe

Änbau-
fläche

ha

Änbau -
fläche

ha

Zahl
der

Betriebc

Anbau-
flächc

ha

Zahl
der

Betriebe

43 14 45 46 47 4838 39 40 4l 42

Mohn Flachs und
IIuf IIopIen Tabak Gewürzpflanzen

Heil und

Za\l
der

Beuiebe

Anbau-
flQche

ha

Zahl
der

Beuiebe

Anbau -
Iläche

ha

Zahl
der

Betriebe

Anbau-
Iläche

ha

Za\l
der

Betriebe

Änbau-
flächc

ha

ZahI
der

Betriebe

Änbau-
lläche

ha

Zahl
der

Betriebe

5949 50 5l s2 Jö 54 55 s6 57 58

Von der gesamten Futterpflanzenfläche (Spalte 62) entfallen aul

Klee Kleegras Luzeme
Grasmbau

auf dem
Ackerland

Seradella,
Esparsette
und andere
Futterpfl.

Zm Uo-
tcrpflügcn
bcsti@te

HauptE0ch-
to (Gr0a-
d0rruur )

Brache

Anbau-
fläche

ha

Zahl
der

Bettiebe

Anbau-
fläche

ha

Anbau-
fläche

ha

Anbau -
fleöhe

ha

Anbau-
fläche

ha

Anbau-
Iläche

ha

Anbau -
lläche

ha

Zdhl
der

Betriebe
Fläche

ha

62 63 64 65 66 o, 68 69 70 7l6l
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Apfclbäumo
Betriobc mlt Obstbäumen

tlbcrhaupt

Zahl
dcr

Zahl
der

ObstbäumcBoulcbe

Zshl
der

Obstbäumo

Zahl
der

Botrlebe

Zahl
dcr

Botrlobc

Gcsamtzahl
der land - und

fors!wirt-
gchaftlichen

Bcuiobo

6tl 4 52I

Tabcllc 5. Dcr Bcstand an Obstbäumcn in dcn land, und forstwirtsöaftlidlco Baricbcn
mit 0,5 uDd mchr Hcktar Gcsamtflächc

Von den Botricbcn mit Obstbäumcn (Sp. 2) habcn

BirnbäumoGrüasenklacccn
nach dcr

landwirtschaltllch
benutztcu Flüchc

Schrmr IU

Grössenklassen
nach dcr

landwirtschaftlich
benutzten Fleche

§chems II
(Fqtro

Zahl
dcr

Obstbäumo

7

Gröcsenklaaeen
nach der

landwirtschaftlich
benutzten Fläche

Sllas- und Sauerkirschbäume

Zahl
der

Betriebc

I

Tebellc 6 . Das pcrsonal dcr land. und forstwirtsd:aftlidrcn Bctricbe mit o,5 und mchr Hcktar Gcsamtflädrc

Von den Bctrleben mit Obetbäumen (Sp. 2) habcn

dic itren Betrieb aclbst leiten

Von den im Haushalt lebendcn Pcreonen (Spalten ? - 9) sind

Von den im Hauahalt lobendcn Personcn 7 - 9) eiud

nicht etändig lm
Botricb berchäftlgto
Familienangehörige

Duunter ständig aus-
serhalb d. Beriebes

Inhsber der Botriebc

beruflich

Personen von
14 Jahrcn und

dartlber

weiblich
ll

Gröacenklaasen
nach dcr

landwirtschaftlich
bcnutzten Fläche

atändig im Betriob be-
der Beuiebsin-
haber, dio ihreo
Betrieb nebcn-

beruflich lciten
Pergoncn von
14 Jaluen und

duübcr
weibl.

Gröcsenklaesen
nach der

lsndwirtechaftlich
benutzten Fläche

im Hauptberuf

männlich

Grössenklassen
nach der

landwirtschaftlich
benutzten F lächo

(l'ortrctzung)

dcr ßetrlcbsinhabcr,
die ihren Bcuieb
nicht solbst leiten

Pcreonon von
14 Jahrcn und

darilbcr
männlich

t2

36

Plirslch- und AprikoacnbäumoPflaumcn-, Zwetachgen-,
Mirabellen -, Rcneklodenbäume

Zshl
der

Obetbäumo

Zahl
der

Bctrlcbe

Zahl
der

Bctriebo

Za\l
der

Obstbäume

Z€Il
dcr

Obstbäumo

t2 l3t0 II9

Betriebe, die bewirtschaltet wcrden [ür Rechnung von Bcuiebainhaber u. in Ilaushalt
lebende Familienangehörige

Persoucn von
14 Jahren und

du0bcr
14 Jahren

Kinder
untet

weiblich männlich

Ehema-
ligem
Reich,

Ländern,
IGeisen

Kircheu
und

kirch-
lichen

Anstalten

sons!igea
juri -

stlschen
Peraonen

deg
üIIent-

lichen u.
prlvaten

Rechte

Gesamt -
zahl der
land- u.

forstwirt-
cchaft -
lichen

Betriebe

PAare n,
Gcschwi-

Privet -
Peraonen

(auch trlho -

slcrn oder
Erben-

gemein-
schaftcn)

Gc'
meinden

9 l05 6 7 I, 3 4I

Inhaber d. Bcuiobo (Privat
pereoncn), d.ihren Betrieb

nicht selbat leiton
Peraonen von 14

Jahren und dutlbcr

Dic nebenbcruflichen Inhabcr land- und
forstwirtschaltlicher Bctrlebe vertcilen

sich nach ihrem EauPtberu( auf
im Nebenberuf

Kinder
unter

14 Jahrenmämllch wciblich

Industrie,
Handel,

llandwerk
und

Verkebr

ölfcnt-
licho

Dienste

.onBtlge
Bcrufcmännlich woibllch

Land- u.
Forstwirl-
schalt ala

Ärbeit -
nehmer

weiblich

2l ool5 t? l8 l9 20l4 l5l3

Faruilienangeh6rigc
der Bctricbain-
haber, dic ihren
Botrieb haupt-

beruflich leitcn

der Betriebsinhaber,
die ih,ren Berieb ncben-

beruflich leiten

der Betricbsinhaber'
dic lhrcn Betrieb

nicht selbst leiten
der Betriebainhaber,

die ihren Betrieb haupt-
beruflich leitcn

Pergonon von
l4 Jah,ron und

darllber

Peraonon von
I,l Jahrcn und

dsllber

Personen von
14 Jaluen und'duilber

Peraonen von
14 Jaluen und

duüber
männl.

Da-
runter

(Sp. 29
u. 30)
[.citcr

des
Be-

triebca mäml. wcibl

Kinder
unter

l4
Jah,rcn männl. we!bl.

Kinder
unter

L4
Jahlcn

Kindcr
unterIt

Jahren männl. weibl.männl. weibl.
3538 3430 ill 1226 27 28 29n 24 25

Gesamtzahl

nicht lm
Bctriob berchäftigte
Famllienangehörigc

Pcraonon von
14 Jabrcn und

dutlbcr

Pctaonen von
14 Jalucn und

darüber

Dsrunter
Pcrsonon übcr

65 Jalue
l4 Jah,rcn und

darüber

Petsoncn von
Kindcr
nntcl

l4 Jahrenmännllch weiblichwciblich mänulich weiblich männllch weiblich

Kindcr
unter

l4 Jahrenwelblich männlich
46 47 4842 43 44 4538 g9 40 4l37
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(Fortaclzug )

Grössenklassen
nach der

landwirtgchaftlich
benutzten Fläche

(Fatsctzunt)

Yon den in deu Sp. 49 u. 50

lchrlinge

männlich

Grössenklassen

nach der

Betriebsfläche

Schemr I;
(Fo*sctzung)

Familienangehörige
der Betriebsinhaber

männlich

9

Gröesenklassen
nach der

landwirtschaftlich
benutzten Fläche

Fmilieufremde ArbeitskräIte
Personen sind

noch Tabelle 6: Das Personal der Iand- und forstwinschaftlichen Beuiebe mit 0,J und mehr Hektar Gesamdläche

F amilienhemde Ärbeitakr!fte

Yon den in dcn Sp. 49 u. 50 aufgeflibrten
Perioncn siud

59

Aulsichts- ud

weiblich

Gössenklassen
nach der

I audwirtschaltlich
benurzten Fläche

Kinder
unter

14 Jatreu

I

Gr6ssenlclcsen

nach der

Bcuiebsfläche

in der Wche voo
15. - 21. ttai

weiblich

aouatigea Vcmal-
tuga-, Aufaichta- u.
Rechnugspersonel

Tabellc 7, D* Pcrronrl der lrnd- und forstwirtsüeftlitcn Bcnicbc nach Größcnklasscn dcr Bctricbsflächc

Voa den Betriebsiuhabcrn (hivatpereonen) aind

Betriebsinhaber, die ihleu Bcuieb
nicht selbet leitca

Stäldig beschäft i6e fu beitakräft e
(ohne Betriebsin-haber )

Tabcllc 8. Dic in land- und forstwirtsöaftlidrcn Bctricbcn mit o,5 und mehr Hektar Gcscmtflädrc
bcs&äftigtcn ausgcwicscDen und vcrtricbcnen DcutsöcD östlidr dcr Odcr/Ncissc und aus dem Ausland

You deu iu lud- uud foratwirtechaftlicheu Betrieben
beachlftigten ausgewiesenen und vertriebeneu f)eutschen wscn

aotralige Beschäfti4e

Gesmtzahl d. atändig
beschäfti6en fmilicn-
fremdcu Arbeitahäfte

düuntcr

FachubeiterPeraonen über
65 Jahre alt

sclbständige
Bcuicbalcitcr

mäanlich weiblich mlnalich mtnnlich
6!nntigI woiblich

weiblich mämlich wciblich
5l 32 53 5,t 55 55 s?49 50

sonatige etändig
beschäftigte
Arbeitskräfte

(Lmd-, Gartco-
und Waldubeiter,
Tagclöhner usw.)

Von den in den
Spalten 6l bis 64

aufgeführten
Personen aind

ArbeitekrEfte mit
mindeatena Jahres-

veruagoder
6- monati6cr

Kündigungsfrist

Gesmtzall der
nicht etändig
beschäfti6en

familienfremden
Arbeitskräfie, die
in der Woche vom

15, bis 21. rYti
beechäftigt waren

Gcsamtzahl der
statrdig beschäftig-
ten Ärbeitskräfte,
Spalte 39,4O 49

u. 50 (ohne Kinder
unter 14 Jabrcn

u. Betriebsinhabs)

weiblich

Ksechte I\litgde

männlich wciblich mämlich weiblich mäunlicb weiblich mämlich weiblich
60 6l 62 63 64 65 66 67 6968 70

Bctriebainhaber, die ihren Bctrieb selbst leiten

im Ilauptberuf im Ncbenberul Personeu
und drüber

von 14 Jahren

Gesamtzahl
der land-
und forst-

wirtschaft-
licheu

Beuiebe
männlich weiblich mämlich weiblich männlich weiblich

I , 3 4 5 6 ?

Nicht atändig bcachäfti6c lrbeitskräfte
(ohne Betriebsinhaber)

familienfremde
Ärbeitsbäfte

Fanilienangeh6rige
der Bctriebsinhaber

fmilieofremde ärbeitablfte,
die in der Wochc vom

15, bis 21. It{ai bcachEftigt
wücn

wciblich nänulich weiblich männlich weiblich männlich weiblich

l0 ll t2 l3 t4 l5 l6

Geamtzahl
der in den Betricbea

beschäfti6ca
auagewicaeuen

und vertricbcnca
Deutschen

Betriebginlaber ständig
Bcschäfti6e

GeseEt-
zahl dcr
land- und
foretwirt-
echaft-
lichen

Beuiebe

Duunter
Betriebc,
in denen
.Aua6re-wresene u.

Vertriebene
überhaupt

beschäfti6
cind milulich weiblich mänulich weiblich mämlich weiblich mänalich

I 2 4 5 6 7 I 9

§cheEr Itr
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Zahl der Werkwohnunsen
(Landarbeiterwohnungen, Notiohnungen )Gesan!-

zahl der
land- und
forstwirt -
schaft-
lichen

Betriebe

Darunter
Beuiebe mit

Werkwohnuneen
(Landubeitä-

wohnungen,
Notwohnungen)

überhaupt

darunter
Werkwohnungen,

die den lletrieb z. Zt.
keine ständigen

Arbeitskräfte zu
VerIügung stellen

I 2 3 4

Tabcllc 9a. Die land- und forstwirtsdraftlidren Betriebe mit 0,5 und mehr Hektar Gcsamtflächc
mit Werkwohnungcn (Landarbciterwohnungcn, Notwohnungcn)

Gr6ssenklassen

nach der
landwirtschaftlich
benutzten Fläche

Schem8 ttr

Grössenklassen

nach der
landwirtschaftlich
benutzten Fläche

SchemE nI

Grössenklassen
nach der

landwirtschaftlich
benutzten Pläche

§chema I[

Grössenklassen
nach der

landwirtschaftlich
benutzten Fläche

Schema II

(Fortsctzuag )

Kälber unter
3 Monaten

Zahl
der

Betriebe

Ge8aartzahl der
benötigten neuen
Werkwohnungen

5

Tabclle sb. Die in land- und forstwirtschaftlichen Betriebcn mir 0,5 und mchr Hektar Gcsamr-
fläche untergcbrachten Flüchrlingc, Vertriebencn und Evakuierten

Zahl der in Werkwohnugen,-Notwola-urgen und sonstigen Räumlichkeiten untergebrachten
Flüchtliuge, Vcrtriebenen und Evakuierten

nicht beschäftigt

Tabelle lo, Dic land- und forstwirtscbaftlichcn Bctriebe mft o,5 und mehr Hcktar Gesamtfläche
mit Deputatentlohnung

Von den Betrieben mit Deputatentlohnung gewähren

Deputatmilch

Davon

Zaül der

Tabclle tt. Die Viehhaltung in den land- und forstwirtsöaftlichcn Betricbcn
.mir o,5 und mchr Hektar Gesamtfläöe

Von der Gesamtzahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Spalte 1) halten

Ilindvieh

Kinder
unter l4
Jahren

t3

Arbeiter-
haushal-
tungen

ll

Zahl der
Rinder

insgesamt
(einschl.
Kälber)

Grössenklassen
nach der

landwirtschaftlich
benutzten Flilche

l0

Von der Gesmtzahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Spalte l) halten

Rindvieh
te 9) halten

insgesarnt nicht ständig beschäItigt

Personen
von 14 Jahren

und daüber

Personen
von 14 Jahren

und darüber

Personen
von 14 Jahren

und duüber

Persouen
von 14 Jahren

und drüber

Gesamt -
zahl der

land-
und

forst-'
wirt-

schaft-
lichen

Be-
triebe

linge,
Vertrie

Daunter
Betriebe,
in denen
Flücht-

bene und
Evaku-

ierte
Unter-

gebracht
sind männl. weibl.

Kinder
unter 14
Jahren männl. weibl. männl. weibl.

Kinder
unter 14
Jahren männl. weibl.

I 2 3 4 5 6 ? I 9 l0 ll 12

Deputatland Deputatkutoffeln Deputatgetreide

Zahl der

Gesamt-
zahl der

land- und
forstwirt-
schaft-
lichen

Betriebe

Dffunter
ßetriebe

mit
Deputat-

ent-
lohnung Betriebe

Arbeiter-
haushal -
tungen

Fläche
des

Deputat-
landes

ha

Berriebe
lrbeiter-
haushal -

tungetr
Betriebe

Arbeiter-
haushal -
tungen

Betriebe

I , 4 5 6 ? I 9 l0

Pferde (ltlaultiere, Ittaulesel, Esel )

Davon

3 Jahre alt
unter 3 Jahre alt

und älter

Gesamt
zahl der

land - und
forstwirt-
schaft-
lichen

Betriebe

2

Zahl der
Betriebe

mi! Gross-'vieh-
haltug
(Pferde

und
Rindvieh)

Zahl
der

Betriebe
mit

Pferden

Zahl
der

Pferde
tns

gesamt Zahl
der

Betriebe

Zahl
der

Pferde

ZThl
der

Betriebe

Zahl
der

PIerde

Za\l
der

Betriebe
mrt

Rindern

I 4 5 6 ? I 9

Jungvieh 3 Monate
bis noch nicht

I Jahr alt

Jungvieh I Jahr
bis noch nicht

2 Jahre alt

Färsen
2 Jahre alt
und Blter

Ktlhe nur zur
Milchgcruinnug Milchgewinnung

und Ärbeit

Kühe zur

Za\l
der

Kälber

Za\l
der

Beriebe

Za\l
der

Tiere

Zahl
der

Betdebe

ZaIl
der

Tiere

Zagl
der

Beuiebe

Zahl
der

Tiere

Zahl
der

Betriebe

Zabl
der

Kühe

Zahl
der

Betriebe

Zahl
der

Kühe

12 13 l4 l5 l6 t7 I8 l9 20 2l ooll

Von den Betrieben

-bb-



ZiczeaSchafeRi ndvieh
Von deu Beuieben (Spalte 9) halten

Soust, Rindvieh,
Zuchtbullen, Maet-
ochsen, Mastkühe
usw. 2 Jahre alt

und äher

Arbeitsochsen,
-bullen, (-stiere)

ZaIl
dcr

Betriebe

Tahl
dc

Ziegen
(einschl.
Llmmer)

Zahl
der

Betriebe
mit

Schwei-
nen

gcsamt
(einschl.
Ferkel)

Zahl
rler

Schweine
ins-

Zail
der

Betriebe
rnit

Schalen

Zshl
der

SchaIe
(einschl.
Lirmer)

Zahl
der

Bctriebe
mit

ZiegenZahl
der

Tiere

Zall
der

Bctriebe

Zahl
der

Tiere

ZaH
der

Beuiebe

30 3l 32 3326 2? 28 D2g 24 23

(FatsctzunE)

Grösseuklassen
nach der

landwirtschaftlich
benutzten Fläche

Schweine

Von den Betrieben
(Spalte 3l) halten

Sonstige Schweine
B Wochen alt und älter

Grössenklaaeen
nach der

landwirtschaftlich
benutzten Fläche

noch Tabelle ll: Die Viehhaltung in den land' uad fotstwinschaftlichen Betrieben
mit 0,1 und mehr Hektar Gesamtfläche

Von der Gesmtzahl der land- f orstwirtschaf tlichen Betriebe

Von der Gcsmtzahl der land- und forstwirtschaftliclen Bctriebe

halten
Schweine

Von den Betrieben
(Spalte 3l) halten

Zuchteauen
6 Moaate al!

und äIter

Zatrl der
Zucht-
aauen

34

Grössenklaesen
nach der

laadwinschaftlich
bcnutzteD Fllchc

Zahl
der

Betriebe

35

l) Ohne Trut-, Perl- u. Zwergh0hner.

Tabellc tz. Die Verwcndung von betricbseigcnen Antriebsmaschincn in dcn land'
und forstwhtschaftli&cn Betricbcn mit o,5 uud mchr Hcktar Geramtfläöe

Davon die Itlaachincn bcnutzten

Grössenklassen
nach der

landwirtschaftlich
benutzten Fläche

Zahl der

achiaen

l3

SChGnl Itr
(Fetactzus)

Davon die Maschinen benutzteE

Bodenfräscn
Grörrcnklacsen

aech der

ludwirtschaltlich
benutzten Fllche

r) Einschlieeslich Einachsschlepper.

Tabcllc l3a. Dic Vcrwcndung von bctricbscigcncn Arbcitsmasüincn in den land-und forrtwirtr&aftlichcnBctricbcn,
mit o,5 und mchr HcktarGcsamtfläöc

Davon mit

Dampf -
lokomobilen

eigenen
M8-

Za\l
der
Be-

uiebe

t4

I)ülrgürtseua
Iür Handeladilager

Zahl der
betriebs-
eigenen

It4aechinen

Enten BienenvölkerHühner GEnsc

Zahl der
Gäase
(über

6 Monate
alt)

Zahl
der

Betriebe
Eit

Enten

Zahl der
Enten
(über

6 Monate
alt)

Zahl
der

Betriebe
mit

Bienen -
völkern

Zail
dcr

Bienen-
völker

Zahl
der

Schweine

Zahl
der

Betriebe
Eit

IIllinern

Gesmt-
zaül der
Ilühner l)

(über
6 Monate

alt)

Zahl
der

Betriebe
nit

Gänaen

4439 «) 4l 42 4336 37 38

Elektromo!oren

von

gchiaeu

eigenen
M8-

Zahl
der
Be-

tdebe

Tahl
der
Bc-

triebc

Zahl der

Davon mitElektromotqen erner

unter I PS 6 PS und meh,r

Zahl der

I bia unrer 6 PS

Zall der
bctriebs Zahl

der
Bc-

triebe
eigenen

Ma-
echinen

eigenea
M8-

achinen

Verbreuungo-
motoren

llberhaupt

eigenen
Ma-

schi[cn

Zahl dcr
beuiebs - Zshl

der
Be-

tricbe
eigenen

Ma-
achinen

Zahl der
bettiebs- Zaht

der
Be-

uiebe

Gesamt-
zahl

der land-
und forst-

wirt -
echaft-
licheu

Betriebe

Zahl
der
Bc-

tricbe

9 l0 u 12q 3 1 5 6 7 II

Schlepper
davou

0ber l0
bia l0 PS

Ilbcr l8
bis 25 PS

über 25
bis 35 PS tibcr 35 PSilbuhaupt bis l0 PS l)

otffiTo
schinen

Zehl ds
beuieba-ZEhl

der
B€-

triebe
eigenen

lvla -
echinen

Zahl der
bcriebs- Zshl

der
Be-

riebe
clgenea

I\4a-
achinen

Zahl der
bctriebs- Zs\l

der
Bc-

triebe
eigenen

l,ta-
schiuen

Zahl der
bcricbs- ZEll

der
Be-

triebe
eigenen

Ma-
schinen

Zahl der
betriebs- Zsbl

der
Be-

triebe
ci6enen

Ma-
achinen

Zshl der
beuieba- Zahl

der
Ba-

triebe
e.igenea
, tvla-
achinen

Zahl der
beriebs.

24 25 26 nl5 l6 t7 l8 l9 20 2l 22 2t

Luftbercifte Ackerwagen laatkaftwagcn Drillmaachinen

Zahl
der

Beriebc

Zahl dcr
bcriebs-
cigencn

Maschincn

Zrhl
der

Bcuicbe

Zahl
der

Bctriebe

Zahl dor
beuiobs-
eigenen

Ackemagcu

Zshl
der

Bctricbc

Zahl der
b€tricbs-
cigenen
Laatlraft-

wa6eD

Geamtzatrl
dcr

lmd- ud
forstwirt-

gchaftlichen
Bcriebe

I3 4 5 5 ?I 2

SchcDa Itr
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Mähbinder filr GespannzugVielfachgeräte
fär Qeepann- und

Schlepperzug
Gespanngrasmäher Heuwender

ohne Außamotor mit Aufbaumotor

Zahl der
betriebs-
cigenen

r.f..-^L!-^-

Zahl der
betriebs -
eigenen

Zahl der
betriebs -
eigeneri etgenen

Zahl der
betriebs-

Zahl der
berriebs-
eigenen

Zahl der
beuiebs-
eigenen

Maachinen

Zahl
der

Beriebe

Zahl
rler

Betriebe

Zahl
der

Betriebe

Zahl
der

Beuiebe

Zahl
der

Betriebe

ll t2 l3 l4 t5 t6 t? l8 l9 20 2l

noch Tabelle 13a: Die Verwendung von betriebseigenen'Arbeitsmaschinen in den land- und forstwittschaftlichen Beuieben
(!.ortserzuns) , mit 0r5 und mehr Hektar Gesamtllächc

Davon mit beuiebreigener Mmchinen

llackmaschinen

Zahl
der

Beriebe

l0

(Fcts

Grössenklassen
nach der

landwirtschaftlich
benutzten Fläche

(Fortsetzung )

lheschmaschinen
davon

Davon mit

Davon mit

Davon mit

Maschinen

Maschinen

Maschinen

Grössenklassen
nach der

lmdwirtschaftlich
benutzten Fläche

Dreschmaschinen
davon

bis 7,5 dz
Stundenleistug

Zahl der
betriebs -
eigenen

Maschinen

3t

Grössenklassen
nach der

landwirtschaftlich
benutzten Fläche

Schrotmühlen

Zahl der
betriebs-
eigenen

Maschinen

5l

Grössenklasscn
nach der

landwirtschaftlich
benutzten Fläche

äber 7 bis 12,5 dz

Zahl

Betriebe

(Fatectzung)

Grässenklassen
nach der

landwirtschaftlich
benutzten Fläche

(Fortgctzug)

Kutof felsortierer
mit llud- oder

Kraftbetrieb

Zahl
der

Betriebe

der

Zapfwellenbinder Motmäher
Kstoffelroder

fär Gespun- ud
Schlepperzug

Rübeuoder
für Gespann- und

Schlepperzug

Zahl
der

Betriebe

Zahl der
betriebs -
eigenen

Maschinen

Zahl
der

Beriebe

Zahl der
betriebs -
eigenen

Maechinen

Zahl
der

Betriebe

Zahl der
betrieba-
eigenen

IUaechinen

Zahl ,

der
Betriebe

Zahl der
betriebd -
eigenen

Maachinen

Zahl
der

Betriebe

,o 23 24 25 26 at 28 29 30

Strohpressen

übcr 12,5 dz
Stmdenleistmg Bindfadenpressen fhahtprassen

IIöhenIörderer

Zahl der
betriebs-
eigenen

Maschinen

Za\l
der

Betriebe

Zahl der
betrieba-
eigenen

Magchinen

Zshl
der

B€triebe

Zahl der
beriebs -
eigenen

Maschinen

Zahl
der

Betriebe

Zahl der
beriebs-
eigenen

I\4aschinen

Zahl
der

Betriebe

Zahl der
beriebs -
eigenen

Maschinen

33 34 35 35 37 38 39 40 4l

lIäckselmaschinen

Greiferaufzüge Fdrdergebläse ohne Gebläse mit Gebläse

Zahl der
betriebs -
eigenen

Maschinen

Zahl
der

Betriebe

ZEhl
der

Betriebe

Zahl der
betriebs-
eigenen

Maschinen

Zahl
der

Betriebe

Zahl der
betriebs-
eigenen

I\,laschinen

Zahl
der

Betriebe

Zahl der
betriebs-
eigenen

Maschinen

Zabl
der

Beuiebe

42 43 44 45 46 47 ß 49 50

Elektro-
F utterdämpfer Elektroherde Melkmaechinen-

änlagen
Wäsche -

waschmaschinen
mit Motor

Zahl der
betriebs-
eigenen

IVlaschinen

Zahl
rI:t

Betriebe

Zahl der
betriebs -
eigenen

r\taschinen

Zahl
der

Betriebe

Zahl der
Elektro-
herde

Zahl
der

Betriebe

Zahl der
betriebs -
eigenen

Maschinen

Zahl
der

Betriebe

Zahl der
betriebs-
eigenen

illmchinen

53 54 55 56 DI 58 59 @ 6ls2

Davon mit

- Da -

Maschinen



Tabcllc tab, Dic ted:nischen Einrichtungcn in dcn land- und forstwirtsdraftli&cn Bctricbcn
mit o,5 uud mchr Hektar Gcsamtflädrc

Davon mit techniecher

Gärfuttcrbehälter für
Grössenklassen

nach der
landwirtschaftlich
benutzten F läche

Schemr ltr
ß'dlrotzug)

Davon nrit

Ausgebaute Jauchegruben

Zahl
der

tsetriebe

I

Grössenklassen
nach der

landwiriachaftlich
binutzten Fläche

SchcEr m

Grössenllagsen
nach der

ludwirtschaftlich
benutzten Fläche

schrm. Itr

GrEssenklassen

nach der

landwirtschaftlich

benutzten Fläche

§cheDt II
l) Klthe zur Milchgewinnung und Arbeit.

mir zuäkühen
sbeiten

Berriebe, die mit Pferden
und Zugrindern

arbeiten

Kartoffeln

Fassungs-
rcrmögcn

cbo

?

technischa

Grössenklassen
nach der

landwirtschafilich
benutztcn Fläche

Tabcllc 14. Dic Vcrwcndung von bctricbsfrcmden Masdrinen in dcn land. und forstwirtsdraft'
lidrcn Bctricbcn mit o,5 und mchr Hcktrr Gcsrmtfläöc

Devon Bcuiebe, dic folgende Maechinen gcliehen, gemiete!, genoaaenschaftl.,
gemeinachaftl. oder im [ahnverfahlrn benutzten

Zahl der ßeuiebe

Tabcllc 15. Dic mit den land- und forstwirtsdtaftlid:cn Bctricbcn mit o,5 und mchr Hcktar
Gcsamtfläche vcrbuudcncn tcchnischcn und gcwcrblichcn Betricbe

Davon land- und forstwirtschaftliche B€triebe mit technischo und gewerblicheo B€trieben wie

Kanolfcl-
rodcr

Son-

uiache

4"e

(.'stiere

9

atige
tech-

und

Zahl der Betriebe

Tabellc 16. Die ticrische Zugkraft. in dcn land- und forstwirtschaftlichcn Bctricbcn
' mit o,5 und mclu Hcktar Gcsamtflächi

Dgvon

l4

Darunter
Betriebe, die nu

Grünfuttcr

Gesamtzahl
der

land- und
forstwirt-

schaftlichen
Betriebe Zahl

der
Betriebe

Zahl
det

Bchälter

Fassungs-
vermögen

cbm

Zahl
der

Beuiebe

Zthl
der

Behälter

I , 3 4 5 6

davon Waaserleitung

Bcregnungeanlagen

Güllean-
lagen mit
Pmpwerk
zum Ver-

schlauchen öffearliche ergene

Elektrische
Strom-

versor8ung

Zahl
der

Gruben

Fuamgs-
verm6gen

cbm

Zahl
der

Bctriebc

Bercgnugs-
Ilächc

ha

Zahl
der

Bctriebc

Zahl
der

Bctriebc

Zshl
der

Betriebe

Za\l
der

Bctricbe

9 l0 ll t2 l3 l4 1s l6

Drecch -
muchincn

Wäache-
waach -

maschinen
mit Motq

lrlotormähcrSchlepper
Luft-

bereifte
Ackerwagen

Zrpfwcllcn -
binder

['lilhbinder
lü

Gcspanne

Gcsamtzahl
der land-
und foret-

wirt-
schaftlichen

Bctriebc .

? Iq 3 4 5 6I

Sä9"-
galter

lJilcke-
rei

Metz-
gerer

Gast -
wirt-

schaft de

Lohn-
dre-

scherei

G€Eei-
de oder
Kstof-

fel-
brcn-
nerci

Obst-
breo-
nerei

Trock-
nungs-
anlagen

Brau-
erei

Mol-
kerei Älühle

Gesamt-
zahl der

und
forst-
wir!-

schaft-
lichcn

Betrieb€

t2 l3I , 3 4 J 6 7 I 9 l0 ll

Betriebe, die nu
mit Pferden

arbeiten

Betriebe
PIerde
tlber

3 Jahre

Betriebe, dic nur mit
Zugrindern (Zugochren,

-bullen, -stiere und -kühe)
arbeiten

4"e
ochseu,Betriebe Ztz-

küh; l)
zoE=.

kühe l, Ileriebc
Pferde -
über

3 Jahrc
zug'.,
kühe U

schaft-
lichen

Betriebe

Gesmt-
zahl der
land- u.
fors[-
wirt-

Beuiebe
ohne

Pferde
über

3 Jahre
und
?"6-rlnder

2

Betricbe

ll t24 5 6 7 I 9 l0I 3

-58-

Zahl der

l3



Tabcllc 77 Dic Zahl und Flächc dcr Bctricbe mit Pachtland
nach dcm Antcil des Pechtlandcc an der Gesamtfläche

In den Betrieben mit gepachtetem Land (Spalte l) beträgr die gepachtete Flächern,,vH"der Cösamtlläche "

30 bis unter 40
Gössenklassen

n ach der

Betriebsfläche
Pacht -
fläche

ha

l0
§chema I
(Fatsctzunt)

Zahl
der

Beriebe

40 bis unter 50

In den Betrieben mit gepachtetem Land (Spalre l) beträgt die gepachtete Fläche in ,,vH" der Gesamrfläche

tl

Tcbcllc 18. Dic Zahl und Flächc dcr Betriebc mit Hcucrlingsland
nach dcm Antcil dcs Hcuerlingslandcs an dcr Gesamtflächc

In den Betrieben mit i{euerlingsland (Spalte l)

Grössenklaasen

nach der

Berriebsfläche

SchcE|r I
(Fd!sctzunß)

beträgt das lleuerlingsland ia ,,vll" der Gesamtfläche

Tabcllc 19, Dic land- und forstwirtschaftlichen Bctriebe mit o,5 und mchr Hcktar Gcsamt-
flächc nach dem Anteil dcr Kulturartcn an der landwirschaftlich bcnutzen Flächc

s) Die Betriebe mit Ad<erland

Grössenklassen

nach der

landwirtschaftlich

benutzten Fläche

In den Betrieben mit Ackerland (Spahe l) beträgt die Ackerfläche
in ,,vH" der landwirtschaftlich benutztän Fläche

Zahl der Betriebe

§chGEr tr

b) Die Betriebe mit Dauergrünland

Ia den Betrieben mit
Grössenklassen

nach der

landwirtschaftlich

benutzten FIeche

in ,,vH "
Dauergrünlmd (Spaltc 1) beträgt das Dauergrtlnland
der lantwirtschaf ilich benutzte-n Fleche

G6ssenklassen

nach der

Betriebslläche

30 bis unter 40

Heuer -
lings-
land

ha

l0

40 bis unter 50 Grössenklaesen

nach der

Betriebsiläche
Zahl
der

Betriebe

ll

m
bis
100

l2

90
bis
100

Betriebe mit
gepachtetem Land

überhaupt unter l0 l0 bis unter 20 20 bis unter 30

Zahl
der

Betriebe

Pacht -
fläche

ha

Zahl
der

Belriebe

Pacht -
fläche

ha

Zahl
der

Betriebe

Pacht -
fläche

ha

Zahl
der

Betriebe

Pacht -
Iläche

ha

Zahl
der

Betriebe

I 2 4 5 6 ? B 9

50 bis unter 6O 60 bis unter ?0 70 bis unter 80 8O bis unter 90 90 bie 100

Pacht -
fläche

ha

Zahl
der

Betriebe

Pacht-
fläche

ha

Za\l
der

Betriebe

Pacht-
fläche

ha

Zahl
der

Betriebe

Pacht-
fläche

ha

Zahl
der

Beuiebe

Pacht -
fläche

ha

Zahl
der

Betriebe

Pacht -
fläche

ha

t2 l3 l4 l5 t6 t7 l8 t9 20 2l 9'

Betriebe mit
Heuerlingaland

überhaupt l0 bis unter 20 20 bia unter 30

Zahl
der

Betriebc

Fläche des
Heuerlings-

landeJ
ha

unter l0

Zahl
der

IIeuer-

Betriebe

3

lings
land
ha

4

Zahl'
der

IJetriebe

Heuer -
linge-
land

ha

Zahl
der

Betriebe

lleuer-
lingc -
lüd
ha

Zahl
der

tsetriehe

I 2 5 6 7 I 9

50 bis unter 60 60 bis unter ?0 70 bia unter 80 80 bis unter 90 90bis 100

lleuer-
lings-
land
ha

Zahl
der

Betriebc

Heuer-
l!oS"
land

ha

Zahl
der

Betriebe

IIeuer-
lings-
land
ha

Zahl
der

Betriebe

Heuer-
lings -
Iand

ha

Zahl
der

Betriebe

Heuer-
lings-

land
ha

Zahl
der

Betriebe

Heuer-
lings-
land

ha
t2 l3 l4 l5 l5 17 l8 I9 20 2l 22

Betriele mit
Ackerland
0berhaupt

unter
t0

t0
bis unter

20

20
bis unter

30

30
bis unter

40

40
bis untr.r

50

50

60
bis

60
bis unter

70

70
bis unter

80

80
bis unter

90
Zahl
der

Betriebe

Fläche
dee

Äcker -
landee

ha
I , 3 4 5 6 7 I 9 l0 ll

Beuiebe mit

unter
l0

l0
bis unter

20

20
bia unter

30

30
bir unter

40

40
bis unter

50

50
bis unter

60

60
bla unter

70

70
bis unter

80

80
bis uter

90
Zahl
der

Betriebe
ha

Fläche
des

Dauer -

I t 3 4 5 ö 7 8 9 l0 tl
§chcmr lI
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mit
äberhaupr

Betriebe
Getreideanbau

50
bis uts

60

60
bia utei

70

30
biB unter

40

40
bia uter

50
unter

30Gctreide-
IlEche

ha
Zshl der
Beniebe

6 74 52 3I

Tabcllc 20. Die land- und forstwirtstaftli&cn Bctricbc mit o,5 und mchr flcktar Gclamtfläöc
naü dem Antcil dcr Hauptfru&tartcn rm Ad<crlaud

e) Gctretdcfläte ln ,vH' da Ad<crhndes

In den Betrieben mit Getreidebau (Spalte l) bettä6 dia Getreidefläche
in,,vII" des AckerlandesGrössenklassen

nach der

landwirtschaftlich

benutzten Fläche

Schem. tr

Gr6ssenlclagscn
nach der

lmdwirrachaftlich
benutzten Fläche

schGE II

Grössenklassen

nach der

lmdwirtachaftlich

benutzten Fläche

Sc[eEr II

Grössenklassen

nach da
I mdwirtschaltlich

beoulzter Fleche

scäcni II

Grössenklasen

nach der

landwirtschaftlict

beuutzten Flilche

§cb6Er tr

Grössenklassen

nach der

landwirtgchaftlich

benutzten Fläche

§cürmr tr

(Forl!otzut)

35
bis unter

40

dullbq
70

und

30
und

Zahl der Beuiebc

b) KenoEclf,Eüc ln .vH' dcr A&cbndcr

In den Betrielen mi: Kartoffelbau (Spalte l) beträ6 die Kartolfelfläche
ia ,,vH" des Ackerlandes

I

darüber

9

12

40
und

duüber

l0

30
bis unts

35

Grössenklm*n

nact der

ludwirtachaftlich

benutzten Fläche

c) Zud<crr{lbcnflädrc ln .vH' des Ad<crlrndcg

In den Betriebcn mit Zuckenllbeubau (Spalte l) berägt die ZuckenEbenlläche
. in,,vH"des Äckerlandes

Zahl der Betriebe

Zahl der Beniebe

d) Hddto&dädrc ln .vH' do Adtcrhader

In den Betrieben mit Hackfruchtbau (Spalte l) beträgt die Hackfruchtfläche
in ,,vH" des Äckerlandes

Zahl der Betriebe

c) tcldfuacrbruflaöe tn .vH' da Ad<crlrndcs

In den BeEielen mit Feldfutterhau (SPalte l) beuä6 die Feldfuttsfläche
in,,vH" des Ackerlandes

Zahl det Betriebe

23
und

daübs

50
und

duüber

ZahI der Iletriebe

Tabcllc 2of. Die land. und forstwirtschrftIichcn BcnieÜc mit o,5 und mehrr Hektar Gclrmtfläctrc
nach dem Antcil der Hauptfuttcrflächc rn dcr landwirtschftlich bcnutZt'sn Flächc

In rlen Betrieben (S[alte l) beträst die llauptfutterfläch" ,."r$|;,i"*il;?:[iTrt:]:ü9,

einechl. sümtticher WurzelgewEchae, die llb Futterzwecke bestimt aind, wie Futterrillen' Kohlrllben, Futtemöhren, Futterkohl
der landwhtschaltlich benuizten Fläähe

9

Betriebe mit
Kartoffelbau liberüaupt

l0
bia unter

I5

l5
bis uter'20

20
bis uter

25

25
bis uter

30
uDter

5

5
bis uuter

l0ZahI der
Betriele

Kartoffcl-
Il&he

ha

7 I4 5 6oI

Betriebc mit
Zuckerräbenbau tlberhaupt

n
bis uter

25

5
bia unter

l0
l0

bis unter
l5

l5
bis utaunter

5ZucLerrliben-
fläche

ha
Zail ds
Beriebe

6 I4 52 3I

Betriele mit
Eackfruchtbau liberhaupt

40
bis mter

43

45
bis mter

50

l5
unter
m

m
bis unter

25

25
bis uts

30

30
bis unter

35

35
bis unter

40
unter

IO
l0

bis unter
l5Zahl der

Betriele
ha

Flächc des

I 93 4 5 6I 2

Betriebe mit
Feldfutterbau EberhauPt

35
bis utB

40

n
bis unter

23
bis unter

30

30
bis uter

35

l0
bie unter

t5

l5
bis unter

20
uEter

l0
Fläche des
Feldfutter-

baues
ha

Zaf,l der
Betriebe

I6 73I 2

Betriele mit
HauptfutterflEche 0berhaupt

20
bis unlB

23

23
bis unterunter

t0
l0

bia unter
l5

bia uter
m

Haupt-
futter-
Iläche

ha

Zahl der
Betriebe

64 5I

7S
bis unter

80

80
und

daäber
60

biB uEter
65

65
bis unter

70

70
bis uter

.D

40
bia unter

.ls

45
bia unter

50

50
bia untcr

5§

5s
bis uuter

60

l8t712 l3I0

-@-



Tabcllc 21. Dic Bctrlcbe Eit Rcblud l)

Vou dou Botrlobcn (Spalto l) hlbcn olno Rcbfllchc vou

GtÜrrcnlclaagio
uach dor

landwlrtcchrftllch
bonutzton Fllchc

Zaül dcr Bctrlcbc

8chlor II
l) Nur Bcriobo mlt 0,5 und rachr toktar Gesantllächo.

Tabcllc 22. üc Bcetebc mit Tsbakbru l)

Von den Betriebot ($alte l) hrbcn oine Tebahfläcüe vou

Gröasenklaasca
nach der

landwirtrchaftlich
bcnutzten Fläche

Zall dcr Betriebe

Schcms II
l) Nur Betriebe mit 0,5 und mehr Eektu GesmtflEche.

. Tabcllc 23. Dic Bctricbc mit Hopfenbau l)

Von den Betrieben (Spalte l) habeu cine Hopfenfläche von

Grössenklsssen
uach der

ludwirtschaftlich
benutzten Flächc

Zahldcr Bcuicbe

Schcor tr
I) Nur Betriebe mit 0,5 und mehr Hekts Gesutfläche'

Gr<issenllaesen
nach der

landwinecheftlich
benutzten Fläche

scüGds tr

Grös*nklaasen
nach der

landwirtechaftlich
benutztcn Fläche

20 ha
und

darllbcr

t4

5ha
unil

darüber

l4

20 ha
und

dsüber

I4

Tabellc 24, Dic land- und forstwirtschaftlichen Bctriebe mit O,5 und mchr Hektar Gesamtflächc
nach dcr Zahl der Tcilstüdce der landwirtschaftlich benutzten Fläche .

Die Iaud- und foratwirtschaftlichen Betriebo mit landwirtscheftlich benutzler Fläche verteilen
eich uach der Zahl der räumlich voueinander Setreut liegendcn Stücko auf folgende Gruppen

Zaül der Teilstäcke dq landwirtgchaftlich benutzten Fleche

r0l
ud

mehr

Zahl der Betriebe

Tabelle 25. Die land- und forstwirtsdraftlidrcn Betriebe,mit o,5'und mehr Hektar Gesamtflädrc
' nadr dcr Zabl der ständig besöäftigten Arbeitskräfte

Vou den land- und loretwirtschaftlichen

davou
Fmilienmgehörige

l3

Botrlobo
alt Rcbfllchon

6bh
untorl0r

l0 btr
uutcr
25 I

25 blr
unlor
50r

0,6 blr
uDtor
lhr

I bla
unto!
2hr

2 blr
tha

uBtcl
I blr
untor
4ha

,l blr
unlcr
5ha

5 bic
untcr
l0 ha

l0 bia
untor

20 ha
untcr
5a

Zrül
dor nlb-

fllchc
ha

u t2 l3I 2 ö 4 5 6 7 I l0

mlt
Tabakflächcn

4 bis

5ha
unter

l0 bis
unt€r
25a

25 bis
unter
5Oa

50 bie

75a
untd

?5 a bia
unter
lha

I bls
urter
1,5 ha

1,5 bis

2ha
unter

2 bis
unter
3ha

3 bis
unter
4ha

untff
5a

5 bis
uDtff
l0a

Zenl
der Tabsk-

flächc
he

t2 l3I 2 3 4 5 6 ? I 9 l0 lt

mit

25 bis
uter
50a

0,5 bis
unter
lha

I bie
unter
2ha

2 bis
uter
3ha

3 bie
uuter
,t ha

4 bis
unter
5ha

5 bis
unter
l0 ha

l0 bis
unter

20 ha
unter
5a

5 bis
unter
l0a

l0 bie
uDtcf,
25a

Zaht
der Hopfen-

fltchc
ha

II 12 l32 s 4 5 6 7 I 9 l0I

6l
bis
70

?l
bis
80

8l
bis
90

9l
bis
100

6
bis
t0

ll
bis
20

2t
bis
30

3l
bis
40

4l
bis
50

5l
bis
60

bie
5Betriebe

Gegaratzaül
der

land- ud
foretwirt-

ll t27 I 9 l0I 3

Gesant -
zahl der
land-
und davou

Familien-
angchörige

devon
Futlionugchörigc

zahl
lard -
'und
forat -
win-

gchaft-
lichen 0 2

2
Pqr-

80!en
0 I 2

3
Per-

toneDPeraon

0
mit

s!äsdiE
bcschäf-

achaft-
lichea

Bctriebe

tigtcn
Arbeits-
kräften

lt 72 l33 4 5 6 ? I 9 l0I 2

§cieEa II
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davon
Pamilicnugeh6rige

davon
Fmilicnangehörige

5I 3 4

5
Per-

aoneD

0 2 3 40 I

26 27l8 l9 20 2l ,q 23 24 25l6 t7

noöh Tabelle 25: Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe mit 0,5 und mehr Hekta! Gesamtfläche
nach der Zahl der stäodig beschäftigten Ätbeitskräfte

Bctrieben (Spalte 2) beschlfti4en etlndig

Per-
aonen

Zaäl der Betriobe

(Fqteotzus)

Fqtlctrur)

lienangeh6rige

lmdwirtachaftliche Betriebe
Waldfleche haben oder deren

4

l5

5

43

Gröescddassen
uach der

lardwirtachaftlich
benutzteu Fläche

Von dca laud- und loretwirtschaftlichen

davon Fmi-

Gröceenklacgen
nach der

laudwirtschaftlich
beuutzten FlEchc

Grösscnklaasen
nach dcr

landwirtechaltlich
benulzten Fleche

Zahl der Beuiebe

(Fctrctzus)

Betrieben (Spalte 2) bescträftigeu stäadig

Zahl der Bcriebe

Tabcllc 25a. Die landwirtschaftlichcn Bctriebe mit o,5 und mehr Hcktar Gesamtflächc
nach der Zahl der ständig bcschäftigtcn familicnfremdcn Arbcitskräftcu)

äröu""oLl""""o
nach der

ludwirtschaftlich
benutzten Fllchc

ScbeErr tr
(Frtsctzug)

frendc Ärboitabnfto atändig beachäftig

l0 bis 19 Perrcuen

Zahl der
Betriebe

l0

1

r) Ala
Ilektr

Ia dea Beuiebeu (Spalte 2)werden . . . . Iuilien-

5 bis 9 Peraonen

Zail der Pcraonen

weiblich

9

Grösrcnllaascn
nach dcr

Iaudwirtcchaftlich
bcuutzten Fläche

geltm alle Betriebe mit Imdwirtschaftlich benutzter Fläche (einschl. Wein- u. Gstobaubeuiebe), die weniger als 50
ludwirtschaftlich benutzte Flädre mehr als l0 vH de Gesmtfläche beträg.

davon Familienangchörige

7
ür

mehr

l0
bis 19
Per-

aonen
0 I 2 3

6
bie 9
Per-

aoDe!
0 2 3 4 5 6

3l 32 33 34 35 36 37 38 39 4028 » 30

davon Fmilieuaugehörlge

6
?
u.

mchr

30
bia 49
Per-
aonen

50
md

Per-
aoDen

20
bis 29
Per-

aonen
0 2 3 4 56

?
u.

aehr

5l 52 53 54 s5 5644 15 16 4?

Landwirtschaftlichc Betriebo
(cinachlieaslich Wein- ud

Garteobaubetricbe) I bis 4 Peraonen

Zahl der PersonouZahl der

Bctricbe mannlich weiblich

Zahl der

Bctriebc 6lnntish'

Gesutzahl der
lmd- und forat-
wirtachaftlichen

Beriebe

olt atändig
beschäfti6en

familicnfienden
Ärbcitskrlften

ohrc Blerdig:
beschäfti6e

femilienfrcmde
Ärbaitskräfte

I3 /t 5 6 7I 2

S0 bis 99 Permucn lü) ud mehr Personen20 bis 49 Pereonen

Zahl der PcrmnenZahl der Peraonon Zahl der Personen Zahl der Pereonen

weiblichmäulich weiblich

Zahl der
Beuiebe männlich weiblich

Zahl der
Beriebe mEnalichmännlich wciblich

Zahl der
Bctriebe

t5 16 t? l8 l9 20 2llt t2 l3 l4
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Tabclle 25b, Die torstbctricbc mit ständig bcsdräftigtcn familicnfrcmdcn Arbeitskräften)

In den Betriebes (Spalte 2) werden . . . . familicn-

5 bis 9 Persoacn

Zahl der Pereonen

weiblich

9

Gr6asentlaasugliederung ab 50 ha wie Schma I

(Fatgotzurg)

Iremde Arbeitelrräfte ständig beschäftigt

l0 bis 19 Personen Gösseuklagsen

nach der

Beuiebsflächc

70
bis uter

80

80
bis unter

90

Gröseertlaescn

nach der

Betriobgflächo

Zahl der

Beuiebe

l0
t) Als Forstbetriebe geltu die Betriebe, die mindestens 50 Eektar WaldfläÄe
Geutfläche betägu

haben und deren Iudwirtschaftlich beautzte Fläche weniger als l0 vII der

Icbcllc 26a. üc land- und forstwirtsüaftliöen Bctricbc oit o,i und mchr Hektar Gcsamtflädre nacä Größeuguppen
vo[ Großvichcinhcitcn (Pfcrdc. Rindcr, S&afc, Zicgeo,, Sdrwcine) jc teo ha landwirtsdraftliö bcnutzter Fläöc

In den Betrielen mit ludw. beuutzter Fleche
Grössentlaa*n

nach der

landwirtschaftlicl

benutzten Fläche Zahl der Betriebe

§ch?mr tr

(Fstrotzus)

entfallen auf 100 ha landw. benutzter Fläche . . . . . . Grcssvicheinheiten
Gössenklassen

nach der

landwirtschaftlich

be[ulzten FlEche

0,9

l,t ha

9

Zahl der B€triebe
l0

l) Betriebe, die lmdw. bautzte Flächen haba aber keine Pferde, Binde, Schafe, Ziegen und Sclrweine halten.

Tr'bclle z6b. Dic lend- uoil foritwlrtedrßliöco BctiebcEit o,5 und mchr'Hektar Gcsamdläöc na& Größcngnrppcn
.,.dcr Hruptfuttcrfläöc jc Gro8vichcintclt (PifcrdF, Rindir, Söafc, Zicgcn)

Grössenklaaaen

uach der

landwütechgftlicü

benutzten Fläche

In den Betrieben mit Grossvieleinheiten entläIlt

unter
1,0 ha

Zahl der Betriebe

§cheEa Il

(F6tsctzut)

auf eiue Gmeavietreinleit Eauptfutterfläche

1,0
Gössenklassen

nach de:

landwütschaftlich

benutzten Fläche

bia

l3

Zahl da Betriebe
t4

l) Beriebe ohro Eauptfuttsfltchen, z.B. ludw. Kleilatbetriebe die Ziegen-, Schaftalmng ud usw. beueibo und derm Futtereraorgung auseerhalb der
eigentlicho Imdw. Nutzug lic6t (2.B. Verwertug von ÄbfäIleu, Nutzul von Hegeräaderi, Nachweide, Pacht eiaee Grasschtrittes u.tgl.).

mlt etändig
beschäftigten

fanilien&äden
Ärbeitakräften

ohlG Btändig
beachäftirte

familienfräde
Ärbeitelsäfte

Foretbetriebe

I bis 4 Pereonen

Zahl der Persouen

Gesutzahl der
lud- und fcret-
wirt*haftlichen

Betriebe Zahl der
Betriebe

mänalich weiblich

Zahl der
Beuieba

mämlich

I , 3 4 5 6 7 I

20 bia 49 Personeu 50 bie 99 Personen 100 und mehr Personen

Zahl der ?ersosen Zahl der Personen Zahl der Personen Zahl der Personen

mämlich weiblich

Zaäl der
Betriobe mänalich weiblich

Zahl der
Beuiebe nämlich weiblich

Zaül der
Bcriebe männlich weiblich

u 12 l3 t4 l5 l6 t? l8 l9 20 2l

0r)
ilber 0

bis unter
30

30
bia uuter

40

40
bis uter

50

50
bis uter

60

60
bis uter

70

Gesamtzahl
der lud- und

forstwirt-
schaftliclea

Betriebe

Lmdwirt-
scLaftlicl
benutzte
Fläche

ha

I 2 3 4 5 6 7 I

m
bia uater
. t00

100
bis unterll0

il0
bie unter

t20

120
big unter

130

130
bis uter

140

140
bie uter

150

150
bis uter

r60

160
bie unter

170

17()
ud

dcüber

n t2 l3

or)
hr

über 0

0,1 ha
bie bis

0,1 0,2 0,3 0,4

0,5 ha ha0,6

0,5
utel

0,6

0,7 ha

0,7

0,8 ha

0,8

0,9 ha

Gegamtzahl
lmd-

foretwirt -
schaftlichen

BeEiele

vieheinh.
(Pferde,
Rinder,
SchaIe.
Ziegen)

Betriele
ohne Gross-

I 2 I5 6 7 8 9

t,t
bis uter

1,2 ha

1,2

1,4 ha

1,3
unter

7,4

1,5 ha

I,5
bis unter

1,6 ha 1,7 ha

1,5
unter

lr7
t,8 ha

unter
l,9 ha

1,8
unter

2,0 ha

1,9
utB

2,O
bis

2,5 ha

2,5
bia uter

3,0 ha

3,0 ha
und

darüber

l5 l5 t7 l8 l9 20 2l 22 23 24 % 26
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Tabcllc 27, Dq Viehbcsatz in dcn land- und forstwirts&aftlidrcn Betricbcn mit 0,5 und mchr Hcktgr Gclemtfläöc
a) Dic Betriebe mit Pferdehaltung

Von den Bctrieben (Spalte l) hdtcn

Gtössonllagsca

. nach dor
landwirtcchaftlich
bcnutzten Flächo

Echean tr

Gröraenllassen
nach der

landwirtechrftlich
benutzten Flächc

ecälEr tr

Gr6asenllass€n
nach dcr

landwirtachaftlich
bcDutztc! Flache

ßcüG[ II

Gutrotru3)

eincchlieaalich Ferkel

ll bia
20 Stilck

Zahl der Beriebe

Gr6gaentlaaaen
nach der

landwinachafrlich
benutzten Fläche

8cä!Ir II

Grörsenlluacn
nrch dcr

ludwirtachaftlich
beEutzteD Flecho

§cürm tr
l) Ohno Trot-, Perl- u..Zwaghtlhner.

Zaül dcr Bctricbc

16 u. nchr
PIcrdc

6 bia
l0 Stilct

Gr6arcnkluaen
nach da

lmdwirtpchaftlich
benutaco Fltchc

25I und
mebr

Schefo

2Sl uud
mchr

Ellhner

9

b) Dic Betriebe mit Kuhhaltung

Von den Bcrieben (Spalte l) haltea

Zahl der Bcuiebe

c) Dic Betriebc mit Sdrweinchaltung

Von dea Bculebcn (Spdte l)halten

Schweine, einschliesalich Ferkcl

Zahl der Bctriebe

Vou dea Bcuieben (Spalte l) halten

d) Die Betricbc mit SJrathaltung

Von den Bctriebea (Spdto l) heltca

Zahl der Bctriebe

c) Dic Bcnicbe mit Hühnerhrltung

Voa deu Bctricbcn ($dto l) helten

5l
uad
mehr
Klihc

12

8

I

Die land- und forstwirt-
achaftllchen Bctricbe
oit 3 Jahrc altcn und

lltcren Pferden 3 Pferdc Pfcrtle
4 5 6- l0

Pfcrde
ll- ls
PferdcI PIod 2 Pferde

Zahl
der

Beuiebe

Za\l
dor

Pferde

4 5 6 ? II 2 3

Dic laud- und
forgtwirtechaft -
lichea Bctriebe

mit Ktlhen
Kühe

l1 20 2l- 30
Kilhe

3l- 40
Kühc K0hc

4l 50
Kuh

,
Kühc

3
Kühe

4- 5
Kühe

6- l0
Kü!c

ZaU
der

Betriebo

Zahl
dq

Kllhe

l0 llI 2 3 4 5 6 7 I 9

Die laad- ud forstwinachaftlichen Betriebe
oit Schwcinchaltung

2 Stilck 3 bia
5 S.tlckI StückZeül dcr

Schweinc
davon

Zuch!sauea
ZaU der
Bcuiebe

63 4 5I o

Zuchtsauen ud zwu

3 bis
5 stück

6 bis
l0 Stück

ll und
nehr Stäck

2l big
50 Stück

5l und
mehr Srück

I bia
2 Stlick

Zahl der Bcriebc

l2 l3 l{9 t0 ll

lXo laad- und forstwirt-
schahllchen Beriebo

tait Schalbaltung ll bia
50

Schafe

5l big
250

Schalc

I bis
3

SchaIe

4 bia
l0

SchaIeZehl
ds

Betriebc (einschl.
Lrnmer)

Zahl der
Schafo

2 3 4I

Die land- ud foratwist-
achaftlichcn Bctricbc

oit Etihacrhaltug
I bir
l0

Enhna

ll bia
20

Ellhncr

2l bia
50

EIihna

5l bia
100

tilhaat
250

HEhlct

l0l bia

Zahl
da

Bctrlebc

Zahl
der -.

Eührer rl
(itber

6 Moaate alt)
I 2 3 1 5 6 ?
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Tabcllc 3o. Öcmcindctabcllc
(Zurammengefaßte Ergebnisrc der Landwlrtsdraftlidrcn Bctriebszählung ßqc, da Allgemeinen Vlehzählung

vo-m Dezember 19{9, der söIcppcrcihebung r95o und der yolks- und Berufsiehlung
übcr dti landwirtlörftllücn Klcinbctricbg gntcr o,r ho Gceamtfl§&c)

Gemelnde

Wohabe-

völkcrung
am

13.9. 1950

Gegant-
fltrcho
(Kata-

ater-
flIche)

Landwirtschaf tllche, f orst -
wlrtgchEftllctre und gEttne-
rische Bctriebc voa minde-
atena 0,5 ha Gcaaotlläche,
aoweit aie lardwirtschaft-

licho Nutzfllchca aufwcisea

Von den Betrieben (Spalte 3)
habca elne landwirtechaftllch

beuutzten Fläohe von

Von der leadwfu tachaftlich
benutzten Fläche

(Spdte S) catfallen auf

o,ool r)

bla
unta

2

hr

2

bia
utrtcf

5

ha

5

bla
untet
t0
ha

l0
bls

unter
20

ha

20

bie
unter

50
he

50
ha

und

da-
Ibü

Acker -

laad

ha

Fieee

ha

Weido

ha

ZahL

der
Betrlebo

'Betriebs-
IlEcho

Landwlrt-
achafillch
bonutzte
FlIchc ZalI der Betricbo

I q 3 I 5 6 7 I 9 l0 u 12 l3 t4

(Fo*eotzug)

l) Nur Betriebe mit 0,5 ud nehr Hetts Geaatltäche.

Vom Ackerlaad
(Spalte 12)

entfallcn aul

lo den Gemelnden wcrden cohalton
(ViehzEhlung von 2. 12.-19S0)

Von den
Betrlelea
(Spaltc 8)

hebea

(lach dcr

r9s0)

atlndi g beachillti6e ArbeitehräIte
cinachl der Bctricbsinhaber, die

ihren Berieb hauptberullich leiten
(ohne Kinder unrer 14 Jahrcn) Zsül dor

Iaadwlrt-
achdtll-

chen Klein-
bctrlcbe

untar
0,5 ha

Gosa6t-
fllche

Go aci nd e

Pfcrdc
inrBesant
(einechl.
FohIon,

Maultlere,
Eml,
Maul.
csel)

Rlndcr
Schwelns
(lregca.
elnechl.
Ferkel)

Geuei-

dobsu

ha

Ilack-

&ucht-

bau

ha

Foldtut-

terbau

ha

Faalllcaaagehö.
rlgu det Botrlebs-
lahcbar uad Bc-

trlcbaLotabor, dlc
ihroa Bctrleb
hauptbcrulllch

leltoa

Faolllafremdc

Arbeltsbeftc

Darulter
Ktlhe

zru Mllch-
gewinaung

(otnmhl.
KaIbor)

Zrhl dor Tloro mlnnl. welbl. Etnnl wclbl.
l5 l5 l? l8 l9 20 2l 22 23 24 2s 26 27

-6s-



Anhrng zu B

Gesetz äber elne Zählun§ der Bevölkerun€, Gebäude, Wohnun[ler'
nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten und landwirtschaltlichen

Kleinbetriebe im Jahre 1950

(Volkszählungsgesctz 1950) vom 27.luli tgso
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§L
Am 13. September 1950 findet eine allgemeine Volkszählung, eine Zähling der Gebäude und Wohnungen sowie

eine Zählung der nichtlandwirtschaftliChen Arbeitsstätt.n orrd der landwirtschaftlichen Kleinbetriebe unter 016

Hektar statt.

§z
(l) Zw Vorbereitung der Zählung erfolgen Probeerhebungen sowie eine Gebäudevorerhebr:ng.

(2) Zvr Ergänztng der Zählung werden eine Zusatzerhebung bei den Strassenverkehrsbeuieben, eine Erhebung

über die Kostensir,rktur der nichdandwinschaftlichen Arbeitsstätten, eine Erhebung über den Viehbestand in
landwirtschaftlichen Kleinbetrieben unrer 016 Hektar und eine Erhebung über die Untermieten von Untermieter-
Haushaltungen vorgenommen, die auch nach dem 31. Dezember 1950 durchgeführt wetden können. Den Zeitpunkt
der ergänzenden Eihebungen bestimmt der Bundesminister des Innem im Einvemehmen mit den fachlich zustän'
digen Bundesministem.

§r
(l) Die Zählung, die Probeetrebungen und die Gebäudevorerhebung erstrecken sich auf die in Anlagg I enthal-
tenen Fragen.

(2) Die ergänzenden Erhebungen nach § 2 Absarz 2 erstrecken sich auf die in der Anlage 2 enttraltenen Fragen.
Die Auswahl der für die Erhebung der Kostenstruktur der nichtlandwitschaftlichen Ärbeitsstätten bestimmten
Beuiebe sowie der fu'r die Erhebung der Untermieten bestimmten Untermieter-Haushalrungen erfolgt durch die
s tatis tis chen L andes äm ter (repräs entative Erhebungen).

(3) Die in Anlage 1 und 2 enrhaltenen Fragen können in ihrem Vortlaut geändert sowie weiter aufgegliedeftwer-
den, soweit der Inhalt der Fragestellung hierdurch nicht berährt wird. l

(4) Die Länder haben das Recht, zusätzliche Erhebungen anarstellen, soweit dadurch der Zweck dieses Ge-
setzes nicht gefährdet wird.

§+
( 1) Von der Volkszählung sind ausgenommen:

1. Angehörige der Besatzungssueirkräfte, der Besatzungsbehörden, der beglaubigten ausländischen Missionen
sowie der Intemationalen Kontrollbehörde für die Ruhr,

2. Familienangehörige der unter Ziff.er 7 fallenden Personen.

(2) Die Gebäude- und Vohnungszärlung bezieht sich nicht auf Gebäude und Vohnungen, die ausschliesslich von
den unter Ziff3r 7 und 2 fallenden Personen benqtz werdenl die Erfassung dieser Gebäude und Vohnungen wird
im Rahmen dieses Gesetzes von der Bundesregierung durch Rechtsverordnung gesondert geregelt-.

§r
Jeder Haushaltungsvorsrand, Gnrndstückseigentümer, Vohnungsinhaber, Inhaber einer nichtlandwirtschafdichen
Ärbeitsstätte oder eines landwirtschaftlichen Kleinbetriebes unter Q6 Hektar sowie jeder im Rahmen der er'
g'änzenden Erhebungen nach § 2 Absatz 2 Befragte hat alle in den Zählpqiereo enthaltenen Fragen richtig,
vollständig und bis zu dem festgesetzten Zeitpunkt zu beantworten. Bei der Erhebung über die Kostenstruktur
der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten besteht keine Verpflichrung zur Auskunftserteilung. An die Stelle
einer geschäftsunfähigen oder beschränkt geschäftsfähigen Person tritt der gesetzliche Vertretet. Der Befrag'
te hat durch seine Unterschrift an dem dafür vorgesehenen Platz die Richtigkeit und Vollständigkeit der Än'
gaben zu bestätigen.

§o
(1) Die mit der Statistik für Bundeszwecke beauftragte Stelle beteitet unter dem Namen Statistisches Bundes'
amt als selbständige Bundesoberbehbrde die Zähluig, die.Probeerhebungen, die Gebäudevorerhebuog und die
ergähzenden Erhebungen vor. Ztr Vorbereitung geh6rt auch die technische Fesdegung der Ziählpapiere, des
EÄebungsverfahrens, des Mindesttabellenprogramms, des Verlaufes der Äufbereitung und des Mindestveröffent-
lichungsprogramms.

-66-



(2) Die Statistischen Landesämter führen die Zählung, die Probeerhebungen, die Gebäudevorerhebung und die
erg'änzenden Erhebungen vorbehaltlich der Bestimmung des Absatzes 3 durch. Zur Durchführung gehören die
Vorarbeiten für die Befragung, die Bereitstellung der Zählpapiere, die Befragung und Aufberei,*g. -

(3) Das Statistische Bundesamt kann im Einvemehmen mit der Obersten Landesbehörde des betreffenden Lan-ies die erg'änzenden Erhebungen ganz oder teilweise selbst vornehmen. Es kann sich hierbei der Amtshilfe der
Behörden bedienen oder die.Durchführung sonstigen Stellen mit deren Einwilligung übertragen.
(4)Die unmittelbare Durchführung der Zählung ist bis auf die Fälle des § 6 Äbsarz 3Satz 2 Äufgabe derGe-
meinden.

§z
Die rnit der Erhebung beauftragten Stellen bestellen die Zähler, die möglichsr ehrenamtlich bestellt sein sollen.

§s(l) Die Behötden des Bundes, der L'änder, Gemeinden und Gemeindeverb'ande und sonstigen Körperschafreri
des öffentlichen Rechts sind verpflichtet, in dem von den Erhebungsstellen angefoaderten Umfang ihren Beam-
ten, Angestellten und Arbeitem Gelegenheit zur Äusübung der Zählertätigkeit unrer Fortzahlung der Bezüge
zu geben.

(2) Lebenswichtige öffentliche Dienste dürfen durch die Verpflichtung nach Absatz I in fürer Tätigkeit nicht
unterbrochen werden.

§g
Der Zilier ist berechtigt und verpflichtet, die notwendigen Eintragungen selbst vorzunehm.r, "o*äit dies zur
Erfüllung des Zählungszweckes erforderlich und der Äuskunftspflichtige hiermit einverstandeo isu

§ro
(1) Älle mit der Zählwg sowie mit der Bearbeitung der Zählpapiere befassten Personen sind zurVerschwie-
genheit über alle persöolichen und sachlichen Ängaben verpflichtet, die bei der Zählung zu ihrer Kennmis ge-
langen.

(2)Die durch die Tahlwg gewonnenen Angaben sowie ihre Kenntnis dürfen nur zu statistischen Zwecken be-
nutzt werden; sie dürfen insbesondere nicht frr Zwecke der Polizei-, der Steuer- uhd der Vohnungsbehörden
verwendet werden.

(3) Die Vorschriften der Äbsätze 1 und 2 gelten auch für dieProbeerhebungen, für die Gebäudevorerhebung und
für die ergänzenden Ertrebungen.

§rl
Das Statistische Bundesamt veröffendicht die Zählungsergebnisse in gedruckter Form entsprechend dem Min-
destveröffendichungsprogtamm; die Statistischen Landesämter haben die.gleiche Verpflichtungfür ihren Bereich.

§rz
Das Statistische Bundesamt und die Statistischen Landesämter haben die durch die Volkszfülung gewonnenen
Bevölkerungszahlen der Gemeinden und die Gliederung nach Geschlecht und Altersgruppen der Bevölkerung der
Länder sowie die durch die Wohnungszählung gewonnenen Ergebnisse über dte Zahl der Wohnungen und Vohn-
räume mindestens jährlich auf den neuesten Stand einheitlich fortzuschreiben.

§ra
(1) Die beim Statistischen Bundesamt aofallenden Kosten sowie die Kosten für die ergänzenden Erhebungen
( § 2 Absatz 2), soweit diese nicht von den Statistischen Landesämtern durchgeführt werden, werden vom Bund
getragen.

(2) Alle übrigen Kosten werden von den Ländem getragen. Der Bund leistet daan an die Länder einen Zuschuss
a) in Höhe der Häfte der von dem Statistischen Bundesamr errechneten voraussichtlichen Gesamtkosten der Sta-
tistischen Landesämter frü die Durchführung dieses Gesetzes,
b) in Höhe der Häfte der den Gemeinden von den Ländem ersrarreten Kosten, aber von nicht mehr als QO5 DM
oder bei Gemeinden, die eine vollständige Gebäudevorerhebung durchfähren, von nicht mehr als Or10 DM ie Kopf
der gezählten Bevölkerung (Vohnbevölkerung).

(3)Die Aufteilung der Zuschüsse auf die Länder und die zeitliche Aufteilung auf die Rechnungsjahre 1950,7951
wd 1952 erfolgt durch'den Bundesminister des Innem im Einvernehmen mit dem Bundesrat, wobei die Aufteilung
des Zuschusses zu den Kosten der Statistischen Landesämter unter Berücksichdgung der Anzahl der gezählten
Personen (vohnbevölkerung), vohnungen und Arbeitsstätten vorgenommen wird.
(4) Die Kosten frr die Fortschreibung nach § 12 werden vom Bund und von den Ländern nach Massgabe der bei
ihnen anfallenden Arbeiren gegrageo.
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(5) Sofem sich Berlin der Z'ählung entsprechend den Bestimmungen dieses Gesetzes anschliesst, wird vom Bund
hierzu der nach Absatz 2 und 3 festgesetzte Zuschuss geleistet.

§r+
( 1) Ver eine Frage, zu deren Beantwortung er auf Grund dieses Gesetzes'oder der zu seiner Durchführung erlas-
senen Vorschriften verpflichtet ist, vorsätzlich falsch, unvollständig oder nicht rechtzeitig beantwortet, oder
wer sich weigert, eine solche Frage zu beantwoften, wird mit Geldstrafe odet rnit Gef&rgnis bis zu drei Monaten
bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich oder grobfahdässig die Geheimhaltungspflicht nach § 10 verletzr. Die
Tat wird nur auf Äntrag des Verletzten verfolgtl der Antrag kann zurückgeoommen werden.

(l) Weitergehende Srafbestimmungen werden hierdurch nicht befihm.

§rs
(1) Die zur Vorbereitung der Zählvng und Erhebungen und anr Sicherung der zeitlichen und sachlichen Einheit-
lichkeit erforderlichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften erlässt die Bundesregierung mit Zustimmung des
Bundesrates.

(2) Rechtsverordnungen in Ausfrhmng des § 6 Absatz 1 Satz 2 erlässt der Bundesminister des Innem. Soweit
sie die Erhebung über die Kostenstruknrr der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätren betreffen, ist die Zustim-
mung des Bundesministers für Virtschaft erforderlich.
(3) Die Landesregierungen erlassen die zur Durchführung der Zählung und der Erhebungen nach § 6 Äbsatz 2
Satz 2, insbesondere zur Vorbereitung und Abwicklung der Befragung und Aufbereitung, erforderlichen Durch-
führungsbestimmungen.

§ro
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird, nachdem der Bundesrat von seinem Recht nach Artikel 77 Absatz 2 des Gnrnd-
gesetzes keinen Gebrauch gemacht hat, hiermit verkündet.

Bonn, den 27. lüli 7950 Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Stellvertreter des Bundeskanders
Blücher

Der Bu.ndesminister des Innero
Heinemann
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Anhrng ru B

GröcseDIlcEscu
nach der

Gcautfläche

unter l000qn

I 000bisunter 5 000

z,llrrDtrcu

(Fqtactzus)

Kleinbetriebcn (§palte l) haben

gepachtetes [and

Zahl der
Beriebe

C*öaaeullaaaeu
nech dcr

Gcssmtfllche

ulter l000qn

l000biaunter 50ü)qm.)
,r@q!ü

Kleinbctricben (Spalto l) haben

gepachtetos Laud

Zahl der
Bcuiebe

Tabellenprogramm
für die landwirtsüaftli&en Kleinbetriebe unter 0,i Hektar Qecamtfläüc

(Dic Tabdlen wurden für das Bundesgebiet, die Länder, Landestcile, Regierungsbezirke - Vcrwaltungr-, lraderbczirkc -und Kreise aufgcstellt)

Tabcllc 28a, Dic landwirtschafthchen Klcinbetricbc unter o,5 Hcktar Gcsamtfläche') (Volkszählung 1e50)

eigeuee Lud

ll

l0

Gr6ascnllecgcu
uech der

Gcmtlllcho

Von den

Flächc
des

oigeneu
Laudee

ha

Fllchc
deg

elgcncn
Laadca

Grüasnlluem
nech dot

Gcrerotlllctc

uta l0(X)qp

bieunter 5Ofl)p')
UlrErü

r) EinschlieaBli-+ der Betriebe, die ohne Deputatlud weniger und mit Einbeziehug da Deputatlodes 0,5 uud mehr Eetts Gesamtfläcbe haben.

Tabclle 28b. Dic von Vertriebcncn bcwirtschaftctcn landwirtschaftlichen Klcinbctriebc
unter o,5 Hekter Gcsamtfläche') (Volkszählung 1950)

Vou don

eigeucs Lmd

ha

l0

ll
ultcr I

000bleuater 5

Z[ßmc!
r) Einsctrliesslich da Betriebe, dio ohrc Deputatland wuiga und mit Eilbcziehung dca Dcputatlaadea 0,5 ud metrr Hektu Gemtfllche haben.

e,

Bcwirtechafter der Kleinleriebe ($alte l)landwinechaftliche
Kleinbctriebe unter
0,5 ha Gcmtfläche

inBteaut im Hauptberul im Ncbeubcrul

Zahl der Pergouen Zahl der Pergoneu

Zahl der
Betriebe

Gosant-
fläche

ha

Zahl der
Bcriebe

mämlich weiblich

Zahl det
Betriebe

mäulich weiblich

Zahl der
Bcniebe

4 5 6 7 I 9I 2 3

Vou der Geautflächc (Spdte 2) eutfallen aul

Deputatlaud Ackcrland, cinEchl.
Erwerbsgutonlaad

Haw- u.
Klefuglrtca Beblaud Yiegen uud

Weidea

Fläche
deo ge-
pachtct.
lsndee

ha

Zahl der
Botriebe

Fläche
dea

Ileputat-
ludea

ha

Zahl dcr
Bctriebc

Flächo
hr

Zahl der
Bctriobe

FlIche
ha

Zrhl der
Betriobo

Fllchc
he

ZaIl der
Bctrlabo

Fllche
ha

12 l3 l4 l5 l6 t? l8 l9 m 2l 22

Bcwirtrchaltor ds Kleinbctriebo (§palto l)

io Nebeubcrul

hndwirtschaftliche
Kleinbotricbc unter
0,5ha Gcmmtfläche

iaegaaant lu Eauptbcnl

Zahl ör Pereouen Zatl dor Peraonea
Zabl der
Bcrricbc

Errnlich woibllch

ZaU dcr
Bctriebo

Zahl der
Bctrtabc

GeErEt.
fläche

ha

Zall dcr
Betriobe

BInFlicü wcibllch

I 2 3 4 5 6 7 I 9

Von der Gcgamtfltcho (Spalte 2) entlallea euf

Ileputatlud Ackerland, ciurchl.
Erwerbegartenlaad

Eaug- u.
Kleingärten Reblaad Wiorcn ud

Eclden

Zall der
Botricbc

F llchc
hr

Fläche
dee ge-
pachtct.
Laadee

ha

Zahl da
Betriebe

FlXche
dec

Deputat-
ludee

ha

Zahl der
Bcniebe

FIäche
ha

Zetl dcr
Bctriebc

Fläche
ha

Zahl dcr
Bctriobe

Flircha
hr

l2 t3 l,t l5 l6 l7 l8 l9 20 2t ,,
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Rindvioh

Rinder
insgeaamt

Von den Kleinbe-
trieben (Sp. 4) halten

Kühe zu Milchge-
wimuug überhaupt

darunter
Kühe zur Milchgc-
wiuung u. Ärbeit

Pferde (Maultiere,
Maulesel, Esel)

insgesmt

Za\l
der

Beuiebe

I 3

Zahl
der

Tiere

Zahl
der

Betriebe

Zaül
der

Tiere

Za\l
der

Betriebe

Zs\l
der

fiero

Zahl
der

Bctdebc

Zahl
der

Ticre

Zahl
der

Bctriebe

Gesmtzahl
der land-

wirtschaft-
lichen
Klein-

betriebe
unte! 0,5 ha

Gesmt-
fläche mit
Nutzvieh-

haltung

5 6 ? I 9 l0I 4

Bundesgebiet
Läuder

Regierungsbezirke
(Verw. Bez., Lde. Bez.,

Kreise)

(Fetrctzung)

Schafe

inegeaamt

Zahl
der

Betriebc

12

'Tabellc 29, Dic Vichhaltung in dcn landwirtsdraftlidrcn Klcinbctriebcn
untcr o,5 Hcktrr Gcsamtfläüc

(Allgemcine Vichzählung ru 3. Dczcmbcr l9{9)

Von den landwirtechaltlichen Kleinbetrieben unter 0,5 ha (Spdte l) halten

Von den landwirtschaftlichen Kleinbetrieben unter 0,5 ha (foaltc l) hdten

Schweinc
inegeaant

Zrhl
der

Schweine

ll

Bundeagebiot

Litadcr
Rcgicruugsbozirkc

(Verw. Bez., Lde. Bez.,
IGoise)

Eaton

insgeEamt

Bionen-
v0lker

Ziegen
iuBgesant

Hätrner
insgcBa.Et

Gänse

iuageeamt

Zahl
der

Eatcn

Zßhl
der

Bctriotc

ZaüI der
Bienen -
v6lker

Zahl
der

Betriebe

ZBhl
der

Zicgea

Zahl
der

Bctriebe

Zahl
der

Eühnor

Zshl
der

Bctriebe

Za\l
der

Gänee

Zahl
dcr

Beuiebe

Zahl
dcr

Schafe

l8 l9 20 2l qo 23l3 l4 IS 16 t7
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